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Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
sdllossen: 

KAPITEL I 

Die Dienstbezüge der Beamten, 
Richter und Soldaten 

ABSCHNIIT I 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Dienstbezüge erhalten nad:!. diesem Ges"etz 
1. Bundesbeamte auf Lebenszeit, auf Zeit -und auf 

Probe sowie Bundesbeamte auf Widerruf, die 
weder im Vorbereitungsdienst s~hen nom 
nebenbei verwendet werden, 

2. Rid:!.ter des Bundes, 
3. Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit in der 

Bundeswehr. 

§ 2 
ZUIaIDIIlensetzung der Dlenstbeztlge 

. (1) Dienstbezüge sind Grundgehalt, Ortszuschlag, 
Kinderzusd:!.lag, Stellenzulagen und Ausgleichszu-
lagen. 

(2) Muß der Empfänger von Dienstbezügen wegen 
der Zugehörigkeit seines dienstlid:!.en Wohnsitzes 
zu einem anderen Währungsgebiet als dem der 
Deutschen Mark über die Dienstbezüge in einer 
fremden Währung verfügen, so darf hierdurch die 
Kaufkraft der Dienstbezüge gegenüber der Kauf-
kraft im Währungsgebiet der Deutsd:!.en Mark 
weder vermindert noch erhöht werden. Inwieweit 
dies durch Zu- oder Abschläge (Kaufkraftausgleich) 
sicherzustellen ist, bestimmt der Bundesminister der 
Finanzen nad:!. Anhörung der zuständigEm obersten 
Dienstbehörde, bei Auslandsdienstbezügen (§ 24 
Abs.l) nad:!. Anhörung des Auswärtigen Amtes. 

§ 3 
Beginn des Ansprudls auf die Dlenstbeztlge 

Beamte, Rid:!.ter und Soldaten erhalten die Dienst-
bezüge von dem Tage an, mit dem ihre Ernennung 
wirksam wird. Werden sie rückwirkend in eine 
Planstelle eingewiesen, so erhalten sie die Dienst-
bezüge schon von dem Tage an, mit dem die Ein-
weisung wirksam wird. 

§ 4 
Zahlung der Dienstbezüge 

(1) Die Dienstbezüge werden monatlid:!. im VOl-
aus gezahlt. 

(2) Sind Dienstbezüge nur für einen Teil eines 
Monats zu zahlen, so wird für jeden Tag ein 
Dreißigstel de.r Monatsbezüge gezahlt. 

(3) Die Dienstbezüge für ledige Mannsd:!.aften, 
Unteroffiziere mid Stabsunteroffiziere .der Bundes-
wehr, die auf Grund dienstlicher Verpflid:!.tung in 

Gemeinsd:!.aftsunterkunft wohnen, können halb-
monatlich im voraus gezahlt werden. Das gilt auch 
für die entspred:!.enden Vollzugsbeamten 1m Bun-
desgrenzsd:!.utz. 

ABSCHNIIT II 

Die Dienstbezüge der Beamten 
1. TUel 

Das Grundgehalt 
§ 5 

Bemessung des Grundgehalts 
(1) Das Grundgehalt wird nad:!. den Besoldungs-

ordnungen A (für aufsteigende Gehälter) und B (für 
feste Gehälter) - Anlage I - gewährt. Für Be-
amte, die nicht in eine Planstelle eingewiesen sind, 
ist die Eingangsgruppe ihrer Laufbahn maßgebend. 

(2) Das Grundgehalt wird, soweit die Besoldungs-
ordnung nicht feste Gehälter vorsieht, nad:!. Dienst-
altersstufen bemessen. Es steigt von zwei zu zwei 
Jahren um die Dienstalterszulage bis zum End-
grundgehalt. Der Tag, von dem für das Aufsteigen 
in den Dienstaltersstufen auszugehen ist, bestimmt 
sid:!. nach dem Besoldungsdienstalter . 

(3) Der Anspruch auf das Aufsteigen in Jen 
Dienstaltersstufen ruht, solange der Beamte vor-
läufig des Dienstes enthoben ist. Führt ein' Diszi-
plinarverfahren zur Entfernung aus dem Dienst oder 
endet das Beamtenverhältnis infolge strafgericht-
licher Verurteilung, so erlischt der Anspruch aud:!. 
für die Zeit des Ruhens. 

§ 6 
Das Besoldungsdienstalter im RegelfalJ 

(1) Das Besoldungsdienstalter beginnt 
1. in allen Besoldungsgruppen des einfad:!.en 

Dienstes (A 1 bis A 4) und in den ersten 
beiden Besoldungsgruppen des mittleren 
und des gehobenen Dienstes (A 5 und A 6, 
A 9 und A 10) am Ersten des Monats, in 
dem der Beamte das einundzwanzigste 
Lebensjahr vollendet hat, 

2. in den ersten beiden Besoldungsgruppen 
des höheren Dienstes (A J3 und A 14) am 
Ersten des Monats, in dem der Beamte das 
dreiundzwanzigste Lebensjahr vollendet 
hat. 

l2) Hat der Beamte das Lebensalter, vo.n dem 
nach Absatz 1 auszugehen ist, an dem Tage, von 
dem an er nach § 3 Dienstbezüge seiner Besol-
dungsgruppe zu erhalten hat, übersd:!.ritten, so wird 
der Beginn seines BesoldungsdiEmstalt~rs um die 
Hälfte der Zeit hinausgeschoben, um die er älter ist. 

(3) Von dem Zeitraum, um dessen Hälfte der Be-
ginn . des Besoldungsdienstalters nach Absatz 2 hin-
auszuschieben ist, werden abgesetzt 

1. die oad:!. Vollendung des siebzehnten 
Lebensjahres verbrad:!.te Mindestzeit der 
außer der ~llgemeinen Sd:!.ulbildung· vor-
gesd:!.riebenen Ausbildung (FadJ.sd:!.ul-, 
Hod:!.sd:!.ul- und praktisd:!.e Ausbildung, 
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Vorbereitungsdienst, üblidle Prüfungszeit) , 
soweit sie im mittleren und gehobenen 
Dienst ein Jahr, im höheren Dienst drei 
Jahre übersteigt; wird die allgemeine 
Sdlulbildung durdl eine andere Art der 
Ausbildung ersetzt, so steht diese der 
S~ulbildung gleidl; ~ 

2. die nadl Vollendung des siebzehnten 
Lebensjahres verbradlte Mindestzeit einer 
praktisdlen hauptberuflidlen Tätigkeit, die 
für ·die.Ubernahme in das Bearntenverhält-
nis vorgesdlrieben ist; 

3. nadl Vollendung des zwanzigsten Lebens-
jahres liegende Zeiten einer hauptberuf-
lidlen Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-
redltlidlen Dienstherrn im Reidlsgebiet, 
soweit § 8 nidlts anderes bestimmt; 

4. riadl Vollendung des siebzehnten Lebens-
jahres verbrachte Zeiten eines Kriegsdien-
stes, einer Kriegsgefangensdlaft, eines 
kriegsbedingten Notdienstes ohne Begrün-
dung eines einem Arbeitsvertrag entspre-
dlenden Besdläftigungsverhältnisses, eines 
nidltberufsmäßigen Reichsarbeits- oder 
Wehrdienstes oder eines berufsmäßigen 
Reichsarbeits- oder Wehrdienstes, soweit 
er die Zeit der gesetzlichen Reichsarbeits-
und Wehrdienstpflidlt umfaßt. 

Derselbe Zeitraum darf nur nach einer der Vor-
schriften unter Nummer 1 bis 4 abgesetzt werden. 

(4) Die Zeit, um die der Beginn des Besoldungs-
dienstalters nach Absatz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 3 hinauszuschieben ist, wird auf volle Monate 
abgerundet. 

(5) In den anderen Besoldungsgruppen des mitt-
leren, des gehobenen und des höheren Dienstes 
(A 7 und A 8, All und A 12, A 15 und A 16) wird 
der Beginn des nach den Absätzen 1 bis 3, 6 oder 8 
für die ersten beiden Besoldungsgruppen der je-
weiligen Laufbahngruppe erredlneten Besoldungs-. 
dienstalters um vier Jahre hinausgeschoben. 

(6) Ist der Beamte aus dem mittleren in den ge-
hobenen Dienst oder aus dem gehobenen inden 
nöheren Dienst aufgestiegen, so wird sein Besol-
dungsdienstalter für die Besoldungsgruppen A 9 
und A 10, A 13 und A 14 nach den Absätzen 1 bis 3 
festgesetzt. Es darf jedoch gegenüber dem Besol-
dungsdienstalter des Beamten in den ersten beiden 
Besoldungsgruppen der nächstniedrigeren Lauf-
bahngruppe höchstens um sechs Jahre hinaus-
gesdloben werden. 

(7) Wird ein Beamter des mittleren, des gehobe-
nen oder des höheren Dienstes in einer anderen als 
den ersten beiden Besoldungsgruppen seiner Lauf-
bahngruppe angestellt, so ist sein Besoldungsdienst-
alter so festzusetzen, wie wenn er in einer dieser 
Besoldungsgruppen angestellt und in die Anstel-
lungsgruppe befördert worden wäre. 

(8) Ein Fachschuloberlehrer, der aus einer der 
Besoldungsgruppen All oder A 12 in die Besol-
dungsgruppe A 13 übergetreten ist, erhält in dieser 
Besoldungsgruppe und in der Besoldungsgruppe 
A 14 das Besoldungsdienstalter, das er in den Be-
soldungsgruppen A 11 oder A 12 gehabt hat. 

(9) Hat der Beamte an dem Tage, von dem an er 
nach § 3 Dienstbezüge zu erhalten hat, das Lebens-
alter, von dem nach Absatz 1 auszugehen ist, noch 
nicht erreidlt, so erhält er das Anfangsgehalt seiner 
Besoldungsgruppe. 

§ 7 
Offeiltlidl-redltliche Dienstherren 

(1) Offentlich-rechtliche j)ienstherren im Sinne 
des § 6 Abs. 3 Nr. 3 sind das Reidl, der Bund, die 
Länder, die Gemeinden (Gemeindeverbände) und 
andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlidlen Rechts mit Ausnahme der öffent-
lich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihrer 
Verbände. 

(2) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-
rechtlidlen Dienstherrn im Reidlsgebiet steht gleich 

1. für Personen deutscher Staatsangehörig-
keit oder Volkszugehörigkeit die bis Z!lm 
8. Mai 1945 ausgeübte gleidlartige Tätig-
keit im Dienst eines öffentlich-redltIichen 
Dienstherrn in den Gebieten, die nach 
dem 31. Dezember 1937 dem Reidl ange-
gliedert waren; 

2. für volksdeutsche Vertriebene und Um-
siedler die gleichartige Tätigkeit im 
Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Herkunftsland. 

(3) Der Tätigkeit im Dienst eines öffentlich-recht-
lichen Dienstherrn im Reichsgebiet kann gleich-
gestellt werden c!ie Tätigkeit 

1. im Dienst eines anderen Staates oder 
einer zwischenstaatlichen oder überstaat-
lichen Einrichtung, 

2_ im Dienst von kommunalen Spitzenver-
bänden, 

3. im Dienst von öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaften und ihren Verbän-
den, im nichtöffentlichen Schuldienst und 
im nichtöffentlichen Eisenbahndienst. Das 
gleiche gilt für den Dienst bei nichtöffent-
lichen Kraftverkehrsunternehmungen, die 
ganz oder teilweise von der Bundes-
(Reichs)post oder von der Bundes(Reidls)-
bahn übernommen worden sind. 

Die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde 
im Einvernehmen mit den Bundesministern der 
Finanzen und des Innern. 

§ 8 
Nicht zu berücksichtigende Dienstzeiten 

(1) Bei Anwendung des § 6 Abs.3 Nr.3 dürfen 
im gehobenen und höheren Dienst nur soldle Tätig-
keiten berücksichtigt werden, die der Tätigkeit in 
einem Amt der betreffenden Laufbahngruppe min-
destens gleichzubewerten sind. 

(2) Nicht berücksichtigt werden 
1. Zeiten einer Tätigkeit als Beamter, der 

ohne Ruhegehaltsberechtigung nur Ge-
bühren bezieht, 

2. Dienstzeiten, für die eine Abfindung aus 
öffentlichen Mitteln gewährt worden ist, 
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3. Dienstzeiten in einem öffentlidl-redlt-
lidlen Dienstverhältnis, das 'durdl eine 
Entsdleidung der in § 48 des Bundesbe-
amtengesetzes ,bezeIchneten Art oder 
durdl Disziplinarurteil beendet worden 
ist, 

. 4. Dienstzeiten in einem öffentlidl-redlt-
lidlen Dienstverhältnis, das durch Entlas-
sung auf Antrag des Bediensteten be endet 
worden ist, wenn ihm zur Zeit der An-
tragstellung ein Verfahren mit der Folge 
des Verlu,stes der Redlte aus dem Dienst-
verhältnis oder der Entfernung aus dem 
Dienst drohte, 

5. Dienstzeiten in einem privatrechtlidlen 
Arbeitsverhältnis, das aus einem vom Be-
diensteten zu vertretenden Grunde mit so-
fortiger Wirkung gekündigt worden ist. 

Die oberste Dienstbehörde kann Ausnahmen von 
den Vorschriften der Nummern 3 bis 5 zulassen. 

§ 9 
Das Besoldungsdienstalter 

in besonderen Fällen 
(1) Tritt ein Beamter, der aus dem mittleren in 

den gehobenen oder aus dem gehobenen in den 
höheren Dienst aufgestiegen ist, aus dem Dienst 
eines anderen Dienstherrn in den Bundesdienst 
über, wird das Besoldungsdienstalter nadl § 6 s9 
festgesetzt, wie wenn der Beamte in der niedri-
geren Laufbahngruppe in den Bundesdienst über-
getreten und danadl aufgestiegen wäre. 

(2) Wird ein Beamter, der auf seinen Antrag 
aus dem Beamtenverhältnis ausgesdlieden war, 
um im dienstlidlen Interesse eine andere Tätigkeit 
auszuüben, wieder angestellt, so gilt audl die zwi-
sdlen dem Aussdleiden und der Wiederanstellung 
liegende Zeit als Dienstzeit im Sinne des § 6 A):>s. 3 
Nr. 3, wenn die oberste Dienstbehörde das dienst-

"Hdle Interesse _ vor dem Aussdleiden schriftlich an-
erkannt hat. 

(3) Wird ein Beamter ohne Dienstbezüge be-
urlaubt, so wird sein Bes,?ldungsdienstalter um die 
Hälfte der Zeit des Urlaubs hinausgesdloben. Dies 
gilt nidlt, wenn die oberste Dienstbehörde ein 
dienstlidles Interesse an der Beurlaubung vor An-
tritt des Urlaubs sdlriftlidl anerkannt hat. 

(4) Hat ein Beamter den Anspruch auf Dienst-
bezüge daduldl verloren, daß er dem Dienst sdluld-
haft ferngeblieben ist, so wird sein Besoldungs-
dienstalter um die Zeit des Fernbleibens hinausge-
sdloben. 

(5) Für die Bemessung der in den Absatz n 3 
und 4 genannten Zeiten gilt § 6 ·Abs. 4 ent-
spredlend. 

§ 10 
Wahrung des Besitzstandes 

(1) Tritt ein Beamter mit seiner Zustimmung in 
eine Besoldungsgruppe mit niedrigerem Endgrund-
gehalt über, so erhält er eine ruhegehaltfähige 
Ausgleichszulage in Höhe des Unterschiedes zwi-
sdlenseinem jeweiligen Grundgehalt und dem 

Grundgehalt, das -er in der verlassenen Gruppe zu-
letzt bezogen hat; der Gesamtbetrag von Grund-
gehalt und Ausgleidlszulage darf jedoch das. End-
grundgehalt der neuen Besoldungsgruppe nidlt 
übersteigen. ' 

(2) Bei der Wiederanstellung von Ruhestands-
beamten und beim Ubertritt aus dem Dienst eines 
anderen Dienstherrn in den Bundesdienst wird dem 
Beamten entsprechend dem Absatz 1 eine ruhe-
gehaltfähige Ausgleidlszulage gf!währt, wenn sein 
neues Grundgehalt niedriger ist als das Grund-
gehalt, nach dem das zuletzt bezogene Ruhegehalt 
oder die zuletzt b~i dem bisherigen Dienstherrn 
bezogenen Dienstbezüge bemessen waren. 

§ 11 

Dem Beamten ist die Berechnung und Fest-
setzung seines Besoldungsdienstalters schriftlich 
mitzuteilen. 

2. Ti tel 

Der Ortszuschlag 
§ 12 

Grundlage des Ortszusdllages 
(1) Der Ortszuschlag wird nach der Aufstellung 

in Alllage II gewährt. Seine Höhe ridltet sich nach 
der Tarifklasse, der die Besoldungsgruppe des Be-
amten zugeteilt ist, nach der Ortsklasse des dienst~ 
lichen Wohnsitzes und nach der Stufe, die den Fa-
milienverhältnissen des Beamten entspricht. 

(2) Ledige Beamte, die auf Grund dienstlicher 
Verpflichtung in Gemeinschaftsunterkunft wohnen, 
erhalten den halben Ortszuschlag. 

§ 13 

Ortsklasseneinteilung 
(1) Die Ortsklasse des dienstlichen Wohnsitzes 

des Beamten ergibt sich aus dem Ortsklassenver-
zeichnis. 

(2) Die Bundesregierung wird ermädltigt, durdl 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates das Ortsklassenverzeichnis aufzustellen und 
es bei Anderung der tatsädllichen Verhältnisse zu 
ändern und zu ergänzen.' Für die Zuteilung der 
Orte zu Ortsklassen sind zu berücksichtigen: Ein-
wohnerzahl, Durchschnittsraummieten, sonstige ört-
liche Besonderheiten, zum Beispiel die Eigenschaft 
als Bade-, Kur- oder Fremdenverkehrsort oder als 
stark industrialisierter Ort sowie die Zugehörig-
keit zu einem in sich' geschlossenen Wirtschafts-
gebiet. 

(3) Die Bundesregierung wird ferner ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates Anlagen' und Einrichtungen für Sonder-
zwecke von der Ortsklasse ihrer Gemeinde auszu-
nehmen und einer höheren Ortsklasse zuzuteilen 
wenn ihr Verbleiben in der Ortsklasse ihrer Ge-
meinde eine erhebliche Härte bedeutet oder un-
abweisbare dienstliche Belange es erfordern. 
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f 14 
Dlenstucher Wohnsitz 

(1) Dienstlicher Wohnsitz im Sinne des' § 12 
Abs. 1 ist der Ort, an dem die Behörde oder stän-
dige Dienststelle des Beamten ihrEm Sitz hat. 

(2) Als Ausnahme kann' die oberste Dienstbe-
hörde 

1. einzelnen Beamten oder, Gruppen von Be-
amten den Or-t, der Mittelpunkt ihrer 
dienstlichen Tätigkeit ist, als dienstlichen 
Wohnsitz anweisen, 

2. Beamten, die im Jtusland an dt!r deutschen 
Grenze beschäftigt sind, einen Ort im In-
land in der Nähe des Beschäftigungsortes 
als dienstlichen Wohnsitz anweisen, 

3. einzelnen ,Beamten den tatsädllichen 
Wohnort als dienstlichen Wohnsitz an-
weisen, wenn er der höheren Ortsklasse 
angehört und die Beamten ihn auf An-
ordnung ihrer vorgesetzten Diensts..telle 
innehaben. 

Die oberste Dienstbehörde kann diese Befugnis auf 
nachgeordnete Behörden übertragen. 

(3) Für Beamte, die versetzt sind oder deren 
Umzug an den Ort der Dienstleistung angeordnet 
ist, gilt, solange sie wegen Wohnungsmangels oder 
aus anderen Gründen, die sie nicht zu vertreten 
haben, verhindert sind, eine Wohnung am Ver-
setzungs- oder Dienstleistu,ngsort zu beziehen, der 
bisherige dienstliche Wohnsitz als solcher weiter, 
wenn . er der höheren Ortsklasse angehört. Für 
neueingestellte Beamte gilt unter den gleichen 
Voraussetzungen der bisherige Wohnort als dienst-
licher Wohnsitz. ' 

§ 15 
Stufen des Ortszuschlages 

(1) Zur Stufe 1 gehören, soweit sich nidlt aus 
den folgenden Absätzen etwas anderes ergibt, die 
iedigen Beamten. 

(2) Zur Stufe 2 gehören, soweit kein Kinderzü-
schlag zu gewähren ist, 

1. verheiratete Be8lI\te, 
2. verwitwete und geschiedene Beamte so-

wie Beamte, deren Ehe aufgehoben oder 
für nichtig erklärt ist, 

3. ledige Beamte, die das vierzigste Lebens-
jahr vollendet haben, 

4. andere ledige Beamte, die in ihrer Woh-
nung einer anderen Person nicht nur vor-
übergehend Unterkunft und Unterhalt ge-
währen, weil sie gesetzlich oder sittlich 
dazu verpflichtet sind oder aus beruflichen 
oder gesundheitlichen Gründen ihrer 
Hilfe bedürfen. 

(3) Die Zugehörigkeit' zu den folgenden Stufen 
richtet sich nach der Zahl der Kinder, für die Kin-
derzuschlag gewährt wird. Uneheliche Kinder eines 
IDä.nnlichen Beamten werden nur berücksichtigt, 
wenn der Beamte sie in seine Wohnung aufgenom-
men oder sie auf seine Kosten anderweit unterge-
brächt hat, ohne daß dadurch die häusliche Ver-
bindung mit Ihm aufgehoben werden soll. 

§ 16 
Mehrer~ OrtszuschlAge für dieselbe PamlUe 

(1) Verheiratete Beamte, deren Ehegatte 'als Be-
amter, Richter, Soldat oder Angestellter imöffent-
~iche~ Dien~t steht ?der auf Grund einer TäHgk~it 
1m offenthchen Dienst nach beamtenrechtUchen 
Grundsätzen versorgungsberechtigt ist, erhalten 
den Ortszuschlag dei Stufe unter derjenigen, die 
nach der Aufstellung in Anlage 11 für sie maß-
'gebend wäre. Ist die Ehe geschieden, aufgehoben 
oder für nichtig erklärt und sind gemeinschaftliche 
eheliche oder an Kindes Statt angenommene Kin-
der vorhanden, so gilt Satz 1 entsprechend. 

(2) Offentlicher Dienst im Sinne des Absatzes 1 
ist die hauptberufliche Tätigkeit im Dienst des 
Bundes, eines Landes, einer Gemeinde (eines Ge-
meindeverbandes) oder anderer Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 
oder der Verbände von solchen; ausgenommen ist 
die Tätigkeit bei öffentlich-rechtlichen Religions 
gesellsdlaften oder ihren Verbänden. Dem öffent-
lichen Dienst steht gleidl die hauptberuflidle Tätig-
keit 

1. im Dienst von Vereinigungen, Einridltun-
gen und Unternehmungen, deren gesamtes 
Kapital (Grundkapital, Stammkapital) sich 
in öffentlicher. Hand befindet, 

2. im Dienst einer zwischenstaatlidlen oder 
,überstaatlichen Einrichtung, an der der 
Bund oder eine der in Satz 1 bezeichneten 
Körpersdlaften oder Verbände durdl Zah-
hmg von Beiträgen oder Zuschüssen oder 
in anderer Weise beteiligt ist. ' 

Ob die Voraussetzungen zutreffen, entscheidet auf 
Antrag der Behörde oder des Beamten der Bundes-
minister der Finanzen. 

§ 17 
J\nderung des Ortszuschlages 

(1) Ändert sich die Tarifklasse, so wird der Orts-
zuschlag der neuen Tarifklasse von demselben 
Tage an gezahlt wie das Grundgehalt ,der neuen 
Besoldungsgruppe. 

(2) Ändern sich dienstlidler Wohnsitz und Orts-
klasse, so wird der Ortszuschlag nach der neuen 
Ortsklasse vom Ersten des Monats an gezahlt, der 
auf die Änderung folgt. Tritt die Änderung am 
Ersten eines Monats ein, so ist die Ortsklasse des 
neuen dienstlichen Wohnsitzes schon für diesen 
Monat maßgebend. 

(3) Der Ortszuschlag einer höheren Stufe wird 
vom Ersten des Monats an gezahlt, in den das für 
die Erhöhung maßgebende Ereignis fäilt. Der Orts-
zusdllag einer niedrigeren Stufe wird vom' Ersten 
des übernächsten Monats nach dem für die Herab-
setzung maßgebenden_Ereignis gezahlt. Ist der 
Ubergang in eine niedrigere Stufe durch den Weg-
fall eines IÖnderzuschlages begründet, so wird der 
niedrigere Ortszuschlag von dem Tage nach dem 
Wegfall des Kinderzusdllages (§ 20 Abs. 1 Satz 2) 
an gezahlt. 
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(4) Andern sich die Voraussetzungen des § 16 
für die Höhe des Ortszuschlages, so wird der neue 
Zuschlag vom Ersten des Monats an gezahlt, in 
den das maßgebende Ereignis' fällt. 

3. Ti tel 

Der Kinderzuschlag 

§ 18 

Grundlage und Höhe 

(1) Kinderzuschlag wird gewährt für 

1. eheliche Kinder, 
2. für ehelich erklärte Kinder, 
3. 'an Kindes Statt angenommene Kinder, 
4. Stiefkinder, wenn der Beamte sie in seine 

Wohnung aufgenommen hat, 
5. Pflegekinder und Enkel, wenn der Beamte 

sie in seine Wohnung aufgenommen hat 
und für ihren Unterhalt und ihre Er-
ziehung nicht von .anderer Seite laufend 
ein höherer Betrag als hundert Deutsche 
Mark monatlich gezahlt wird, 

6. uneheliche Kinder einer Beamtin, 
7. uneheliche Kinder eines Beamten, wenn 

seine Vaterschaft festgestellt ist und er 
entweder das Kind in seine Wohnung auf-
genommen hat oder für den Unterhalt des 
.Kindes nachweislich die festgesetzte Un-
terhaItsrente, mindestens aber den dop-
pelten Betrag des Kinderzuschlages auf-
bringt. 

Als in die Wohnung aufgenommen gelten Kinder 
auch dann, wenn der Beamte sie auf seine Kosten 
anderweit untergebracht hat, ohne daß dadurch die 
häusliche Verbindung mit ihm aufgehoben werden 
soll. Für ein Kind, das von einer anderen Person 
als dem Ehegatten des Beamten an Kindes Statt 
angenommen worden ist, wird den natürlichen 
Eltern, für ein uneheliches Kind, das für ehelich 
erklärt worden ist, wird der Mutter kein Kinderzu-
schlag gewährt. 

(2) Kinderzuschlag wird gewährt, bis das Kind 
das fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet, nach 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres jedoch 
nur, wenn es in einer Schul- oder Berufsausbildung 
steht, die seine Arbeitskraft überwiegend in An-
spruch nimmt. 

(3) Für ein Kind, das wegen körperlicher oder 
geistiger Gebrechen dauernd erwerbsunfähig ist, 
wird Kinderzuschlag . ohne Rücksicht auf das 
Lebensalter- gewährt, wenn die dauernde Erwerbs-
unfähigkeit vor Vollendung des fünfundzwanzig-
sten Lebensjahres eingetreten ist, über das acht-
zehnte Lebensjahr hinaus jedoch nur, wenn es 
nicht ein eigenes Einkommen von mehr als hun-
dert Deutsdle Mark monatlich hat. Waisengeld und 
Waisenrente zählen nicht zum Einkommen des 
Kindes. 

(4) Verzögert sich die Schul- oder Berufsausbil-
dung aus einem Grunde, der nidlt in der Person 
des Beamten oder des Kindes liegt, über das fünf-
undzwanzigste . Lebensjahr hinaus, so wird der. 
Kinderzuschlag entsprechend dem Zeitraum der 
nachgewiesenen Verzögerung länger gewährt. 

(5) Für verheiratete, verwitwete und geschie-
dene Kinder wird kein Kinderzuschlag gewährt. 

(6) Der Kinderzuschlag beträgt für Kinder bis 
zum vollendeten sechsten Lebenijahr monatlich 
dreiß.ig Deutsche Mark, bis zum vollendeten vier-
zehnten Lebensjahr monatlich fünfunddreißig Deut-
sche Mark und bis zum vollendeten fünfundzwan-
zigsten Lebensjahr monatlich vierzig Deutsche 
Mark. 

§ 19 

Zusammentreffen mehrerer Ansprüche 

(1) Für dasselbe Kind wird nur ein Kinderzu-
schlag gewährt. 

(2) Stände nach § 18 oder nach entsprechenden 
Vorschriften neben dem Beamten auch anderen 
Personen, die im öffentlichen Dienst (§ 16 Abs.2) 
stehen oder auf Grund einer Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst nach beamtenrechtlichen GruBdsätzen 
versorgungsberechtigt sind, Kinderzuschlag für das-
selbe Kind zu, so wird dem Beamten Kinderzu-
schlag gewährt, wenn und soweit er nach den fol-
genden Grundsätzen anspruchs berechtigt ist: 

1. Hätten Vater und Mutter eines ehelidlen 
oder eines gemeinsam an Kindes Statt an-
genommenen Kindes für dieses Kind Kin-
derzuschlag zu erhalten, so wird der 
Kinderzuschlag dem Vater allein, auf An-
trag eines Anspruchsberechtigten jedem 
von ihnen zur Hälfte gewährt. Das gleiche 
gilt, wenn ein Ehegatte das Kind des ande-
ren an Kindes Statt angenommen hat. 
Satz 1 gilt entsprechend für Pflege- und 
Großeltern. 

2. Hätten Pflege- oder Großeltern neben na-
türlichen Eltern Kinderzuschlag für das-
selbe Kind zu erhalten, so wird der Kin-
derzuschlag nur den Pflege- oder Groß-
eltern gewährt. 

3. Hätten Stiefeltern neben natürlichen Eltern 
Kinderzuschlag für dasselbe Kind zu er-
halten, so wird der Kinderzuschlag nur 
den natürlichen Eltern gewährt. 

4. Hätte neben der Mutter eines unehelichen 
Kindes auch der Vater für dieses Kind 
Kinderzuschlag zu erhalten, so wird der 
Kinderzuschlag, wenn der Vater das Kind 
in seine Wohnung aufgenommen hat, dem 
Vater allein, andernfalls dem Vater und 
der Mutter je zur Hälfte gewährt. 

(3) Wird einem Kinde nach beamteluechtlichen 
Vorschriften Kinderzuschlag neben Waisengeld ge-
währt, so erhält der Beamte für die~es Kind keinen 
Kinderzuschlag . 
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I 20 
ZablUDg des JOnderzuldllages 

(1) Der Kindt;!rzusdllag wird vom Ersten des Mo-
nats an gezahlt, in den das für die Gewährung 
maßgebende Ereignis fällt. Entfällt der Grund für 
die Gewährung des Kinderzu,schlages, so wird die 
Zahlung erst mit dem Ablauf des nächsten Monats 
eingesteln. 

(2) Der Eintritt, Wechsel oder Wegfall der Vor-
aussetzungen des § 19 Abs.2 wird mitWirkung 
vom Ersten' des übernächsten Monats nach Eintritt 
des maßgebenden Ereignisses berücksichtigt. Bei 
Beendigung des Dienstverhältnisses des anderen 
Arispruchsberechtigten wird der' Wechsel oder der 
Wegfall der Voraussetzungen des § 19 Abs.2 be-
reits vom Ersten 'des nächsten Monats an berück-
sichtigt; für den Monat des Ausscheidens erhält der 
Beamte den Kinderzuschlag abzüglich des dem 
anderen bereits gezahlten Teiles des 'Kinderzu-
sd1lages. 

(3) Ist für ein Kind ein Vormund oder ein Pfle-
ger bestellt, so kann die vorgesetzte Behörde des 
Beamten auf Antrag des Vormundschaftsgerichts 
bestimmen, daß der Kinderzuschlag an den Vor-
mund, den Pfleger oder das Vormundschaftsgericht 
gezahlt wird.· 

4. Titel 

Zulagen 

§ 21 
Stellenzulagen 

(1) Stellenzulagen werden den Beamten nach 
den Besoldungsordnungen und nach Absatz 2 ge-
-währt. 

(2) Nimmt ein Beamter die dienstlichen Obliegen-
heiten eines Amtes wahr, für das der Organi-
sations- und Stellenplan die Planstelle einer höhe-
ren Besoldungsgruppe vorsieht, so erhält er nach 
Ablauf von einem Jahr, wenn die höhere Plan-
stelle während dieser Zeit besetzbar war und 
weiterhin besetzbar ist, eine widerrufliche, nicht-
ruhegehaltfähige Stellenzulage in Höhe des Unter-
schiedes zwischen dem Grundgehalt seiner Besol-
dungsgruppe und dem, das ihm zustände, wenn er 
der höheren Besoldungsgruppe angehörte. 

(3) Stellenzulagen, die nach der Besoldungs-
ordnung unwiderruflich sind, gelten als Bestandteil 
des Grundgehalts. 

(4) Stellenzulagen, die nach der Besoldungs-
ordnung widerruflich sind, werden nur so lange 
gewährt, wie der Beamte in der mit der Zulage 
ausgestatteten Tätigkeit verwendet wird. 

§ 22 
Andere Zulagen und Zuwendungen 

Andere als die in den §§ '10 und 21 aufgeführten 
Zulagen und Zuwendungen, die nicht gesetzlich ge-
regelt sind, dürfen nur gewährt werden, soweit der 
Haushaltsplan Mittel dafür zur Verfügung stellt. 

5. Titel 

Anrechnung von Sachbezügen 
§ 23 

(1) Die den Beamten gewährten Sachbez6ge 
werden unter Berücksichtigung ihres wirtschaft-
lichen Wertes mit einem angemessenen Betrag auf 
die Dienstbezüge angerechnet. 

(2) Die Verwaltungsvorschriften zu Absatz 1 er-
läßt die oberste Bundesbehörde im Einvernehmen 
mit den Bunde~ministern der Finanzen und des 
Innem.-

6. Titel 

Sondervorschriften 
für Auslandsbeamte 

§~ 

ZUlLammenaetzung· der DienstbeZÜge 

(1) Die Beamten mit dienstlichem Wohnsitz im 
Ausland erhalten abweichend von § 2 Abs. 1 neben 
dem Grundgehalt (§§ 5 bis 11) die folgenden Aus-
landsdienstbezüge: Auslandszulage(§ 25), Haus-
halts zuschlag (§ 26), Kinderzuschlag (§ 21) und 
Mietzuschuß (§ 28). 

(2), Beamte, denen für ihre Person das Grund-
gehalt 'einer höheren Besoldungsgruppe als der für 
ihr Amt im Ausland vorgesehenen zusteht, er-
halten die Auslandsdienstbezüge nur nach der 
niedrigeren Besoldungsgruppe. Das Grundgehalt 
der niedrigeren Besoldungsgruppe wird auch dem 
Kaufkraftausgleich (§ 2 Abs. 2) zugrunde gelegt. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Beamte, die wegen 
ihrer Tätigke.it im Grenzverkehr ihren dienstlichen 
Wohnsitz in einem ausländischen Grenzort haben. 
Diese Beamten erhalten den Ortszuschlag der Orts-
klasse S. 

§ 25 

Aualandszulage 

(1) Die Auslandszulage wird nach der Aufstel-
lung in Anlage III gewährt. Ihre Höhe richtet sich 
nach der Besoldungsgruppe des Beamten und nach 
der für den ausländischen Dienstort maßgebenden 
Zone. 

. (2) Der Bundesminister der Finanzen teilt im Ein-
verlfeb.men mit dem Bundesminister des Innern 
nach Anhörung' des Auswärtigen AllJtes die Dienst-
orte den Zonen zu. Dabei sind die besonderen Be-
lastungen in der·.Lebensführung an den Dienstorten 
zu berücksichtigen. 

§ 26 

Haushaltszusdllag 

(1) Der Haushaltszuschlag wird dem verheirate-
ten Beamten gewährt, wenn er mit seinem Ehe-. 
gatten am ausländischen Dienstort eine gemeinsame 
Wohnung innehat. Er beträgt' zwanzig vom· Hun-
dert des Grundgehalts und der Auslandszulage. 
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(2) Anderen Beamten kann der hQ~;"e Haushalts-
zusdllag gewährt werden, wenn sie am ausländi-
sdlen Dienstort einen eigenen Haushalt führen. 

§ 21 
Ktnderzusdllag 

: (1) Der Kinderzusdllag wird nadl § 18 Abs. 1 bis S, 
§§ 19 und 20 gewährt. Er beträgt zehn vom Hundert 
des Grundgehalts und der Auslandszulage eines 
Beamten der Besoldungsgruppe A 9 in der achten 
Dienstaltersstufe. 

(2) Für Kinder, die sich außerhalb des Landes 
des dienstlichen Wohnsitzes des Beamten auf-
halten, beträgt der Kinderzuschlag einheitlich hun-
dertfünfzig Deutsche Mark. Zu diesem Kinderzu-
schlag wird kein Kaufkraftausgleich (§ 2 Abs. 2) 
gewährt. 

§ 28 
Mietzusdlu8 

Der Mietzuschuß wird gewährt, wenn die Miete 
für den als notwendig anerkannten leeren Wohn-
raum fünfzehn vom Hundert der Dienstbezüge 
(ausschließlidl Kinderzuschlag) und einer auf 
Grund des Haushaltsplans gewährten Aufwands-
entsdlädigung übersteigt. Er beträgt fünfundsiebzig 
vom Hundert des' Mehrbetrages. 

§ 29 
Zahlung der Auslandsdienstbezüge 

Die Auslandsdienstbezüge werden bei Versetzun-
gen zwisdlen dem Inland und dem Ausland vom 
Tage nadl dem Eintreffen am ausländischen Dienst-
ort bis zum Tage vor der Abreise aus diesem Ort 
gezahlt. Bei Versetzungen im Ausland werden sie 
bis zum Tage des Eintreffens am neuen Dienstort 
nach den für den bisherig'en Dienstort maßgeben-
den Sätzen gezahlt. 

1. Titel 

Sonder vorschrift für Beamte 
im Bundesgrenzschutz 

§ 30 

Für die Dienst- und Sadlbezüge der Vollzugs-
beamten im Bundesgrenzschutz, auch wenn ~ie dem 
Bundesministerium des Innern angehören, gilt Ab-
sdlnitt IV mit Ausnahme des § 33 entsprechend. 
Die Verwaltungsvorschriften zu § 36 erläßt für q.en 
Bundesgrenzschutz der Bundesminister des Innern 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister der 
Finanzen. 

ABSCHNITT III 

Die Dienstbezüge der Richter 

§ 31 

Absdlnitt 11 gilt audl für die Ridlter. 

ABSCHNITT IV 

Die Dienst- und Sadlbezüge 
der Berufssoldaten und der Soldaten 

auf Zeit 

§ 32 
Absdlnitt 11 gilt auch für die Soldaten, soweit 

sidl aus den folgenden Vorschriften nichts anderes 
ergibt. 

§ 33 
Beginn des Ansprudls auf Dienstbezüge 

Die Soldaten erhalten Dienstbezüge frühestens 
vom Tage nach Ableistung des vorgeschriebenen 
Grundwehrdienstes an. 

§ 34 
Das Besoldungsdienstalter im Regelfall 

(1) Das Besoldungsdienstalter beginnt 
1. für Mannschaften und Unteroffiziere in den 

Besoldungsgruppen A 1 bis A 6, 
2. für Offiziere in der Besoldungsgruppe A 9 

am Ersten des Monats, in dem der Soldat das ein-
undzwanzigste Lebensjahr vollendet hat. 

(2) Hat der Soldat das Lebensali~r, von dem nach 
Absatz 1 auszugehen ist, an dem Tage, von dem 
an er nach § 3 in Verbindung mit § 33 Dienstbezüge 
seiner Besoldungsgruppe zu erhalten hat, über-
sdlritten, so wird der Beginn seines Besoldungs-
dienstalters um die Hälfte der Zeit hinausgescho-
ben, um di,e er älter ist. 

(3) Von dem Zeitraum, um dessen Hälfte der 
Beginn des Besoldungsdienstalters nach Absatz 2 
hinauszuschieben ist, werden abgesetzt 

1. bei Offizieren die nach Vollendung des 
siebzehnten Lebensjahres verbrachte Min-
destzeit der außer der allgemeinen Sdlul-
bildung für ihre Ernennung zum niedrig-
sten Offiziersdienstgrad ihrer Laufbahn 
vorgeschriebenen Ausbildung (militärisdle 
Ausbildung, Fadlsdlul-, Hodlsdlul- und 
pni.ktische Ausbildung, üblidle Prüfungs-
zeit), soweit sie ein Jahr übersteigt; 

2. nadl Vollendung des zwanzigsten Lebens-
jahres liegende Zeiten einer hauptberuf-
lidlen Tätigkeit im Dienst' eines öffent-
lich-rechtlichen Dienstherrn im Reidlsgebiet 
(§ 1) und eines nichtberufsmäßigen Reichs-
arbeits- oder Wehrdienstes, bei Offizieren 
jedoch nur, soweit die Tätigkeit oder 
der nidltberufsmäßlge Reichsarbeits- oder 
Wehrdienst mindestens der Tätigkeit in 
einem Amt der Besoldungsgruppe A 9 
gleichzubewerten ist; 

3. nach Vollendung des siebzehnten Lebens-
jahres verbrachte Zeiten eines Kriegsdien-
stes, einer Kriegsgefangenschaft, eines 
kriegsbedingten Notdienstes ohne Begrün-
dung eines einem Arbeitsvertrag entspre-
dlenden Besdläftigungsverhältnisses oder 
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eines ReiChsarbeits- oder Wehrdienstes, 
soweit er die Zeit der gesetzliChen ReiChs-
arbeits- und WehrdienstpfliCht umfaßt. 

Derselbe Zeitraum darf nur naCh einer der Vor-
sChriften unter Nummer 1 bis 3 'abgesetzt werden. 
§ 8 Abs. 2 ist entspreChend anzuwenden. 

(4) Die Zeit, um die der Beginn des Besoldungs-
dienstalters naCh Absatz 2 in Verbindung mit Ab-
satz 3 hinauszusdlieben ist, wird auf volle Monate 
abgerundet. 

(5) Für einen Soldaten der Unteroffizierslaufbahn 
wird in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 10 der 
Beginn des naCh den Absätzen 1 bis 3 erreChneten 
Besoldungsdienstalters um vier Jahre hinausge-
schoben. 

. (6) Ist ein Soldat der Unteroffizierslaufbahn in 
die Offizierslaufbahn aufgestiegen, so wird sein Be-
soldungsdienstalter für die Besoldungsgruppe A 9 
naCh den Absätzen 1 bis 3 festgesetzt. Es darf jedoCh 
gegenüber seinem Besoldungsdienstalter in den 
Besoldungsgruppen A 1 bis A 6 höChstens um sechs 
Jahre hinausgeschoben werden. 

(1) Das für Offiziere naCh den Absätzen 1 bis 3 
oder 6 festgesetzte Besoldungsdienstalter wird in 
den Besoldungsgruppen All, A 13 und A 14 um 
vier Jahre, in der Besoldungsgruppe A 16 um aCht 
Jahre hinausgesChoben. 

(8) Wird ein Unteroffizier in einer der Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 10 angestellt, so ist sein 
Besoldungsdienstalter so festzusetzen, wie wenn er 
in der Besoldungsgruppe A 5 angestellt und in die 
Anstellungsgruppe befördert worden wäre. Wird 
ein Offizier in einer der Besoldungsgrupppn A 11 
bis A 16 angestellt, so ist sein Besoldun,gsdienst-
alter so festzusetzen, wie wenn er in der Besol-
dungsgruppe A 9 angestellt und in die Anstellungs-
gruppe befördert worden wäre. 

(9) Das Besoldungsdienstalter der Offiziere einer 
Laufbahn, deren Eingangsgruppe die Besoldungs-
gruppe A 13 ist, wird abweiChend von den Ab-
sätzen 1 bis 3 und 1 wie das der Beamten des 
höheren Dienstes naCh § 6 festgesetzt. 

(10) Hat der Soldat an dem Tage, von dem an er 
naCh § 3 in Verbindung mit § 33 Dienstbezüge zu 
erhalten hat, das einundzwanzigste Lebensjahr noCh 
nicht vollendet, so erhält er das Anfangsgehalt sei-
ner Besoldungsgruppe. 

§ 35 
DienstUCher Wohnsitz 

DienstliCher Wohnsitz im Sinne des § 12 Abs. 1 
ist der Standort des Soldaten. 

§ 36 
Dienstbekleidung, Heilfürsorge, Unterkunft 

(1) l<'ür MannsChaften und Unteroffiziere werden 
die Ausrüstung und die Dienstbekleidung, für Offi· 
ziere die Ausrüstung und die Dienstbekleidung, so· 
weit sie zur Einsatz- und Arbeitsausstattung gehärt, 

unentgeltlich bereitgestellt. Den Offizieren wird 
wird für die von ihnen zu beschaffende Dienstbe-
kleidung ein einmaliger BekleidungszusChuß und 
für deren besondere Abnutzung eine EntsChädigung 
gewährt. 
. (2) Den Soldaten wird unentgeltliche trtJ.ppen-

ärztliChe Versorgung gewährt. 
(3) Für Soldaten, die auf Grund dienstliCher Ver-

pfliChtung in' GemeinsChaftsunterkunft wohnen, 
wird die Unterkunft unentgeltliCh bereitgestellt. 

(4) Die VerwaltungsvorsChriften zu den Ab-
sätzen 1 bis 3 erläßt der Bundesminister für Ver-
teidigung im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster der Finanzen. In diesen VerwaltungsvorsChrif-
ten soll bestimmt werden, ciaß die Zahlungen naCh 
Absatz 1 Satz 2 an eine vom Bundesminister für 
Verteidigung erriChtete Kleiderkasse geleistet wer-
den. 

ABSCHNITT V 

Uberleitung der vorhandenen Beamten 
in das neue Recht 

§ 31 
(1) Die Beamten, die am 31. März und 1. April 

1951 im Amt waren, werden naCh der Uberleitungs-
übersiCht (Anlage IV) übergeleitet. Als bisherige 
Besoldungsgruppe im Sinne dieser UbersiCht gilt 
die Besoldungsgruppe, der die Beamten am 31. März 
!957 angehörten. Für Beamte, die am 31. März 1951 
auf Grund gesetzliCher VorsChriften für ihre Person 
die Dienstbezüge einer höheren Besoldungsgruppe 
erhielten, gilt diese als bisherige Besoldungsgruppe. 
Soweit sich aus der Uberleitungsübersidrt Ände-
rungen von AmtsbezeiChnungen ergeben, führen 
die Beamten die neue AmtsbezeiChnung. Ist die bis-
herige AmtsbezeiChnung weder in der Anlage I für 
die neue Besoldungsgruppe noCh in der Uberlei-
tungsübersiCht aufgeführt, so bestimmt die oberste 
Dienstbehörde, welChe der für die neue Besoldungs-
gruppe vorgesehenen AmtsbezeiChnungen der 
Beamte führt. 

(2) Das Besoldungsdienstalter wird mit Wirkung 
vom 1. April 1951 naCh den §§ 6 bis 9 und 42, für 
Soldaten und für Vollzugsbeamte im Bundesgrenz-
sChutz, auCh wenn sie dem Bundesministerium des 
Innern angehören, naCh den §§ 34, 45 und 46 neu 
festgesetzt. Das Besoldungsdienstalter eines Beam-
ten, der vor dem 1. April 1951 ohne Dienstbezüge 
bel.i.rlaubt worden war, wird niCht naCh § 9 Abs. 3 
hinausgesChoben, wenn eS naCh bisherigem ReCht 
niCht hinausgesChoben worden war oder wenn der 
Beamte beim Beginn des Urlaubs das Endgrund-
gehalt seiner damaligen Besoldungsgruppe erhalten 
hatte. 

(3) Bleibt das neue Grundgehalt hinter dem Uber-
leitungsgrundgehalt zurüdt, das siCh aus der Uber-
siCht in Anlage Vergibt, so erhalten die Beamten 
eine ruhegehaltfähige AusgleiChszulage in Höhe 
des UntersChiedes, bis dieser durCh Erhöhung des 
Grundgehalts ausgeglidlen ist. Allgemeine Erhöhun-
gen der Grundgehälter wegen einer Änderung der 
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wirtsdlaftlichen Verhältnisse bleiben außer Betradlt. 
Ist das Uberleitungsgrundgehalt niedriger als das 
Grundgehalt derjenigen Dienstaltersstufe der Regel-
überleitungsgruppe (Anlage. IV Nr. 1), die den 
gleidlen Abstand von der Endstufe hat wie die 
Dienstaltersstufe, in der sidl die Beamten nach bis-
herigem Redlt am Tage vor der Verkündung des 
Gesetzes befanden, so tritt dieses Grundgehalt an 
die Stelle des Uberleitungsgrundgehalts. Die Sätze 1 
bis 3 gelten entsprechend für Beamte, deren 
Beamtenverhältnis nach dem 1. April 1957, aber 
vor der Verkündung des Gesetzes geendet hat. Für 
Beamte, die aus einer der Besoldungsgruppen A 9 b, 
A 10 c und A 12 übergeleitet werden, wird die Aus-
gleichszulage stets nach Satz 1 bemessen. 

(4) Absatz 1 Satz 4 gilt auch für Beamte, die nach 
dem 31. März 1957, aber vor der Verkündung des 
Gesetzes ernannt worden sind. 

§ 38 
Hat sidl die Zahl der Kinder eines Beamten, für 

die Kinderzuschlag zu gewähren ist, im März 1957 
verringert, so gelten für die Gewährung des Kin-
derzusdllages und des Ortszuschlages § 20 Abs. 1 
Satz 2 und § 17 Abs. 3 Satz 3 entsprechend. 

§ 39 
Dieser Absdlnitt gilt auch für Richter und Sol-

daten. 

ABSCHNITT VI 

Ubergangsvorschriften 
§ 40 

Bis zur Aufstellung eines Ortsklassen verzeichnis-
ses nach § 13 Abs. 2, längstens jedoch bis zum 
30. September 1957 gilt als Ortsklassenverzeichnis 
im Sinne des § 13 Abs. 1 das durdl die Verordnung 
vom 23. Oktober 1924 (Reichsbesoldungsblatt S. 289) 
festgelegte Ortsklassenverzeichnis in der am 
1. April 1957 maßgebenden Fassung. Dabei tritt an 
die Stelle der Ortsklasse C die Ortsklasse B. 

§ 41 
(1) Die ßeamten mit dienstlidlem Wohnsitz in 

Berlin oder Hamburg erhalten weiterhin einen ört-
lichen Sonderzuschlag in Höhe von drei vom Hun-
dert des Grundgehalts. 

(2) Für die Versorgungsempfänger mit Wohnsitz 
in Berlin oder Hamburg, deren Bezüge der Bund zu 
tragen hat, tritt zu dem Grundgehalt, das der Be-
rechnung der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zu-
grunde liegt, ein örtlidler Sonderzuschiag in Höhe 
von drei vom Hundert. 

§ 42 
(1) Ist oder wird eine Person, die an der Unter-

bringung nach dem Gesetz zur Regelung der Rechts-
verhältnisse der unter Artikel 131 des Grundge-
setzes fallenden Personen teilnimmt oder ·teilge-
genommen hat, bis zum 31. März 1960 als Beamter 

angestellt (eingestellt), so gilt auch die Zeit vom 
9. Mai 1945 bis zur Anstellung- (Einstellung) als 
Dienstzeit im Sinne des § 6 Abs. 3 Nr. 3. Für die 
Festsetzung des Besoldungsdienstalters von Beam-
ten des gehobenen oder höheren Dienstes gilt dies 
nur, wenn die von ihnen vor dem 9. Mai 1945 zu-

',letzt ausgeübte hauptberuflidle Tätigkeit im öffent-
lichen Dienst mindestens der Tätigkeit in einem 
Amt ihrer Laufbahngruppe gleidlzubewerten ist. 
§ 9 Abs.l ist entsprechend' anzuwenden, wenn der 
Beamte vor dem 9. Mai 1945 aus dem mittleren oder 
gehobenen Dienst in eine höhere Laufbahngruppe 
aufgestiegen war. 

(2) Absatz 1 gilt entspredlend für die Anstellt'ng 
(Einstellung) von Personen, die nicht an der Unter-
bringung teilnehmen" aber auf die Ptlichtanteile 
anrechenbar sind oder auf die § 52 b in Verbindung 
mit § 62 oder § 63 des in Absatz 1 genannten 
Gesetzes Anwendung findet. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch auf die Fest-
setzung des Besoldungsdienstalters von Personen 
Anwendung, denen Rechte nach dem in Absatz 1 
genannten Gesetz nicht zustehen, weil sie die in 
§ 4 oder § 81 des in Absatz 1 genannten Gesetzes 
bezeichneten Voraussetzungen nicht erfüllen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Personen, 
die früher eine ihnen angebotene Wiederverwen-
dung aus einem von ihnen zu vertretenden Grunde 
abgelehnt haben. 

§ 43 
Die §§ 40 bis 42 gelten auch für Richter, die §§ 40 

und 41 auch für Soldaten. 

§ 44 

Bis zum Erlaß eines besonderen Amtsgehaltsge-' 
setzes bemißt sich das Grundgehalt des Präsidenten 
des Bundesverfassungsgerichts nach der Besol-
dungsgruppe B 11, das des Vizepräsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts nach der Besoldungs-
gruppe BIO und das der Richter des Bundesverfas-
sungsgerichts nach der Besoldungsgruppe B 8. 

ABSCHNITT VII 

Sondervorschriften für die Zeit des 
Aufbaues der Bundeswehr 

und des Bundesgrenzschutzes 

§ 45 
(1) Für Soldaten, die vor dem 1. April 1957 in die 

ßundeswehr eingestellt worden sind oder bis zum 
31. März 1960 eingestellt werden, gelten die folgen-
den Absätze 2 und 3. 

(2) Bei der Festsetzung des Besoldungsdienst-
alters von Soldaten, die vo,' dem 9. Mai 1945 Sol-
daten' oder planmäßige, oder außerplanmäßige 
Beamte waren oder als Wehrmachtbeamte des 
Beurlaubtenstandes oder als Wehrmachtbeamte auf 
Kriegsdauer Wehrdienst geleistet hatten, gilt auch 
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die Zeit vom 9. Mai 1945 bis zur Einstellung in die 
Bundeswehr als Dienstzeit im Sinne des § 34 Abs. 3 
Nr.2 und des § 34 Abs.9 in Verbindung mit § 6 
Abs.3 Nr.3. 

(3) Für Soldaten, die zwischen dem 31. Dezember 
1923 und dem 1. Juli 1937 geboren sind; wird das 
Besoldungsdienstalter in den Besoldungsgruppen 
AI bis A 6 und, wenn sie innerhalb von drei Jah-
ren nach ihrer Einstellung in die Bundeswehr zu 
Offizieren ernannt werden, auch in der Besoldungs-
gruppe A 9 abweichend von § 34 in jedem Falle auf 
den Ersten des Monats festgesetzt, in dem sie das 
einundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben. 

§ 46 
Für Vollzugsbeamte im Bundesgrenzschutz, die 

vor dem 1. April 1957 in den Bundesgrenzschutz 
eingestellt worden sind oder bis zum 31. März 1960 
eingestellt werden, gilt § 45 Abs. 2 und 3 ent-
sprechend. 

§ 47 
§ 33 gilt nicht für 
1. Soldaten, die vor der Verkündung des Ge-

setzes in die Bundeswehr eingestellt worden 
sind, 

2. Soldaten, die nach der Verkündung des Ge-
setzes in die Bundeswehr eingestellt werden, 
wenn sie sich für eine Dienstzeit von minde-
stens drei Jahren verpflichten und ihre Ernen-
nung vor dem 25. Juli 1961 wirksam wird. 

KAPITEL 11 

Anpassung der Versorgungs bezüge 
§ 48 

(1) Die Bezüge der am 1. April 1957 vorhandenen' 
Versorgungsempfänger, die der Bund oder eine 
bundesunmittelbare Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des öffentlichen Rechts zu tragen hat, sind 
nach folgenden Vorschriften neu festzusetzen: 

1. Neues Grundgehalt ist der Monatsbetrag 
des Grundgehalts einschließlich der ruhe-
gehaltfähigen Zulagen, das der Berechnung 
der ruhegehaltfähigen Dienstbezüg,e am 
31. März 1957 zugrunde zu legen war, 
erhöht 
a) um fünfundsechzig vom Hundert, wenn 

es ein Endgrundgehalt oder ein festes 
Grundgehalt war, 

b) um achtzig vom Hundert, wenn es das 
Grundgehalt der ersten bis dritten 
Dienstaltersstufe der Eingangsbesol-
dungsgruppe einer Laufbahngruppe war, 

e) um fünfundsiebzig vom Hundert in den 
übrigen Fällen 

und um den besonderen Zuschlag, der nach 
§ 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Anderung 
und Ergänzung des Besoldungsrechts vom 
6. Dezember 1951 (Bundesgesetzbl. I S. 939) 
zu zahlen war oder zu zahlen gewesen 
wäre, wenn das Beamtenverhältnis erst 

nach dem 1. Oktober 1951 g,eendet hätte. 
Das nach Buchstabe e ermittelte neue 
Grundgehalt darf das nach Buchstabe a 
errechnete neue Grundgehalt der gleichen 
Besoldungsgruppe nicht übersteigen. 

2. Liegt der Berechnung der Versorgungs-
bezüge ein Grundgehalt nicht zugrunde, so 
tritt an die' Stelle der Zulagen, die am 
31. März 1957 zustanden, eine Zulage von 
fünfundsechzig vom Hundert. 

3. Bei Ubergangsgehältern und Ubergangs-
bezügen nach den §§ 37 unu 52 a Abs. 1 
des Gesetzes zur Regelung der Rechtsver-
hältnisse der unter Artikel 131 des Grund-
gesetzes fallenden Personen in der Fas-
sung vom 1. September 1953 (Bundesge-
setzbl. I S. 1287) tritt an die Stelle der am 
31. März 1957 zustehenden Erhöhung eine 
Erhöhung um fünfundsechzig vom Hun-
dert, jedoch dürfen die Ubergangsgehälter 
und Ubergangsbezüge einschließlich der 
Erhöhung das nach Anwendung der Num-
mer 1 oder 2 sich ergebende Ruhegehalt 
nicht übersteigen. 

4. Es gelten auch 
a) Nummer 2 für laufende Unterstützun-

gen für dienstunfähige Arbeiter und 
Angestellte ehemaliger Heeres- und 
Marinebetriebe und der ehemaligen 
Reichsdru<kerei nach den dafür ergan-
genen Bestimmungen, 

b) Nummer 1 bis 3 für Vorschußzahlungen 
nach § 61 Abs.4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Rechtsverhältnisse der unter 
Artikel 131 des Grundgesetzes fallen-
den Personen in der Fassung vom 
1. September 1953. 

5. An dIe Stelle der bisherigen Tarifklassen 
des Wohnungsgeldzuschus:::es treten die 
Tarifklassen des Ortszusdllages nach fol-
gender Ubersicht: 

Wohnungsgeldzuschuß 
Tarifklasse 

I 
11 
III 
IV 

V, VI, VII 

Ortszuschlag 
Tarifklasse 

Ia 
Ib 
11 
III 
IV. 

Bemessen sich die Versorgungsbezüge nach 
einer Besoldungsgruppe, in der für das 
Anfangsgrundgehalt und das Endgrund-
gehalt nicht die gleiche Tarifklasse des 
Wohnungsgeldzuschusses bestimmt war, so 
richtet sich die Zuteilung zu der neuen 
Tarifklasse nach der für das Endgrund-
gehalt bestimmten höheren Tarifklasse. 

(2) Bei der Ermittlung des neuen Grundgehalts 
für Beamte des Zollgrenzdienstes, die als Zollgrenz-
assistenten vor dem 1. April 1957 gestorben oder 
in den Ruhestand getr,eter sind, ist von dem Grund-
gehalt der bisherigen Besoldungsgruppe A 8 a aus-
zugehen. 
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(3) Absatz 1 gilt audl, wenn Einridltungen nadl 
§ 61 des Gesetzes zur Regelung der Redltsverhält-
nisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fal-
lenden Personen in der Fassung vom 1. September 
1953 zur Versorgung verpflidltet sind. 

(4) Personen, die Ansprüdle der in den Ab-
sätzen 1 und 3 bezeichneten Art nadl dem 1. April 
1951 erwerben, aber nadl dem 31, März 1951 weder 
zu dem Personenkreis des § 1 qehört nodl als 
Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst ge-
sti;lnden haben oder nebenbei besdläftigt worden 
sind, stehen den am 1. April 1951 vorhandenen Ver-
sorgungsempfängem gleidi. 

KAPITEL III 

Rahmenvorschriften 
§ 49 

'(1) Dieses Kapitel gilt für die Regelung der 
Dienstbezüge der Beamten der Länder, Gem~inden, 
Gemeindeverbände und der übrigen Körpersdlaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlidlen 
Redlts, die der Aufsidlt eines Landes unterstehen, 
mit Ausnahme der öffentlidl-redltlidlen Religions-
gesellsdlaften und ihrer Verbände. 

(2) Die Dienstbezüge sowie die allgemeine Ein-
reihung der Ämter in die Gruppen der Besoldungs-
ordnungen sind - unter BerücksidltigUilg der ge-
meinsamen Belange aller Dienstherren - durdl 
Gesetz zu regeln. 

§ 50 

Die Beamten auf Lebenszeit, auf Zeit und auf 
Probe sowie die Beamten auf Widerruf, die weder 
im Vorbereitungsdienst stehen nodl nebenbei ver-
wendet werden, haben einen Ansprudl auf Dienst-
bezüge. Für außerplanmäßige Professoren und 
Privatdozenten, die als Beamte auf Widerruf ihre 
Lehr- oder Forsdlungstätigkeit nidlt hauptberuflich 
ausüben, kann etwas anderes bestimmt werden. 

§ 51 

(1) Dienstbezüge sind Grundgehalt, Ortszusdllag, 
Kinderzusdllag, Stellenzulagen und Ausgleidlszu-
lagen, bei Hodlsdlullehrern audl Zuschüsse zum 
Grundgehalt. 

(2) Die Beamten mit dienstlidlern Wohnsitz in 
Berlin oder Ham~urg und die entsprechenden 
Empfänger von Versorgungsbezügen mit Wohnsitz 
in diesen Städten können einen örtlichen Sonder-
zusdllag entspredlend § 41 erhalten. 

§ 52 
(1) Das Grundgehalt ist nadl einer Besoldungs-

ordnung für aufsteigende und für feste Gehälter zu 
gewähren. 

(2) Für Hodlsdlullehrer können besondere Rege-
lungen mit Mindestgrundgehältern vorgesehen 
werden. 

.§ 53 
(1) Für die Beamten und Ridlter, die di~ gleidle 

Grundamtsbezeidlnung tragen, sind in den Besol-
dungsordnungen für aufsteigende Gehälter von 
,allen Dienstherren einheitlidl bezeichnete Besol-
dungsgruppen nadl folgender Ubersidlt vorzusehen: 

Grundamtsbezeidmung Besoldungs-
gruppe 

Amtsgehilfe 
Oberamtsgehilfe 
Hauptamtsgehilfe 
Amtsmeister 
Assistent, Werkführer 
Sekretär, Werkmeister 
Obersekretär, Oberwerkmeister 
Hauptsekretär, Hauptwerkmeister 
Inspektor 
Oberinspektor 
Amtmann 
Amtsrat, Oberamtmann 

'Regierungsrat, Landgeridltsrat, 
Verwaltungsgeridltsrat 

Oberregierungsrat, Landgerichtsrat, 
Verwaltungsgeridltsrat 

Regierungsdirektor, Landgeridltsdirektor, 
Verwaltungsgeridl tsdirektor 

Ministerialrat, Leitender Regierungs-
direktor 

A 1 
A 2 
A 3 
A 4 
A 5 
A 6 
A 1 
A 8 
A 9 
A 10 
All 
A 12 

A 13 

A 14 

AIS 

A 16. 

(2) Die Ridlter können in der Eingangsgruppe 
ihrer Laufbahn von der neunten Dienstaltersstufe 
an das Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 14 
e'rhalten. 

§ 54 
(1) Die Endgrundgehälter der Besoldungsgrup-

pen AI, A 5, A 9 und A 13 müssen sidl zueinander 
verhalten wie hundert zu hundertzwanzig zu zwei-
hundert zu dreihundertdreißig. Unwiderruflidle 
Stellenzulagen gelten hierbei nidlt als Bestandteile 
des Grundgehalts. 

(2) Geringfügige Abweidlungen wegen der Ab-
rundung der Grundgehaltssätze bleiben außer 
Betradlt. 

§ 55 
(1) Das Besoldungsdienstalter ist nadl den Grund-

sätzen der §§ 6 bis 9 und 42 festzusetzen. 
(2) ,Für die Anfangsgrundgehälter der Besol-

dungsgruppen AI, A 5, A 9 und A 13 gelten die 
folgenden Hundertsätze der Endgrundgehälter als 
Hödlstsä tze: 

Besoldungsgruppen A 1 und A 5 
siebzig vom Hundert, 

Besoldungsgruppen A 9 und A 13 
fünfundsedlzig vom Hundert. 

§, 54 Abs. 2 gilt. 

(3) Das Besoldungsdienstalter darf in den Besol-
dungsgruppen AI, A 5 und A 9 frühestens am 
Ersten des Monats beginnen. in dem der Beamte 
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das einundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, in 
der Besoldungsgruppe A 13 am Ersten des Monats, 
indem der Beamte das dreiundzwanzigste Lebens-
jahr vollendet hat. 

(4) Für das Aufsteigen vom Anfangs- zum End-
grundgehait sind in jeder Besoldungsgruppe etn-
heitliche Dienstaltersstufen und -zulagen vorzu-
sehen. 

(5) Das' Endgrundgehalt darf frühestens erreicht 
werden 

in der Besoldungsgruppe A 1 am Ersten des 
Monats, in dem das einundvierzigste Le-
bensjahr vo!lendet wird, 

in der Besoldungsgruppe A 5 am Ersten des 
Monats, in dem das fünfundvierzigste Le-
bensjahr vollendet wird, 

in der Besoldungsgruppe A 9 am Ersten des 
Monats, in dem das fünfundvierzigste Le-
bensjahr vollendet wird, 

in der Besoldungsgruppe A 13 am Ersten des 
Monats, in dem das siebenundvierzigste Le-
bensjahr vollendet wird. 

§ 56 
(1) Die Höhe des Ortszuschlages richtet sich nach 

der dienstlichen Stellung des Beamten, nach der 
Ortsklasse seines di.mstlichen Wohnsitzes und nach 
seinen Familienverhältnissen. 

(2) Die Ortsklasse des dienstlichen Wohnsitzes 
ergibt sich aus dem Ortsklassenverzeichnis des 
Bundes. 

§ 51 
Kinderzuschlag ist nach den Grundsätzen des 

§ 18 Abs. 1 bis 5 und der §§ 19 und 20 zu gewähren. 

§ 58 
UnwiderruWche Stellenzulagen gelten als Be-

standteil des Grundgehalts. Stellenzulagen dürfen 
nur gewährt werden, wenn sie in den Besoldungs-
gesetzen vorgesehen sind. 

§ 59 
(1) Dieses Kapitel gilt, soweit es sich nicht ohne-

hin auf Richter bezieht, auch für die Richter. 
(2) Bei der Regelung deI Dienstbezüge der kom-

munalen Wahlbeamten auf Zeit kann von den 
§§ 51 bis 55 abgewichen werden. 

KAPITEL IV 

Schlußvorschriften 
§ 60 

Die Obergerichtsräte des früheren Deutschen 
Obergerichts erhalten, solange sie nicht in den 
Ruhestand getreten sind, die Dieristbezüge eines 
Bea~ten der Besoldungsgruppe B 5. Unter der glei-
chen Voraussetzung erhält der Präsident des frühe-
ren Deutschen Obergerichts die Dienstbezüge eines 
Beamten der Besoldungsgruppe BIO. 

§ 61 
Die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu die-

sem Gesetz erläßt der Bundesminister der Finanzen 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister des In-
nern, soweit die Besoldung dl Richter oder .der 
Soldaten berührt wird, auch im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister. der Justiz oder dem Bundes-
minister für Verteidigung. § 23 Abs. 2, § 30 Satz 2 
und § 36 Abs. 4 bleiben unberührt. 

§ 62 
(1) Das Bundesbeamtengesetz wird wie folgt ge-

ändert: 
1. § 9 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen. 
2. § 36 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

.(1, Der Bundespräsident kann jederzeit 
in den einstweiligen Ruhestand versetzen 

1. Staatssekretäre, Unterstaatsse· 
kretäre und Ministerialdirekto· 
ren, 

2. sonstige Beamte des höheren 
Di8nstes im auswärtigen Dienst 
von der Besoldungsgruppe A 16 
an aufwärts, 

3. Beamte des höheren Dienstes 
des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz und. des Bundes-
nachrichtendienstes von der Be-
soldungsgruppe A 16 an auf-
wärts. 

4. den Bundespressechef und des-
den Vertreter, 

5. den Generalbundesanwalt beim 
Bundesgerichtshof und den Ober-
bundesanwalt beim Bundesver-
waltungsgericht. 

soweit sie Beamte auf Lebenszeit sind.· 

3. In § 83 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
• (4) Inwieweit Versorgungsbezüge, ver-

sorgungsähnliche Bezüge oder andere im 
Zusammenhang mit dem Ausscheiden ste-
hende Zuwendungen aus einer Verwen-
dung im öffentlichen Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Einridttung 
(§ 158 Abs.5 Satz 2 Budtstabe b) nadt Be-
endigung einer Tätigkeit bei diesen Ein-
richtungen während einer Verwendung 
als Bundesbeamter (§ 2) abzuführen oder 
auf die Dienstbezüge nadt dem Bundes-
besoldungsgesetz anzuredtnen sind, regelt 
die Bundesregierung durdt Rechtsverord-
nung. Dabei sind Leistungen außer Be-
tradtt zu lassen, soweit sie auf eigenen 
Beiträgen des Beamten beruhen.· 

4. § 110 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
.. 2. der nadtstehend zusammengefaßteri 

Besoldungsgruppen der Besoldungs-
ordnungen A und B (Anlage I zum 
Bundesbesoldungsgesetz) : 
a) B 8, B 1. 
b) B 6, B 5. 
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c) B2,A 16, A 15, 
d) BI, A 14,. 
e) A 12, A p, 
f) A8, A 1," 

5. t 1 ~8 wird wie folgt geändert: 
a) In .Absatz 1 Satz 3 werden die Worte 

.Eingangsstufe. der Besoldungsgruppe 
All" dUI;eb ~ie Worte .dritten Dienst-
altersstufe der Besoldungsgruppe AI· 
ersetzt. 

. b) In Absatz 2 tritt an die Stelle der Be-
soldungsgruppe .A·1 a" die. Besol-

. dungsgruppe .A 16", 

6. In § 140 Abs. 1 Satz 2 tritt an die SteUe 
der Besoldungsgruppe .A 1 I" die Besol-
dungsgruppe .A 1 u. 

1. § 141 Nr.3 erhält folgende Fassung: 
.3. der sieb als Beamter auf Probeniebt 

in einer Planstelle befunden hat, nach 
dem Mittel aus der dritten und der 
l~tzten Dienstaltersstufe der Besol-
dungsgruppe, in der ein solcher Be-
amter nach den bestehenden Grund-
sätzen zuerst angestellt werden kann. U 

8. In § 142 Abs.5 Satz 2 wird das Wort .Di-
äten U durch das Wort .Dienstbezüge" 
ersetzt. 

9. In § 158 Abs. 4 tritt an die Stelle der Be-
soldungsgruppe .A 11 U die Besoldungs-
gruppe .A 1" . 

10. § 160 Abs.4 erhält folgende Fassung: 

.(4) Inwieweit Versorgungsbezüge, ver-
sorgungsähnliche Bezüge oder andere im 
Zusammenhang mit dem Ausscheiden 
stehende Zuwendungen aus einer Ver-
wendung im öffentlichen Dienst einer 
zwischenstaatlichen oder überstaatlichen 
Einridltung (§ 158 Abs. 5 Satz 2 Buch-
stabe b) abzuführen oder auf die Versor-
gungsbezüge nach diesem Gesetz anzu-
rechnen sind, regelt die Bundesregierung 
durch Rechtsverordnung. Dabei sind Lei-
stungen außer Betracht zu lassen, soweit 
sie auf eigenen Beiträgen des Ruhestands-
beamten beruhen." 

(2) Das Gesetz zur vorläufigen Regelung der 
Redltsverhältnisse der Poli?:eivollzugsbeamten des 
Bundes vom 6. August 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 899) 
in der Fassung des Gesetzes vom 12. August 1955 
(Bundesgesetzbl. I S. 530) wird wie folgt geändert: 

In § 14 Abs. 2 tritt an die Stelle der Besol-
dungsgruppe .• A 9 b" die Besoldungsgruppe 
.A I". 

(3) Das Soldatengesetz wird wie folgt geändert: 
In § 30 Abs.2 wird hinter .§ 83 Abs.2" ein-
gefügt • und 4". 

(4) Das Soldatenversorgurigsgesetz wird wie folgt 
geändert: 

1. § 19 J\bs. 3 letzter Satz erhält folgende 
Fassung: 
.Keine Beförderung in diesem Sinne ist die 
Ernennung zu einem Dienstgrad mit höhe-
rem Endgrundgehalt oder die Anstellung 
unter Ernennung zu einem Dienstgrad mit 
höherem Endgrundgehalt als dem der Ein-
gangsbesoldtingsgruppe lIer Lau'fbahn inner-
halb der Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 
(Grenadier bis Stabsunteroffizier), A 9 
(Leutnant, Oberleutnant) sowie B 5 und B 6 
(Brigadegeneral, Generalmajor). U 

2. In § 26 Abs.l Satz 3 .werden 'die Worte 
.Eingangsstufe der Besoldungsgruppe 11" 
durdl die Worte .dritten Dienstaltersstufe 
der Besoldungsgruppe 1 U ersetzt. 

3. In § 26 Abs. 3 tritt an die Stelle der Besol-
dungsgruppe .1 a· die Besoldungsgruppe 
.16 u • 

4. In § 53 Abs. 4 tritt an die SteUe der Besol-
dungsgruppe .11 U die Besoldungsg"ruppe 
.1" . 

5. § 55 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
.(3) Inwieweit Versorgungsbezüge, ver-

sorgungsähnliche Bezüge oder andere im 
Zusammenhang mit dem Ausscheiden ste-
hende Zuwendungen aus einer Verwen-
dung im öffentlichen Dienst einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlic;hen Ein.richtung 
I§ ~J Abs.5 Satz 2 Nr.2) abzuführen oder 
auf die Versorgungsbezüge nadl diesem 
Gesetz anzurechnen sind, regelt die Bun-
desregierung durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates be-
darf. Dabei sind Leistungen a,ußer Betracht 
zu lassen, soweit sie· auf eigenen Beiträgen 
des Soldaten im Ruhestand beruhen." 

~5) Das Wehrsoldgesetz wird wie folgt ergänzt: 
In der Anlage (zu § 2 Abs. 1) werden in der 
Wehrsoldgruppe 4 hinter dem Wort .Ober~ 
feldwebel u ein Komma und das Wort .Haupt-
feldwebel" angefügt. 

(6) Die Reichshaushaltsordnung wird wie folgt 
geändert: 

1. Hinter § 36 a wird folgender § 36b ein-
• gefügt: 

.§ 36b 
(1) Ein Amt, dasin einer der Besoldungs-

ordnungen aufgeführt ist, die' dem Besol-
dungsgesetz als Anlage beigefügt sind, oder 
dessen Bezeidlnung der Bundespräsident 
festgesetzt hat, darf nur zusammen mit der 
Einweisung in eine besetzbare Planstelle 
verliehen werden. 

(2) Wer als Beamter, Richter oder Soldat 
befördert wird, kann mit, Wirkung vom Er-
sten des Monats, in dem seine ,Ernennung 
wirksam geworden ist, in. die entspre-
chende, zu diesem Zeitpunkt beaetzbare 
Planstelle eingewiesen werden. Er kann mit 
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Rüdtwirkung von höchstens drei Monaten 
eingewiesen werden, soweit er während 
dieser Zeit die Obliegenheiten dieser oder 
einer gleichartigen Stelle tatsächlich wahr-
genommen hat und die Stelle, in die er ein-
gewiesen wird, besetzbar war.· 

2. § 121 erhält folgende Fassung: 
.§ 121 

Die für Beamte geltenden Vorschriften 
dieses Gesetzes sind auf andere Personen, 
die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
oder Amtsverhältnis stehen, entsprechend 
anzuwenden. • 

§ 63 
(1) Dieses Gesetz, 

§ 101 Abs.3 Satz 3 des Gesetzes über das Bundes-
verfassungsgericht vom 12. März 1951 (Bundesge-
setzbl. I S. 243) in der Fassung des Gesetzes vom 
21. Juli 1956 (Bundesgesetzbl. I S.662), 
§ 9 Abs.2, § 31 b, § 31 c des Gesetzes zur Regelung 
der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Un-
rechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes vom 
11. Mai 1951 (Bundesgesetzbl. I S.291, 354) in der 
Fassung des Gesetzes vom 23. Dezember 1955 (Bun-
desgesetzbl. I S. 820) und 
§ 4 des Gesetzes über die Rechtsstellung der in 
den D~mtschen Bundestag gewählten Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes vom 4. August 1953 (Bun-
desgesetzbl. I S. 111) 
regeln Art und Umfang der Dienstbezüge der in 
§ 1 genannten Personen erschöpfend. 

(2) Ist in Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
auf Voq.chriften und Bezeichnungen Bezug genom-
men, die nach Absatz 1 für die in § 1 genannten 
Personen nicht mehr gelten, so treten an deren 
Stelle die Vorschriften und Bezeichnungen dieses 
Gesetzes, soweit sich aus § 48 nichts anderes ergibt. 

§ 64 
(1) Dieses~esetz gilt nach Maßgabe des§ 13 

Abs. 1 des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 
4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land 
Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses 
Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin 
nach § 14 des Dritten Uberleitungsgesetzes. 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die in § 13 des 
Gesetzes über die Eingliederung des Saarlandes 
vom 23. Dezember 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 1011) 
bezeichneten Bundesbeamten und Versorgungs-
empfänger. Kapitel III gilt nicht für die Beamten 
und Richter des Saarlandes, der saarländischen Ge-
meinden, Gemeindeverbände und der übrigen saar-
ländischen Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts. 

§ 65 
(1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. April 

1951 in Kraft, soweit die Absätze 2 und 3 nichts 
anderes vorschreiben. 

(2) § 25 tritt am 1. Januar 1958 in Kraft. Bis da-
hin gelten für die Auslandszulage die im Haus-
haltsplan festgelegten Grundsätze. 

(3) Kapitel III tritt am 1. Januar 1958 in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates 
sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bonn, den 21. Juli 1951. 

Der Bundespräsident 
Theodor Heuss 

Der Bundeskanzler 
Adenauer 

Für den Bundesminister der Finanzen 
Der Bundesminister für Atomfragen 

Balke 

Der Bundesminister des Innern 
Dr. Schröder 

Der Bundesminister der Justiz 
von Merkatz 

Der Bundesminister für Verteidigung 
Strauß 
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Besoldungsordnungen A und B 
Vorbemerkungen 
1. Die Amtsbezeichnungen sind in den Besoldungsgruppen nadl der 

Buchstabenfolge geordnet. Die Amtsbezeichnungen der Vollzugs-
beamten im Bundesgrenzschutz und die Dienstgradbezeichnungen der 
Soldaten sind am Schluß der Besoldungsgruppen aufgeführt. Ein An-
hang zur· Besoldungsordnung A enthält künftig wegfallende Ämter 
und Amtsbezeichnungen. 

2. Die Beamtinnen erhalten die Amtsbezeichnung in der weiblichen 
Form. 

3. Die Grundgehaltssätze sind Monatsbeträge. Sie sind für alle Besol-
dungsgruppen in einer Ubersicht am Schluß dieser Anlage zusammen-
gestellt. 

Bundesbesoldungsordnung A 
Aufsteigende Gehälter 

Besoldungsgruppe 1 
250 - 260 - 270 - 280 - 290 - 300 - 310 - 320 - 330 - 340 - 350 DM 

Ortszuschlag: IV 

Unmittelbarer Bundeldienlt 
Amtsgehilfe 
Bahnwärter 
Bauaufseher 
Postbote 
Signalwärter 

Grenzjäger 

Grenadier, Flieger. Matrose 1) 

Mittelbarer Bundesdienst 
Amtsgehilfe 

Seite 821 

AnJage I 

I) In diese Besoldungsgruppe gehören audl alle Soldaten des untersten Mannsdlaftsdienstgrades. für die der Bundes-
präsiden" besondere Dienstgradbezeidlnungen festgesetzt hat. 

Besoldungsgruppe 2 
260 - 270 - 280 - 290 - 30C 310 - 320 - 330 - 340 - 350 - 360 - 370 DM 

Unmittelbarer Bundesdienst 
Betriebsaufseher I) 
Bundesbahnschaffner 1) 
Drucker 
Justizwachtmeister 
Masdl.inenwärter 
Oberamtsgehilfe 
Oberbahnwärter 
Oberbauaufseher 
Obersigna lw ärter 

Ortszuschlag: IV 

Postschaffner 1) 
Zollbootsmann 
Zollmaschinenwärter 
Zollwachtmeister 
Grenztruppjäger 

Gefreiter 

Mittelbarer Bundescllenlt 
Oberamtsgehilfe 

I) Erhält ala Führer von Kraftwagen eine widerruflidle, nidltruhegehaltfähige Stellenzulage von 10 DM. 
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Besoldungsgruppe 3 
270. - 280 - 290 - 300 - 310 320 - 330 -.:. 340 - 350 - 360 - 370 - 380 DM 

Unmittelbarer BundesdJenst 
Betriebsoberaufseher 
Bundesbahnbetriebswart 
Bundesbahnoberschaffner 
Fernmeldewart 
Geldzähler 
Gleiswart 
Hauptamtsgehilfe 
J ustizoberwaditmeister 
Leitungswart 
MaschiIienC'harwärter 
Oberdruck.er 

280 - 290 - 300 - 310 - 320 

Unmittelbarer BundesdJenst 

Amtsmeister 1) 
Betriebsmeister 
Fernmeldeoberwart 
Gleismeister 
Justizhauptwachtmeister 
Leitungsmeister 
Posthauptschaffner 

Ortszuschlag: IV 

Postoberschaffner 
Postwart 
Schleusenb'3triebswart 
Zollmaschinenoberwärter 
Zolloberboot~mann 
Zolloberwachtmeister 

Grenzoberjäger 

Obergefreiter 

Mittelbarer BundesdJenst 
Hauptamtsgehilfe 

Besoldungsgruppe 4 
330 - 340 - 350 - 360 - 370 - 380 - 390 DM 

Ortszuschlag: IV 

Postoberwart 
Triebwagenführer 
Zollhauptbootsmann 
Zollhauptwachtmeister 
Zollmaschinenhauptwärter 

Grenzhauptjäger 

Hauptgefreiter 

1) Amtsmeister beim Bundespräsidialamt und beim Bundeskanzleramt erl1alten eine unwiderrufliche, ruhegehaltfähige 
Stellenzulage von 20 DM. 

Besoldungsgruppe 5 
300 - 310 - 320 - 330 - 340 - 350 - 360 - 370 - 380 - 390 - 400 - 410 - 420 DM 

. Unmittelbarer BundesdJenst 
Bundesbahnassistent 
Bundesbahnoberbetriebswart 
Fernmeldeassistent 
Forstwart 
Justizassistent 
Maschinenführer 
ObergeldzähIer 
Obertriebwagenführer 
Postassistent 
. Regierungsassistent 
Regierungsvermessungsassistent 
Reservelokomotivführer 
Schiffsassistent 
Schleusenmeister 
Steuerassistent 1) 
Technischer Bundesbahnassistent 
Technischer Fernmeldeassistent 
Technischer Postassistent 
Technischer Regierungsassistent 
Unterbrandmeister 

Ortszuschlag: IV 

Verwaltungsassistent 
Werkführer 
Zollassistent 1) 
Zollmaschinenführer 
Zollschiffsassistent 
Zugführer 

Wachtmeister im Bundesgrenzschutz 
Fahnenjunker im Bundesgrenzschutz 
Oberwachtmeister im Bundesgrenzschutz l ) 

Unteroffizier 
Fahnenjunker 
Maat 
Seekadett 
Stabsunteroffizier I) 
Obermaat I) 

Mittelbarer BundesdJenst 
Bankassistent 
Verwaltungsassistent 

1) Kann. im Vollstreckungsdienst nach näherer Bestimmung des Bundesministers der Finanzen eine widerrufliche, 
nichtruhegehaltfähige Vergütung erhalten. 

!J Erhält eine unwiderrufliche, ruhegehaltfähige Stellenzulage von 10 DM. 
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Besoldungsgruppe 6 

317 - 331 - 345 - 359 - 373 - 387 - 401 - 415:- 429 - 443 - 457 - 471 - 485 DM 

Unmittelbarer BUDdesd1enst 
Betriebsobermeister 
Brandmeister 1) 
Bundesbahnsekretär 
FerDIneldesekretär 
Gleisobermeister 
Justizsekretär 
Kriminalhauptwachtmeister . 
Leitungsobermeister 
Lokomotivführer 1) 
MaschineDIneister 1) 
OberschleuseDIneister 
Oberzugführer 
Postsekretär 
Postverwalter 
Regierungssekretär 
Regierungsvermessungssekretär 1) 
Revierforstwart 
Schiffsführer 1) 
Steuersekretär 2) 
Technischer Bundesbahnsekretär 1) 

Ortszusdllag: IV 

Tedlnisdler Fernmeldesekretär 1) 
Tedlnisdler Postsekretär 1) 
Tedlnischer Regierungssekretär 1) 
Verwaltungssekretär 
Werkmeister 1) 
Zollmasdlinenmeister 1) 
Zollsdlif{sführer 1) 
Zollsekretär 2) 

Hauptwachtmeister im Bundesgrenzsdlutz 
Fähnridl im Bundesgrenzschutz 

Feldwebel 
Fähnrich 
Bootsmann 
Fähnrich zur See 

Mittelbarer BUDdesd1enst 
Banksekretär 
Verwaltungssekretär 

1) ,Erhält eine unwiderruflidle, ruhegehaltfähige Stellenzulage von 20 DM. 
I) Kann im Vollstredtungsdienst nadl näherer Bestimmung des Bundesministers der Finanzen eine widerruflidle, 

nidltruhegehaltfähige Vergütung erhalten. 

Besoldungsgruppe 7 
352 - 371 - 390 - 409 - 428 - 447 - 466 - 485 - 504 - 523 - 542 - 561 - 580 DM 

Unmittelbarer Bundesdienst 
Bundesbahnobersekretär 
Fernmeldeobersekretär 
Justizobersekretär 
Kriminalmeister 
Oberbrandmeister 
Oberforstwart 
Oberlokomotivführer 
ObermasdlineDIneister 
Obersdliffsführer 
Oberwerkmeister 
Postobersekretär 
Postoberverwalter 
Regierungsobersekretär 
Regierungsvermessungsobersekretär 
Steuerobersekretär 1) 

Ortszusdllag: III 

Technisch:!r Bundesbahnobersekretär 
Technischer Fernmeldeobersekretär 
Tedlnischer Postobersekretär 
Technischer Regierungsobersekretär 
Verwaltungsobersekretär 
ZollobermaschineDIneister 
Zolloberschiffsführer 
Zollobersekretär 1) 

Meister im Bundesgrenzschutz 

Oberfeldwebel 
Oberbootsmann 

Mittelbarer Bundesdienst 
Bankobersekretär 
Verwal tungso bersekretär 

1) Kann im Vollstredtungsdienst nadl näherer Bestimmung des Bundesministers der Finanzen eine widerruflidle, 
nidltruhegehaltfähige Vergütung erhalten. 

Besoldurigsgruppe 8 
383 - 404 - 425 - 446 - 461 - 488 - 509 - 530 - 551 - 572 - 593 - 614 - 635 DM 

Unmittelbarer Bundesdienst 
Bundesbahnhauptsekretär 
Fernmeldehauptsekretär 
Hauptbrandmeister 
Hauptlokomotivführer 

Ortszuschlag: III 

Hauptmaschinenmeister 
Hauptschiffsführer 
Hauptwerkmeister 
Justizhauptsekretär 
Kriminalobermeister 
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Posthauptsekretär 
Regierungshauptsekretär 
Regierungsvermessungshauptsekretär 
Revieroberforstwart 
Steuerhauptsekretär 
Tedmisdler Bundesbahnhauptsekretär 
Tedlnisdler Fernmeldehauptsekretär 
Tedln.isdler Posthauptsekretär 
Tedlnisdler Regierungshauptsekretär 
Verwaltungshauptsekretär 
Zollhauptmasdlinenmeister 

. GMB1.1957 

Zollhauptsdliffsführer 
Zollhauptsekretär 

Obermeister im Bundesgrenzsdlutz 

Hauptfeldwebel 
Hauptbootsmann 

Mittelbarer Bundesdienst 
Bankhauptsek-retär 
Verwal tungshauptsekretär 

Besoldungsgruppe 9 

Nr.22 

448 - 469 - 490 - 511 - 532 - 553 - 574 - 595 - 616 - 637 - 658 - 679 - 700 DM 

Unmittelbarer Bundesdlenst 
Ardlivinspektor 
Bibliotheksinspektor 
Bundesbahninspektor 
Femmeldeinspektor 
Justizinspektor 
Kapitän 1) 
Konsulatssekretär 
Kriminalkommissar 
Lotse 1) 
Postbauinspektor 1) 
Postinspektor 
Postmeister 
Regierungsbauinspektor 1) 
Regierungsinspektor 
Regierungsvermessungsinspektor 1) 
Revierförster 
Steuerinspektor 
Tedlnisdler Bundesbahninspektor t) 
Tedlnischer Fernmeldeinspektor 1) 

Ortszusdllag: III 

Technisdler Postinspektor 1) 
Tedlnisdler Regierungsinspektor t) 
Verwaltungsinspektor t) 
Zollinspektor t) . 
Zollkapitän t) 

Stabsmeister im Bundesgrenzsdlutz 
Leutnant im Bundesgrenzsdlutz 1) 
Oberleutnant im Bundesgrenzsdlutz 2) 

Stabsfeldwebel 
Stabsbootsmann 

. Leutnant 1) 
Leutnant zur See 1) 
Oberleutnant 2) 
Oberleutnant zur See 2) 

Mittelbarer Bundesdienst 
Bankinspektor 
Verwaltungsinspektor 1) 

t) Beamte und Soldaten, bei denen neben der Laufbahnprüfung die Absdllußprüfung einer höheren tedlnisdlen Lehr-
anstalt als Anstellungsvoraussetzung vorgesdlrieben ist, erhalten eine unwiderruflidle, ruhegehaltfähige Stellen-
zulage von 40 DM. Dies gilt nur, wenn während des Besuchs der höhelen technischen Lehranstalt keine Dienst-
bezüge gezahlt wurden. 

2) Erhält eine unwiderrufliche, ruhegehaltfähige Stellenzulage von 40 DM. 

Besoldungsgruppe 10 
488 - 5i4 - 540 - 566 - 592 - 618 - 644 - 670 - 696 - 722 - 748 - 774 - 800 DM 

Unmittelbarer Bundesdienst 
Archivoberinspektor 
Bibliotheksoberinspektor 
Bundesbahnoberinspektor 
Fernmeldeoberinspektor 
Justizoberinspektor 
Konsulatssekretär Erster Klasse 
Kriminaloberkommissar 
Oberförster 
Oberlotse 
Oberpostmeister 
Postoberbauinspektor 
Postoberinspektor 
Regierungsoberbauinspektor 
Regierungsoberinspektor 
Regierungsvermessungsoberinspektor 

Ortszusdllag: III 

Seekapitän 
Steueroberinspektor 
Tedmisdler Bundesbahnoberinspektor 
Technisdler Fernmeldeoberinspektor 
Tedlnisdler Postoberinspektor 
Technisdler Regierungsoberinspektor 
Verwaltungs oberinspektor 
Zolloberinspektor 

Oberstabsmeister im Bundesgrenzsdlutz 

Oberstabsfeldwebel 
Oberstabsbootsmann 

Mittelbarer Bundesdienst 
B anko berinspektor 
Verwaltungsoberinspektor 
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Besoldungsgruppe 11 
593 - 624 - 655 - 686 - 11'1 - '148 - '1'19 - 810 - 841 - 8'12 - 903 -" 934 - 965 DM 

Unmittelbarer Bundesdienst 
Archivamtmann 
Bibliotheksamtmann 
Bundesbahnamtmann 

Ortszuschlag: 11 

Seeoberkapitän 
Steueramtmann 
Technischer Bundesbahnamtmann 

Fachschuloberlehrer (soweit nicht in der Besol-
dungsgruppe A 12) 

Technischer Regierungsamtmann 
Verwaltungs amtmann 
Zollamtmann 

Forstamtmann 
Justizamtmann 
Kanzler. 
Kriminalhauptkommissar 
Postamtmann 
Regierungsamtmann 
Regierungsbauamtmann 
Regierungsvermessungsamtmann 

Hauptmann im Bundesgrenzschutz 

Hauptmann 
Kapitänleutnant 

Mittelbarer Bundesdienst 
Bankamtmann 
Verwaltungsamtmann 

Besoldungsgruppe 12 
655 - 690 - '125 - '160 - '195 - 830 - 865 - 900 - 935 - 9'10 - 1005 - 1040 - 10'15 DM 

Unmittelbarer Bundesdiensl 
Amtsrat 
Bundesbahnoberamtmann 
Fachschuloberlehrer 1) I) 
Forstoberamtmann 
Justizoberamtmann 
Kanzler Erster Klasse 
Postoberamtmann 
Regierungsoberamtmann 
Regierungsoberbauamtmann 
Seehauptkapitän 

Ortszuschlag: 11 

Steuerrat 
Technischer Bundesbahnoberamtmann 
Technischer Regierungsoberamtmann 
Verwaltungsoberamtmann 
Zoll rat 

Mittelbarer Bundesdienlt 
Bankamtsrat 
Bankoberamtmann 
Verwaltungsoberamtmann 

1) Lehrkräfte, bei denen auf Grund ihrer Lehraufgabe die Prüfung als Diplom-Ingenieur oder Diplom-Handelslehrer 
oder neben einem berufspädagogischen Studium von mindestens 6 Semestern eine erste Staatsprüfung für das 
Gewerbelehramt und die Ingenieurprüfung einer staatlichen oder staatlich anerkannten Ingenieurschule als An-
stellungsvoraussetzung vorgeschrieben ist. . 

I) Lehrkräfte, deren Aufgabenkreis sich aus dem der Besoldungsgruppe A 11 heraushebt. 

Besoldungsgruppe 13 

'135 - '1'10 - 805 - 840 - 8'15 - 910 - 945 - 980 - 1015 - 1050 - 1085 - 1120 - 1155 DM 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Armivrat 
Bergrat 
Bibliotheksrat 
Bundesbahnrat 
Forstmeister 
Konsul 
Kustos 
Legationsrat 
Militärpfarrer 
Postbaurat 
Postrat 

Ortszuschlag: 11 

Regierungsapotheker 
Regierungsbaurat 
Regierungsfischereirat 
Regierungsgewerberat 
Regierungskriminalrat 
Regierungslandwirtschaftsrat 
Regierungsmedizinalrat 
Regierungsrat 
Regierungsvermessungsrat 
Regierungsveterinärrat 
Studienrat (auch als Leiter einer Fachschule) 
Verwaltungsgerichtsrat (soweit nicht in der Besol-

dungsgruppe A 14) 1) 
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Verwaltungsrat 
Wissenschaftlicher Rat 

Stabsingenieur im Bundesgrenzschutz 
Major im Bundesgrenzschutz 
Stabsarzt im Bundesgrenzschutz 

Stabsingenieur 
Major 
Korvettenkapitän 

I) Bis zur amten Dienstaltersstufe. 

Stabsa,potheker 
Stabsarzt 
Stabsveterinär 

Mittelbarer BundesdIenst 
Bankrat (auch als Direktor einer Zweigstelle) 
Medizinalrat 
Verwaltungstilt 

Besoldungsgruppe 14 
807 - 851 - 895 - 939 - 983 -1027 - 1071 - 1115 -1159 - 1203 -1247 -1291-

1335 DM 

Ortszuschlag: II 
Unmittelbarer BundesdIenst 

Bibliotheksoberrat 
Bundesbahnoberrat 
Direktor der Bundeshauptkasse 
Konsul Erster Klasse 
Legationsrat Erster Klasse 
Militäroberpfarrer 
Oberarchivrat 
Oberbergrat 
Oberforstmeister 
Oberpostbaurat 
Oberpostrat 
Oberregierungsbaurat 
Oberregierungsgewerberat 
Oberregierungskriminalrat 
Oberregierungslandwirtschaftsrat 
Oberregierungsmedizinalrat 
Oberregierungsrat 
Oberregierungsvermessungsrat 
Oberregierungsveterinärrat 
Oberstudienrat (auch als Leiter einer großen Fach-

schule) 

1) Von der neunten Dienstaltersstufe an. 

Verwaltungsgerichtsrat (soweit nicht in' der Besol-
dungsgruppe A 13) 1) 

Verwaltungsoberrat 
Wissenschaftlicher Oberrat 
Zweiter Direktor beim Deutschen Archäologischen 

Institut 
Zweiter Direktor der Römisch-Germanischen Kom 

mission in Frankfurt (Main) 

Oberstleutnant im Bundesgrenzschutz 
Oberstabsarzt im BundesgrenzsdlUtz 

Oberstleutnant 
FregattenkC!.pitän 
Oberstabsapotheker 
OberstabSarzt 
Oberstabsveterinär 

Mittelbarer Bundesdienst 
Bankoberrat (auch als Zweiter Direktor einer Haupt-

stelle) 
Medizinaloberrat 
Verwaltungsoberrat 

Besoldungsgruppe 15 
914 - 962 - 1010 - 1058 - 1106 - 1154 - 1202 - 1250 - 1298 - 1346 - 1394 - 1442 -

1490 DM 

Ortszuschlag: I b 
Unmittelbarer BundesdIenst 

Bibliotheksdirektor 
Botschaftsrat 
Bundesbahndirektor 
Direktor bei der Landesversicherungsanstalt Olden-

burg-Bremen (als Mitglied der Geschäftsführung) 
Direktor beim Deutschen Patentamt 
Direktor des Bundesschleppbetriebes 
Direktor des Kraftfahrt-Bundesamtes 
Direktor des Luftfahrt-Bundesamtes 
Direktor einer Wasser- und Schiffahrtsdirektion 
Direktor und Professor bei der Biologischen Bunde~ 

anstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Direktor und Professor bei der Physikalisch-Tech-

nischen Bundesanstalt 
Direktor und Professor beim Bundesgesundheitsamt 

Generalkonsul (soweit nicht in den Besoldungs-
gruppen A 16 und B 5) 

Landforstmeister 
Militärdekan 
Oberpostdirektor 
Oberstaatsanwalt beim Bundesgerichtshof 
Oberstudiendirektor (auch als Leiter einer Fach-

schule von besonderer Bedeutung) 
Regierungsbaudirektor 
Regierungsdirektor 
Regierungskriminaldirektor 
Regierungsmedizinaldirektor 
Senats rat beim Deutschen Patentamt 
Verwaltungsdirektor 
Vortragender Legationsrat 
Verwaltungsgerichtsdirektor 
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Oberfeldarzt im BundesgrenzsdlUtz 

ObE'lfeldapotheker 
Oberfeldarzt 
Flottillenarzt 
OberfeldveterinAr 

Mittelbarer Bunde.dlenst 

Bankdirektor (soweit ilicht in den Besoldungs-
gruppen A 1.6, B 3, B 5 und B 8) 

Medizinaldirektor 
Verwaltungsdirektor 

Besoldungsgruppe 16 
1051 - 1108 - 1165 - 1222 - 1279 - 1336 - 1393 - 1450 - 1507 - 1564 - 1621 - 1678.-

1735 DM 

Ortszusdllag: Ib 
UPllÜttelbarer Bwadudlenst 

AbteiIungspräsident (bei der Deutschen Bundes-
bahn und der Deutschen Bundespost~ 

Botschafter (soweit nicht in den Besoldungsgrup-
pen B 5 und B 8) 

Botschaftsrat Erster Klasse 
Direktor der Bundesanstalt für Landeskunde 
Direktor der Bundesstelle für Außenhandelsinfor-

mation 
Direktor des Bundesamtes für Auswanderung 
Direktor des Bundesamtes für den LuftsdlUtzwarn-

dienst 
Direktor des Bundesarchivs 
Direktor des Bundessortenamtes 
Direktor des Institutes·für Raumforschung 
Direktor und Professor des Deutschen Historischen 

Institutes in Rom 
Erster Direktor bei der Landesversicherungsanstalt 

Oldenburg-Bremen (als Vorsitzer der Geschäfts-
führung) 

Erster Direktor beim Deutschen Archäologischen 
Institut 

Erster Direktor der Römisch-Germanischen Kom-
mission in Frankfurt (Main) 

Erster Direktor und Professor beim.Bundesgesund-
heitsamt 

Finanzpräsident 
Gen~ralkonsul (soweit nicht in den Besoldungs-

gruppen AIS und B 5) 
Gesandter (soweit nicht in der Besoldungsgruppe 

B 5) 
Leite.nder ·Direktor beim Bundesmonopolamt für 

Branntwein 
Leitender Direktor und Professor bei der Bundes-

anstalt für Materialprüfung 

Leitender Direktor und Professor bei der Bundes-
forschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere 

Leitender Direktor und Professor bei der. Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt 

Leitender Direktor und Professor beim Bundes-
gesundheitsamt 

Leitender. Regierungsbaudirektor 
Leitender Regierungsdirektor 
Leitender Regierungsmedizinaldirektor 
Leitender Verwaltungsdirektor 
Militäroberdekan 
Ministerialrat 
Oberlandforstmeister 
Präsident der Bundesanstalt für Flugsicherung' 
Präsident der Bundesanstalt für Gewässerkunde 
Präsident des Sozialamtes der Deutschen Bundespost 
Präsident einer Wasser- undSchiffahrtsdirektion 

(soweit nicht in der Besoldungsgruppe B 3) 
Senatspräsident beim Deutschen Patentamt 
Vortragender Legationsrat Erster Klasse 

Oberst im Bundesgrenzschutz 
Öberstarzt im Bundesgrenzschutz 

Oberst 
Kapitän zur See 
Oberstapotheker 
Oberstarzt 
Flottenarzt 
Oberstveterinär 

Mittelbarer Bundesdienst 
Bankdirektor (soweit nicht in den Besoldungsgrup-

pen AIS, B 3, B 5 und B 8) 
Leitender Medizinaldirektor 
Leitender Verwaltungsdirektor 
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Anhang zur Besoldungsordnung A 

Künftig wegfallende Ämter und Amtsbezeichnungen 

Besoldungsgruppe 1 
Unmittelbarer BuRCIesdienst 

Bahnhelfer 
Kastellan 
MasdJ.inist (soweit nidJ.t in der Besoldungsgruppe 2) 
Oberbahnwart 
SdJ.leusenoberwärter 
TedJ.nisdJ.er Gehilfe 

Besoldungsgruppe 2 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Laborant 
MasdJ.inist (soweit nidJ.t in der Besoldungsgruppe 1) 
Oberwerkmann 
Sdüffsführer 
Werkmann 
Grenzoberj äger 

Mittelbarer Bundesdienst 
Betriebsassistent 

Besoldungsgruppe 3 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Kanzleiassistent 
MagazinmeistElr 
Postkraftwagenführer 

Mittelbarer Bundeldienlt 
Kanzleiassistent 

Besoldungsgruppe " 
Unmittelbarer Bundesdienlt 

WadJ.tmeister im BundesgrenzsdJ.utz 

Besoldungsgruppe 5 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Präparator (soweit nidJ.t in der Besoldungsgruppe 6) 
OberwadJ.tmeister im BundesgrenzsdJ.utz 

Besoldungsgruppe 6 
Unmittelbare}:. Bundesdienst 

Präparator (soweit nidJ.t in der Besoldungsgruppe 5) 

Besoldungsgruppe 7 
Unmittelbarer Bundesdien.st 

Lithograph 
Oberpräparator 

Besoldungsgruppe 8 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Bundesbahnbetriebsinspektor 
Lokomotivbetriebsinspektor 
T edJ.nisdJ.er Bundesbahnbetriebsinspektor 

Besoldungsgruppe 9 
Unmittelbarer BundesdIenst 

Kriminalinspektor 

Besoldungsgruppe 13 
Unmittelbarer Bundesd1enst 

Oberstabsarzt im BundesgrenzsdJ.utz 
Oberstabsarzt 
Marineoberstabsarzt 

Besoldungsgruppe 14 
Unmittelbarer Bundeldienlt 

WissensdJ.aftlidJ.er Rat und Professor beim Bundes" 
gesundheitsamt 

Kommandoarzt im BundesgrenzsdJ.utz 
Oberfeldarzt 
Flottillenarzt 

Besoldungsgruppe 16 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Vizepräsident bei einer Oberpostdirektion 
Vizepräsident des Bundesbahn-Sozialamtes 
Vizepräsident des FernmeldetedJ.nisdJ.en Zentral-

amtes 
Vizepräsident einer Bundesbahndi.rektion 
Vizepräsident einer Oberbetuebl>1eitung 
Vizepräsident eines Bundesbahnzentralamtes 
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Bundesbesoldungsordnung B 

Feste Gehälter 

Besoldungsgruppe' 1 
1485 DM 

Ortszuschlag: I b 
Unmittelbarer Bundesdtenst 

Direktor der Bundesanstalt für Straßenbau 
Direktor der Bundesanstalt für Wasserbau 
Direktor und Professor (bei wissenschaftlichen For-

schungsanstalten) 

Besoldungsgruppe 2 
1'190 DM 

Ortszuschlag: I b 
Unmittelbarer Bundesdtenst 

Präsident des Amtes für Wertpapierbereinigung 
Vizepräsident des Bundesaufsichtsamtes für das 

Versicherungs- und Bausparwesen 
Vizepräsident des Bundesgesundheitsamtes 
Vizepräsident des Bundesversicherungsamtes 
Vizepräsident und Professor der Bundesanstalt für 

Materialprüfung 

Besoldungsgruppe 3 
1925 DM 

Ortszuschlag: Ib 
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Unmittelbarer Bundesdtenst 
pirektor beim Bundesausgleichsamt 

Präsident einer Wasser- und Schiffahrtsdirektion 

Direktor der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
Direktor der Bundeszentrale für Heimatdienst 
Direktor der Erprobungsstelle Meppen 
Direktor des Institutes für angewandte Geodäsie 
Direktor im Bundesnachrichtendienst 
Inspekteur der Bereitschaftspolizeien der Länder 
P~äsident der Biologischen Bundesanstalt für Land-

und Forstwirtschaft 
Präsident der Bundesanstalt für zivilen Luftschutz 
Präsident der Bundesdruckerei 
Präsident der Bundesforschungsanstalt für Virus-

krankheiten der Tiere 
Präsident des Deutschen Hydrographischen Insti-

tutes 
Präsident einer Oberpostdirektion (soweit nicht in 

den Besoldungsgruppen B 5 und B6) 

(soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 16) 
Vizepräsident der Bundesschuldenverwaltung 
Vizepräsident des Deutschen Patentamtes 
Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes 
Vizepräsident und Professor der Physikalisch-Tech· 

nischen Bundesanstalt 

Mittelbarer Bundesdtenlt 

Bankdirektor (soweit nicht in den Besoldungsgrup-
pen A 15, A 16, B 5 und B 8) 

Oberdirektor bei der HauptsteIle der Bundesanstalt 
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung 

Präsident eines Landesarbeitsamtes (soweit nicht in 
den Besoldungsgruppen B 4, B 5 und B 6) 
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Besoldungsgruppe 4 
2065 DM 

Ortszuschlag: I b 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Mittelbarer Bundesdienst 
Präsident eines Landesarbeitsamtes (soweit nicht in 

den Besoldungsgruppen B 3, B 5 und B 6) 

Besoldungsgruppe 5 
2200 DM 

Ortszuschlag: I b 
Unmittelbarer Bundesdienst 

.Botschafter (soweit nicht in den Besoldungsgruppen 
A 16 und B 8) 

Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
Bundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht 
Bundesdisziplinaranwalt 
Bundesridlter beim Bundesarbeitsgeridlt 
Bundesridlter beim Bundesdisziplinarhof 
Bundesridlter beim Bundesfinanzhof 
Bundesrichter beim Bundesgeridltshof 
Bundesrichter beim Bundessozialgericht 
Bundesridlter beim Bundesverwaltungsgeridlt 
Bundeswehrdisziplinaranwalt 
Direktor beim Bundesredlnungshof 
Generalkonsul (soweit nidlt in den Besoldungs-

gruppen A 15 und A 16) 
Gesandter (soweit nicht in der Besoldungsgruppe 

A 16) 
Militärgeneraldekan 
Mili tärgener al vikar 
Ministerialdirigent 
Präsident der Außenhandelsstelle für Erzeugnisse 

der Ernährung und Landwirtsdlaft 
Präsident der Bundesmonopolverwaltung für Brannt-

wein 
Präsident des Bundesamtes für gewerbliche Wirt-

sdlaft 
Präsident des Bundesbahn-Sozialamtes 
Präsident des Bundeskriminalamtes 
Präsident des Deutschen Archäologischen Institutes 

Präsident des Deutschen Wetterdienstes 
Präsident des Oberprüfungsamtes für die höheren 

technischen Verwaltungsbeamten 
Präsident des Posttechnischen Zentralamtes 
Präsident einer Bundesbahndirektion (soweit nicht 

in der Besoldungsgruppe B 6) 
Präsident einer Oberpostdirektion (soweit nicht in 

den Besoldungsgruppen B 3 und B 6) 
Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungs-

schutz 
Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes 

Brigadegeneral im Bundesgrenzsdlutz 

Brigadegeneral 
Flottillenadmiral 
Generalapotheker 
Generalarzt 
Admiralarzt 

Mittelbarer Bundesdienst 

Bankdirektor (soweit nicht in den Besoldungsgrup-
pen A 15, A 16, B 3 und B 8) 

Direktor bei der Bundesversidlerungsanstalt für 
Angestellte (als Mitglied der Gesdläftsführung) 

Direktor der Deutsdlen Landesrentenbank 
Präsident der Bundesanstalt für den Güterfernver-

kehr 
Präsident eines Landesarbeitsamtes (soweit nidlt in 

den Besoldungsgruppen B 3. B 4 und B 6) 

Besoldungsgruppe 6 
2340 DM 

Ortszuschlag: I b 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Oberfinanzpräsident 
Präsident des Bundesaufsidltsamtes für das Ver-

sidlerungs- und Bausparwesen 
Präsident des Bundesgesundheitsamtes 
Präsident des Bundesversicherungsamtes 
Präsident des Bundeswehrersatzamtes 
Präsident des Fernmeldetedlnischen Zentralamtes 
Präsident einer Bundesbahndirektion (soweit nicht 

in der Besoldungsgruppe B 5) 
Prä~ident einer Oberpostdirektion (soweit nicht in 

den Besoldungsgruppen B 3 und B 5) 
Präsident einer Wehrbereichsverwaltung 

Präsident eines Bundesbahnzentralamtes 
Präsident und Professor der Bundesanstalt für Ma-

terialprüfung 
Vizepräsident des Bundesausgleichsamtes 

Generalmajor 
Konteradmiral 
Generalstabsarzt 

Mittelbarer Bundesdienst 
Präsident der Bundesversidlerungsanstalt für An-

gestellte (als Vorsitzer der GeschäJtsfüRrung) 
Präsident eines Landesarbeitsamtes (soweit nicht in 

den Besoldungsgruppen B 3, B 4 und B 5) 
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Besoldungsgruppe 7 
2475 DM 

Ortszuschlag: Ia 
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Unmittelbarer Bundesdienst 
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht 
Präsident der Bundesschuldenverwaltung 
Präsident des Deutschen Patentamtes 
Präsident des Statistischen Bundesamtes 

Senatspräsident beim Bundesgerichtshof 
Senatspräsid~nt beim Bundessozialgericht 
Senatspräsident beim Bundesverwaltungsgericht 
Vizepräsident des Bundesfinanzhofes 
Vizepräsident des Bundessozialgeri~tes 

Präsident und Professor der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt 

Senatspräsident beim Bundesarbeitsgericht 
Senatspräsident beim Bundesdisziplinarhof 
Senatspräsident beim Bundesfinanzhof 

Mittelbarer Bundesdienst 

Viz~präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermitt-
hmg und Arbeitslosenversicherung 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Besoldungsgruppe 8 
2615 DM 

Ortszuschlag: Ia 

Präsident des Hauptprüfungsamtes für die Deutsche 

Botschafter (soweit nicht in den Besoldungsgruppen 
A 16 und B 5) 

Bundesbahn 
Vizepräsident des Bundesrechnungshofes 
Generalleutnant 
Vizeadmiral 
Generaloberstabsarzt 

Direktor bei der Hauptverwaltung der Deutschen 
Bundesbahn 

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
Ministerialdirektor Mittelbarer Bundesdienst 
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
Präsident des Bundesnachrichtendienstes 

Bankdirektor (soweit nicht in den Besoldungsgrup-
pen A 15, A 16, B 3 und B 5) 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Besoldungsgruppe 9 
3025 DM 

Ortszuschlag: I a 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Präsident des Bundesausgleichsamtes 
Präsident des Bundesdisziplinarhofes 

Besoldungsgruppe 10 
3300 DM 

Ortszuschlag: Ia 

Präsident des Bundesarbeitsgerichtes 
Präsident des Bundesfinanzhofes 

General 
Admiral 

Präsident des Bundesgerichtshofes 
Präsident des Bundessozialgerichtes 
Präsident des Bundesverwaltungsgerichtes 
Unterstaatssekretär 

Mittelbarer Bundesdienst 

Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosf'nversicherung 

Besoldungsgruppe 11 
3645 DM 

Ortszuschlag: Ia 

Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn (als 
Vorsitzer des Vorstandes) 

Präsident der Deutschen Bundesbahn (als Mitglied 
des Vorstandes) 

Präsident des Bundesrechnungshofes 
Staatssekretär 
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Besol-
dungs-
gruppe 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

OrtS'-
zuschlag 

TarIf-
klasse 

IV 

III 

11 

Ib 

Ib 

Ia 
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Grundgehaltssätze 

Dienstaltersstufe 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Besoldungsordnung A 

250 260 210 280 290 

260 210 280 290 300 

210 280 290 300 310 

280 290 300 310 320 

300 310 320 330 340 

311 331 345 359 313 

352 311 390 409 428 

383 404 425 446 461 

448 469 490 511 532 

488 514 540 566 592 

300 310 320 330 340 

310 320 330 340 350 

320 330 340 350 360 

330 340 350 360 310 

350 360 310 380 390 

381 401 415 429 443 

441 466 485 504 523 

488 509 530 551 512 

553 574 595 616 631 

618 644 610 696 122 

748 179 810 841 812 

11 12 

350 

360 310 

370 380 

380 390 

13 

400 410 420 

457 411 485 

542 561 580 

593 614 635 

658 ()19 100 

148 174 800 

903 934 965 593 624 655 686 111 

655 690 125 160 195 

135 110 805 840 815 

830 865 900 935 910 1005 1040 1075 

910 945 980 1015 1050 1085 1120 1155 

801 851 895 939 983 1021 1071 1115 1159 1203 1247 1291 1335 

914 962 1010 1058 1106 1154 1202 1250 1298 1346 1394 144:: 1490 

1051 1108 1165 1222 1279 1336 1393 1450 1507 1564 

1485 

1790 

1925 

2065 

2200 

2340 

2475 

2615 

3025 

3300 

3645 

BesoldulUJsordnung B 

1621 1678 1135 

Nr.22 

. Dienst~ 
alters-
zulage 

10 

10 

10 

10 

10 

14 

19 

21 

21 

26 

31 

35 

35 

44 

48 

57 
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Tarifklasse 

Ia 

Ib 

Ii 

III 

IV 
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Anlage IJ 

Ortszusdllag 

Stufe 3 
Zu der Tarifk.lasse Stufe 1 Stufe 2 (bei einem kinder-

gehörende Besoldungs- Ortsklasse zuschlagsberechtigten 
gruppen 

Monatsbeträge in DM 

S 200 250 

B 1 bis B 11 A 110 215 

B 140 180 

S 156 202 
A 15 undA 16, 
BIbis B 6 A 131 112 

B 106 142 

--------

S 126 166 

All bisA 14 A 106 141 

B 86 116 

S 102 135 

A 7 bis A 10 A 85 115 

B 68 -95 

S 81 106 

Al bis A 6 A 68 91 

B 55 76 

Bei mehr als einem kinderzusdllagsberechtigten Kind erhöht sidl der 
Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksidltigende Kind, und zwar 

für das zweite bis zum fünften Kind in Ortsklasse S um je 18 DM 
in Ortsklasse A um je 16 DM 
in Ortsklasse B um je 13 DM, 

für das sechste und die weiteren Kinder in Ortsklasse S um je 24 DM 
in Ortsklasse A um je 22 DM 
in Ortsklasse B um je 18 DM 

Kind) 

262 

226 

189 

214 

183 

151 

118 

152 

125 

141 

126 

104 

118 

102 

85 
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Anlagern 

Auslandszulage (125) 

Zone 

Bes.-Gr. 11 III IV V VI VII VIII 

Monatsbeträge in DM 
-----

A 2 259 290 342 380 418 456 532 608 

5/6 286 320 318 420 462 504 588 612 

1 313 350 414 460 506 552 644 136 

9 340 380 450 500 550 600 100 800 

10 361 410 486 540 594 648 156 864 

11 394 441 522 580 638 696 812 928 
12/13 422 411 558 620 682 144 868 992 

14 456 509 603 610 131 804 938 1012 

15 483 540 639 110 181 852 994 1136 
16 517 518 684 760 836 912 1064 1216 

8 5 544 608 120 800 880 960 1120 1280 

8 511 638 756 840 924 1008 1116 1344 
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Uberleitungsübershnt 

1. Regelüberleitung 

Bisherige Besoldungsgruppe Neue Bisherige Bp.soldungsgruppe 
Besoldungs-

Bund Bundesbahn gruppe 

A la Al A 16 

Alb Al a AIS 

Ale A 16 

A2a A 14 

A2b A2 A 14 

A2e 1 A 13 1) 

A2e2 A3 A 13 

A2d A4 A 12 

A3b A5 All 

A3e All 

A4a 1 A 10 

A4b 1 A6 A 10 

A4e 1 A9 2) 

A4e2 A7 A9 

A4dkw A 7akw A7 

A4e A 1b A8 

A4f A9 

Asa A7 

A5b A8 A1 

A6 A6 

A 1a A9 A6 

A 1b As3) 

A 10 A5 

A 1c A5 

1) Unwiderrufliche, ruhegehaltfähige Stellenzulage von 55 DM. 

I) Unwiderrufliche, ruhegehaltfähige SteUenzulage von 29 DM. 

3) Unwiderrufliche, ruhegehaltfähige Stellenzulage von 25 DM. 

Bund Bundesbahn 

A8a All 

A 12 

A9a A 13 

A9b 

A lOa A 14 

A 15 

A lOb A 16 

A 17 

A 17a 

AlOe 

All 

A 12 

B2 B2 

B 3a 

B3b 

B4 B4 

Bs 

B6 B6 

B 1a B 1a 

B7b 

88 

B9 

810 
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Anlage IV 

Neue 
Besoldungs-

gruppe 

A5 

A4 

A3 

A5 

A2 

A2 

Al 

Al 

Al 

A3 

Al 

Al 

B 11 

BIO 

B9 

B8 

B7 

B6 

Bs 

R4 

83 

82 

BI 
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2. Sonderüberleitung 

Bisherige Besoldungsgruppe .und Amts-
bezeidmung oder Dienstgradbezeidmung 

Besoldungsgruppe A 1 a 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Botschaftsrat 

Direktor bei der Physikalisch-Techni-
schen Bundesanstalt 

Direktor beim Bundesversicherungs-
amt 

Direktor beim Statistischen Bundesamt 

Direktor der Bundesanstalt für Flug-
sicherung 

Direktor des Instituts für angewandte 
Geodäsie 

Direktor und Professor beim Bundes-
gesundheitsamt 

Erster Direktor der Landesversiche-
rungsanstalt Oldenburg-Bremen 

Erster Sekretar beim Deutschen Ar-
chäologischen Institut 

Finanzpräsident 
- bei der Bundesmonopolverwal-

tung für Branntwein -

Leitender Regierungsdirektor 
- bei der Bundesstelle für Außen· 

handelsinformation -

Oberregierungsbaudirektor 

Oberregierungsbaudirektor 
- Leiter der Bundesanstalt für Ge-

wässerkunde 

Staatsfinanzrat 

Vizepräsident bei einer Oberpost-
direktion 

Vizepräsident der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt 

Vizepräsident des Bundesamtes. für 
Verfassungsschutz 

Vizepräsident des Bundesaufsichts-
amtes für das Versicherungs- und 
Bausparwesen 

Vizepräsident des Bundesgesundheits· 
amtes 

BeSOldUng:~welidlUngen von d::::::~:::::ng 
gr·uppe oder Dienstgradbezeidmung 

B3 

A 16k\ 

B3 

B5 

B2 

B2 

Botschaftsrat Erster Klasse 

Leitender Direktor und Professor bei 
der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt 

Leitender Regierungsdirektor 

Leitender Regierungsdirektor 

Präsident der Bundesanstalt für Flug-
sicherung 

Leitender Direktor und Professor beim 
Bundesgesundheitsamt 

Erster Direktor bei der Landesversiche-
rungsanstalt Oldenburg-Bremen (als 
Vorsitzer der Geschäftsführung) 

Erster Direktor beim Deutschen Archäo-
logischen Institut 

Leitender Direktor beim Bundesmono-
polamt für Branntwein 

Direktor der Bundesstelle für Außen-
handelsinformation 

Leitender Regierungsbaudirektor 

Präsident der Bundesanstalt für Gewäs-
serkunde 

Leitender Regierungsdirektor 

Vizepräsident und Professor der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt 
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Bisherige Be'soldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Vizepräsident des Bundesversiche-
rungsamtes 

Vizepräsident des Deutsdlen Patent-
amtes 

Vizepräsident des Fernmeldetech-
nischen Zentralamtes der Deutschen 
Bundespost 

Vizepräsident des Statistischen Bun-
desamtes 

Vortragender Legationsrat 

Wasserstraßendirektor 

Mittelbarer Bundesdienst 

Abteilungsdirektor 
- bei der Bundesversicherungsan-

stalt für Angestellte -

Direktor bei der HauptsteIle der Bun-
desanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung 

Direktor beim Landesarbeitsamt (als 
ständiger Stellvertreter des Präsi-
denten des Landesarbeitsamtes) 

Stellvertretendes Vorstandsmitglied 
bei der Deutschen Landesrentenbank 

Jundesbahnbesoldungsgruppe A 1 

Hauptverwaltungsrat 

Vizepräsident des Bundesbahn-Sozial-
amtes 

Vizepräsident einer Bundesbahndirek-
tion 

Vizepräsident einer Oberbetriebs-
leitung 

Vizepräsident eines Bundesbahnzen-
tralamtes 

Besoldungsgruppe Alb 

Unmittelbarer Bundesdien.t 

Abteilungsdirektor (bei der Bundes-
anstalt für zivilen Luftschutz) 

Abteilungsdirektor und Professor beim 
Bundesgesundheitsamt 
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Abweichungen von der Regelüberleitung 

Besoldungs- I Amtsbezeichnung 
g.ruppe oder Dienstgradbezeichnung 

B2 

B3 

A16kw 

B3 

A16kw 

A16kw 

AIGkw 

A 16kw 

Vizepräsident des Fernmeldetechnischen 
Zentralamtes 

Vortragender Legationsrat Erster Klasse 

Präsident einer Wasser- und Schiffahrts· 
direktion 

Leitender Verwaltungsdirektor 

Leitender Verwaltungsdirektor 

Leitender Verwaltungsdirektor 

Bankdirektor 

Ministerialrat 

Regierungsdirektor 

Direktor und Professor beim Bundes-
gesundheitsamt 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Direktor bei der Landesversidlerungs-
anstalt Oldenburg-Bremen 

Regierungsdirektor 
- bei der Bundesanstalt für 

Materialprüfung -

Regierungs- und Kriminaldirektor 

Mittelbarer Bundesdienst 

Bundesverwaltungsdirektor 

Direktor bei der Bundesanstalt für den 
Güterfernverkehr (als Ständiger 
Stellvertreter des Präsidenten der 
Bundesanstalt für den Güterfern-
verkehr) 

Direktor beim Landesarbeitsamt (als 
Ständiger Stellvertreter des Präsi-
denten des Landesarbeitsamtes) 

Besoldungsgruppe A 2 a 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Direktor beim Deutsdlen Patentamt 

Finanzrat 

Oberfinanzrat 

Oberregierungsrat oder Regierungsrat 
als Mitglied bei der Biologisdlen 
Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtsdlaft 

Oberregierungsrat oder Regierungsrat 
als Mitglied bei der Bundesanstalt 
für Materialprüfung 

Oberregierungsrat oder Regierungsrat 
als Mitglied bei der Physikalisch-
Tedlnischen Bundesanstalt 

Ober regierungsrat oder RegierungsraL 
als Mitglied beim Bundesaufsidlts-
amt für das Versicherungs- und 
Bausparwesen 

Oberregierungsrat oder Regierungsrat 
als Mitglied beim Bundesgesund-
heitsamt 

Oberregierungsrat oder Regierungsrat 
als Mitglied beim Bundesversidle-
rungsamt 

Oberregierungsrat oder Regierungsrat 
als Mitglied beim Deutschen Patent-
amt 

GM BI. 1957 Nr.22 

Abwe1ichungen von der Regelüberleitung 
Besoldungs- Amtsbezeichnung 

gruppe oder Dienstgradbezeichnung 

A 16 

A 15 

Direktor bei der Landesversidlerungs-
anstalt Oldenburg-Bremen (als Mit-
glied der Gesdläftsführung) 

Leitender Direktor und Professor bei 
der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Regierungskriminaldirektor 

Verwaltungsdirektor 

Verwaltungsdirektor 

Verwaltungsdirektor 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsra t 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat -



Nr.22 

Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Senatsrat beim Deutschen Patentamt 

Wissensdlaftlhher Rat und PrOfessor 
beim Bundesgesundheitsaml 

Besoldungsgruppe A 2 b 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Bibliotheksdirektor 

Bürodirektor beim Bundesfinanzhof 

Bürodirektor beim Bundesgeridltshof 

Bürodirektor beim Bundessozialgeridlt 

Bürbdirektor beim Bundesverwal· 
tungsgericht 

Gesandtsdlaftsrat Erster Klasse 

Obermedizinälrat 

Oberpostrat als Ministerialbürodirek- ' 
tor 

Oberregierungschemierat 

Oberregierungsrat als Ministerial-
bürodirektor 

Oberregierungsrat als Ministerial-
bürodirektor 
- im Auswärtigen Amt -

Oberregierungs- und -baurat 

Öberregierungs- und -kriminalrat 

Oberregierungs- und -medizinalrat 

.Qberregierungs- 'und -veterinänat 

Obelstaatsanwalt 

Oberverwaltungsrat 

Zweiter Sekretar beim Deutsdlen 
Ardläologisdlen Institut 

Kommandoarzt im Bundesgrenzsdlutz 
bei den Grenzsdlutzkommandos 

Oberfeldarzt 

Flottillenarzt 

Mittelbarer Buudesdlensl 

Bundesverwaltungsoberrat 
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Besoldun;~welichUngen von d:::::;:~:~:ng 
g·ruppe oder Dienstgradbezeichnung 

A 15 

A14kw 

A 15 

A 14kw 

A14kw 

A14kw 

Bibliotheksoberrat . 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat 

o berregierungsr a t 

Oberregierungsrat 

Legationsrat Erster Klasse 

Oberregieru~gsmedizinalrat 

Oberpostrat 

Oberregierungsrat 

Oberregierungsrat 

Legationsrat Erster Klasse 

Oberregierungsbaurat 

Oberregierungskriminalrat 

Oberregierungsmedizinalrat 

Oberregierungsveterinärrat . 

Oberstaatsanwalt beim Bundesgeridlts-
hof' 

Verwaltungsoberrat 

Zweiter Direktor beim Deutschen Archä-
ologisdlen Institut 

Verwaltungsoberrat 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeidmung oder Dienstgradbezeidmung 

Oberfinanzrat bei der Deutschen Lan-
desrentenbank 

Obe.rmedizinalrat 

Oberverwaltungsrat 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 2 

Bürorlirektor in der Hauptverwaltung 
der Deutschen Bundesbahn 

Besoldungsgruppe A 2 c 1 
Unmittelbarer Bundesdlenst 

Regierungsgewerbeschulrat 
- im Bundesgrenzschutz -

Besoldungsgruppe A 2 c 2 
Unmittelbarer Bundesdlenst 

Assistent beim Deutschen Archäologi· 
schen Institut 

~ürodirektor beim Bundesarbeit:.;ge-
richt 

Gesandtschaftsrat 

Legationssekretär 

Regierungschemierat 

Regierungsrat als Bürodirektor beim 
Bundesrat 

Regierungsrat als Ministerialbüro-
direktor 

Regierungs- und Kriminalrat 

Regierungs- und Landwirtschaftsrat 

Studienrat im Grenzschutzfachschul-
dienst (als Leiter einer Grenzschutz-
fachschule) 

Vizekonsul 

Oberstabsarzt im Bundesgrenzschutz 

Oberstabsarzt 

Marineoberstabsarzt 

Marinestabsarzt 

GMBI.1957 Nr.22 

Besoldun~~well' mung,en von d::::~:~:::::ng 
gruppe oder Dienstgradbezeimnung 

Bankoberrat 

Medizinaloberrat 

Verw altungso berra t 

Bundesbahnoberrat 

Regierungsrat 

Regierungsrat 

Regierungsrat 

Legationsrat 

Legationsrat 

Regierungsrat 

Regierungsrat 

Regierungsrat 

Regierungskriminalrat 

Regierungsland wirtschaftsrat 

Studienrat 

Konsul 

A 13kw 

A13kw 

A13kw 

Stabsarzt 



Nr.22 

Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Mittelbarer Bundesdienst 

Bankfinanzrat bei der Deutschen Lah-
desrentenbank 

Bundesverwaltungsrat 

Besoldungsgruppe A 2 d 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Oberpostamtmann 

Rendant der Lega.ionskasse 

Tedmisdler Oberamtmann 

Mittelbarer Bundesdienst 

Amtsrat 

Bankrat bei der Deutsdlen Landes-
rentenbank 

Regierungsoberamtmann 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 4 

Bundesbahnamtsrat in der Hauptver-
waltung der Deutsdlen Bundesbahn 

Besoldungsgruppe A 3 b 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Amtmann 

Finanzamtmann 

Hafenkapitän 

Kartographenamtmann 

Kriminalrat 

Tedlnisdler Amtmann 

Vermessungsamtmann 

Wetterdienstamtmann 

Mittelbarer Bundesdienst 

Regierungsamtmann 

Bundesbabnbesoldungsgruppe A 5 

Kanzleivorsteher in der Hauptverwal-
tung der Deutsdlen Bundesbahn 

Seekapitän auf Hochseefährschiffen 
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Abweichungen von der Regelüberleitung 

Besoldungs- I 
gruppe 

Amtso·ezeichnung 
. oder Dienstgradbezeichnung 

Bankrat 

Verwaltungsrat 

Postoberamtmann 

Amtsrat 

Tedlnisdler Regierungsoberamtmann 

Verwaltungsoberamtmann 

Bankoberamtmann 

Verwaltungsoberamtmann 

Amtsrat 

Regierungsamtmann 

Regierungsamtmann 

Regierungsamtmann 

Regierungsamtmann 

Kriminalhauptkommissar 

Technisdler Regierungsamtmann 

Regierungsvermessungsamtmann 

Regierungsamtmann 

Verwaltungsamtmann 

Bundesbahnamtmann 

Tedlnischer Bundesbahnamtmann 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Besoldungsgruppe A 4 a 1 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Finanzinspektor 

Oberfinanzinspektor 

Regierungsoberinspektor oder Regie-
rungsinspektor bei der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft 

Regierungsoberinspektor oder Regie-
rungsinspektor bei der Physikalisdl-
Technischen Bundesanstalt 

Regierungsoberinspektor oder Regie-
rungsinspektor beim Bundesauf-
sichtsamt für das Versicherungs-
und Bausparwesen 

Regierungsoberinspektor oder Regie-
rungsinspektor beim Bundesver-
sicherungsamt 

Regierungsoberinspektor oder Regie-
rungsinspektor beim Deutschen 
Patentamt 

Technischer Oberinspektor oder In-
spektor bei der Physikalisch-Tedl-
nischen Bundesanstalt 

Tedmischer Regierungsoberinspektor 
oder Regierungsinspektor bei der 
Bundesanstalt fJr Materialprüfung 

Besoldungsgruppe A 4 b 1 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Bezirkszollkommissar 

Kartographenoberinspektor 

Lotsenoberinspektor 

Nautischer Oberinspektor 

Oberinspektor 

OberpostbauinspektoI 

Oberpostinspektor 

Oberseekapitän 

Obersteuerinspektor 

'ObertelegrapheninspektoI 

Oberzollinspektor 

Technischer Oberinspektor 

GM BI. 1957 

Besoldun:s~welichUngen von d::t:~:~:~:~:::ng 
g.ruppe oder Dienstgradbezeichnung 

Regierungsoberinspektor 

Regierungsoberinspek tor 

Regierungsoberinspektor 

Regierungsoberinspektor 

Regierungsoberinspektor 

Regierungsoberinspektor 

Regierungsoberinspektor 

Technisdler Regierungsoberinspektor 

Tedmischer RegierungsoberinspektoI 

Zolloberinspektor 

Regierungsoberinspektor 

Oberlotse 

Technischer Regierungsoberinspektor 

Regierungsoberinspektor 

Postoberbauinspektor 

Postoberinspektor 

Seekapitän 

Steueroberinspektor 

Fernmeldeoberinspektor 

Zolloberinspektor 

Technischer Regierungsoberinspektor 

Nr.22 



Nr.22 

Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

TedJ.nisdJ.er Oberpostinspektor 

TedJ.nisdJ.er Obertelegrapheninspektor 

Vermessungsoberinspektor 

Wetterdienstoberinspektor 

Zollgrenzkommissar 

Mittelbarer Bundesdienst 

Bankoberinspektor bei der DeutsdJ.en 
Landesrentenbank 

Regierungsoberinspektor 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 6 

Vizeseekapi tän 

Besoldungsgruppe A 4 c 1 

Unmittelbarer Bundesdlensl 

Kriminalkommissar 

Besoldungsgruppe A 4c 2 

Unmittelbarer Bundesdlensl 

Finanzinspektor 

Inspektor 

Kanzleivorsteher beim Bundesverfas-
sungsgeridJ.t 

Kartographeninspektor 

Kriminalinspektor 

NautisdJ.er Inspektor 

Seekapitän 

TedJ.nisdJ.er Inspektor 

TedJ.nisdJ.er Telegrapheninspektor 

Telegrapheninspektor 

Vermessungsinspektor 

Wasserstraßeninspektor 

Wetterdienstinspektor 

Mittelbarer Bundesdienst 

Bankinspektor bei der· DeutsdJ.en 
Landesrentenbank 

. Regierungsinspektor 
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'Besoldun~~welichUngen von d:~:::~:::::~:n9 
gruppe oder Dienstgradbezeichnung 

A 10 

A9kw 

TedmisdJ.er Postoberinspektor 

TedJ.nisdJ.er FernmeldeoberinspektOi 

Regierungsvermessungsoberinspektor 

. Regierungsoberinspektor 

Zolloberinspektor 

Bankoberinspektor 

Verwaltungsoberinspektor 

Technischer Bundesbahnoberinspektor 

Kriminaloberkommissar 

Regierungsinspektor 

Regierungsinspektor 

Regierungsinspektor 

Regierungsinspektor 

TedJ.nisdJ.er Regierungsinspektor 

Kapitän 

TedJ.nismer Regierungsinspektor 

Technischer Fernmeldeinspektor 

Fernmeldeinspektor 

Regierungsvermessungsinspektor . 

Regierungsinspektor 

Regierungsinspektor 

Bankinspektor 

Verwaltungsinspektor 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeidmung oder Dienstgradbezeidlnun!j 

Bunc:lesbahnbesoldungsgruppe A 'l 

Erster Seemasdlinist auf Hochseefähr· 
schiffen 

Erster Seesteuermann auf Hodlsee-
fährsChiffen 

Besoldungsgruppe A 4 d ~w 

Uamlttelbarer BUDdesdlenst 

Oberpostsekretär 

Obertelegraphensekretär 

Besoldungsgruppe A 4 e 

Uamlttelbarer Bundesdienst 

Ministerialregistrator 

Ministerialregistrator 
- Bundesministerium für das Post-

und Fernmeldewesen 

Schleppbetriebsinspektor 

Bundesbabnbesoldungsgruppe A '1. b 

Bundesbahnbetriebsinspektor 

Hauptverwaltungsregistrator 

Lokomotivbetriebsinspektor 

Tedlnisdler Bundesbabnbetriebs-
inspektor 

Besoldungsgruppe A 5 a 

UJUDlttelbarer Bundesdienst 

Lithograph 

Oberwerkmeister im Kraftwagendienst 
bei der Deutschen Bundespost 

Oberwerkmeister im Maschinendienst 
. bei der Deutsdlen Bundespost 

Telegraphenoberwerkmdster 

Werksekretär 

Besoldungsgruppe A 5 b 

UJUDlttelbarer BUDdesdlenst 

Finanzobersekretär 

GMBl.1957 

Abweidlup.gen von der Regelüberleitung 

Besoldungs- .1 Amtsbezeidlnung 
gruppe oder Dienstgradbezeidlnung 

A8kw 

A8kw 

A8kw 

A1kw 

Technisdler Bundesbahninspektor 

Technisdler Bundesbahninspektor 

Postobersekretär 

Fernmeldeobersekretär 

Regierungshauptsekretär 

Posthauptsekretär 

Regierungshauptsekretär 

Bundesbahnhauptsekretär 

Technischer Postobersekretär 

Technisdler Postobersekretär 

Technisdler Fernmeldeobersekretär 

C ~erwerkmeister 

Regierungsobersekretär 

Nr.22 



Nr.22 

Bisherige BesQldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Hafenmeister 

Kanzleivorsteher bei der BundessdlUl-
denverwaltung 

Kanzleivorsteher beim Bundesgesund-
heitsamt 

Kanzleivorsteher beim Deutschen Pa-
tentamt 

Kriminalobersekretär 

Maschinenbetriebsleiter 

Maschinenbetriebsleiter 
- Wasserzolldienst -

Maschinenbetriebsleiter auf Seezoll-
kreuzern 

Obereichmeister 

Oberpostsekretär 

Oberpostverwalter 

Oberpräparator 

Obersekretär 

Oberstrommeister 

Obertelegraphensekretär 

Oberzollsekretär 

Schiffskapitän 

Technischer Obersekretär 

Vermessungsobersekretär 

Wetterdienstobersekretär 

Obermeister im Bundesgrenzschutz 

Oberstabsbootsmann 

Oberstabsfeldwebel 

Stabsbootsmann 

Stabsfeldwebel 

Mittelbarer BundeldleDlt 

Regierungsobersekretär 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 8 

Oberfernmeldewerkmeister 

Obersignalwerkmeister 
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AbweidlUngen von der Regelüberleitung 

Besoldungs- I 
gruppe 

AB 

A 7kw 

A8 

A8 

A8 

AB 

A8 

Amtsbezeichnung 
oder Dienstgradbezeichnung 

Regierungsobersekretär 

Regierungsobersekretär 

Regierungsobersekretär 

Regierungsobersekretf _ 

Kriminalobermeister 

Obermaschinenmeister 

Zollobermaschinenmeister 

Zollobermaschinenmeister 

Regierungsobersekretär 

Postobersekretär 

Pos to berverw al ter 

Regierungsobersekretär 

Regierungsobersekretär 

Fernmeldeobersekretär 

Zollbbersekretär 

Oberschiffsführer 

Technischer Regierungsobersekretär 

Regierungsvermessungsobersekretär 

Regierungsobersekretär 

Hauptbootsmann 

Hauptfeldwebel 

Hauptbootsmann 

Hauptfeldwebel 

Verwal tungsobersekretär 

Oberwerkmeister 

Oberwerkmeister 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeidmung oder Dienstgradbezeichnung 

Oberwagenwerkmeister 

Schiffskapitän 

SChiffsobermaschinist 

Besoldungsgruppe A 6 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Baggermeister 

Hafenmeister 

Maschinenmeister bei der Deutschen 
Bundespost 

Oberwerkmeister 

Oberzollmaschinist 

Oberzollschiffer 

Schiffskapitän 

Schiffsobermaschinist 

Seeoberschleusenmeister 

Telegraphenbauführer 

Telegraphenwerkmeiste'r 

Werkmeister im Kraftwagendienst 

Zweiter Seemaschinist 

Zweiter Seusteuermann 

Besoldungsgruppe A 1 a 

Unllllttelbarer Bundesdienst 

Betriebsmeister bei der Bundeswas-
serstraßenverwaltung 

Finanzsekretär 

Kanzleivorsteher 

Kriminalsekretär 

Nautischer Sekretär 

Oberforstwart 

Präparator 

Schiffahrtsmeister 

Schiffskapi tän 

SchleppbetriebsleiteJ 

Schleusenvorsteher 

GMBL 1957 Nr.22 

Abw.el
l
· chung·en von der Regelüberleitung 

Besoldungs- Amtsbezeichnung 
gruppe oder Dienstgradbez·eichnung 

Oberwerkmeister 

Technischer Bundesbahnobersekretär 

Technischer Bundesbahnobersekretär 

Ar 

A6kw 

Werkmeister 

Regierungssekretär 

Technischer Postsekretär 

Werkmeister 

tOllmaschine.nmeister 

iollschiffsführer 

Schiffsführer 

Maschinenmeister 

Oberschleusenmeister 

echnischer Fernmeldesekretär 

echnischer Fernmeldesekretär 

echnischer Postsekretär 

aschinenmeister 

Schiffsführer 

Regierungssekretär 

Regierungssekretär 

. Regierungssekretär 

Kriminalmeister 

Technischer Regierungssekretär 

Revierforstwart 

Regierungssekretär 

Schiffsführer 

Regierungssekretär 

Oberschleusenmeister 



Nr.22 

Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung odf'r Dienstgradbezeichnung 

Sekretär 

Strommeister 

Tedmischer Sekretär 

Tel egr a phensekretär 

Vermessungssekretär 

Wetterdienstsekretär 

Meister im Bundesgrenzschutz 

Oberbootsmann 

Oberfeldwebel 

Bundesbahnbesoldungsgruppe 

Fernmeldewerkmeister 

Oberlademeister 

Oberlagermeister 

Oberleitungsmeister 

Oberrangiermeister 

Oberrottenmeister 

Oberstellwerksmeister 

Obersteuermann 

Schiffsmaschinist 

Signalwerkmeister 

Wagenwerkmeister 

Bundesbahnbesoldungsgruppe 

Steuermann 

Besoldungsgruppe A 1 b 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Verwaltungsassistent in der 
Ministerien 

Besoldungsgruppe A 8 a 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Assistent 

Finanzassistent 

Ag 

A 10 
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Besoldun;~welichung-en von d:~::~:~::~::ng 
gruppe oder Dienstgradbe~eidm·ung 

A7 

A1 

A7 

Regierungssekretär 

Regierungssekretär 

Technischer Regierungssekretär 

Fernmeldesekretär 

. Regierungsvermessungssekretär 

Regierungssekretär 

Werkmeister 

Betriebsobermeister 

Betriebsobermeister 

Leitungsobermeister 

Betriebsobermeister 

Betriebsobermeister 

Betriebsobermeister 

Technischer Bundesbahnsekretär 

Technischer Bundesbahnsekretär 

Werkmeister 

Werkmeister 

Technischer Bundesbahnassistent 

Regierungsassistent (beim Bundes-
ministerium für das Post- und 
Fernmeldewesen: Postassistent) 

Regierungsassistent 

Regierungsassisten t 
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Bisherige BesolduniJsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Maschinenmeister 

Nautischer Assistent 

Oöerbauaufseher 

Präparator 

Schiffsführer 

Schiffsmaschinist 

Technischer Assistent 

Telegraphenassistent 

Telegraphenwerkführer 

Vermessungsassistent 

W asserstr aßenassisten t 

Werkführer 
- bei der Deutschen Bundespost-

Wetterdienstassistent 

Zollmaschinist 

Zollschiffer 

Hauptwachtmeister im Bundes-
grenzschutz 

Bootsmann 

Fähnrich 

Fähnrich zur See 

Feldwebel 

BundesbahnbesolduntJsgruppe A 11 

Fernmeldewerkführer 

Oberkraftwagenführer 

Oberlokomotivheizer 

Reserveschiffsmaschinist 

Schiffsoberheizer 

Signalwerkführer 

Wagenmeister 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 12 

Lademeister 

Lagermeister 

GM BI. 1957 

Besoldun~~well· chungen von d::t::~:::::::ng 
gruppe oder Dienstgradbezeichnung 

ASkw 

A6 

A6 

A6 

A6 

A6 

Maschinenführer 

TechniS'cher Regierungsassistent 

Werkführer 

Schiffsassistent 

Maschinenführer 

Technischer Regierungsassistent 

Fernmeldeassistent 

Technischer Fernmeldeassistent 

Regierungsvermessungsassistent 

Regierungsassistent 

Technischer Postassistent 

Regierungsassistent 

Zollmaschinenführer 

Zollschiffsassistent 

Werkführer 

Obertriebwagellführer 

Obertriebwagenführer 

Technischer Bundesbahnassistent 

Obertriebwagenführer 

Werkführer 

Werkführer 

Betriebsmeister 

Betriebsmeister 

Nr.22 



Nr. 22 

Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Rangiermeister 

Rottenmeister 

Stellwerksmeister 

Besoldungsgruppe A 9 a 
Unmittelbarer Bundesdienst 

Fernsprechgehilfe 

Kanzleiassistent 

Kanzleiassistent 
- beim Deutschen Bundestag -

Magazinmeister 

Maschinenmeister 

Postbetriebswart 

Postkraftwagenführer 

Telegraphenbetriebswart 

Telegraphist bei der Bundeswasser-
straßenverwaltung 

Wasserstraßenbetriebswart 

Werkführer 

Fahnenjunker 

Maat 

Seekadett 

Unteroffizier 

Mittelbarer Bundesdienst 

Kanzleiassistent 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 13 

Kraftwagenführer 

Lokomotivheizer 

Oberamtsgehilfe in der Hauptver-
waltung der Deutschen Bundesbahn 

Oberbotenmeister 

Schiffsheizer 

Triebwagenführer 

GMBl.1957 

A3kw 

A3kw 

A4 

A3kw 

A4 

A5 

A5 

A5 

A5 

A3kw 

A4 

A4 

A4 

A4 

A4 

Betriebsmeister 

Betriebsmeister 

Betriebsmeister 

Hauptamtsgehilfe 

Hauptamtsgehilfe 

Maschinenoberwärter 

Posthauptschaffner 

Fernmeldeoberwart 

Betriebsoberaufseher 

Betriebsoberaufseher 

Betriebsoberaufseher 

Triebwagenführer 

Triebwagenführer 

Hauptamtsgehilfe 

Amtsmeister 

Triebwagenführer 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Besoldungsgruppe A 9 b 

UDlDittelbarer Bundesdleust 

Oberwamtmeister im Bundesgrenz-
schutz 

Besoldungsgruppe A 10 a. 

UlOlIlttelbuer Bundesdienst 

Amtsgehilfe bei den AuslandsbehOr-
den des Auswärtigen Amtes 

Amtsgehilfe bei der Bundeshaupt-
kasse 

Amtsgehilfe beim Bundesfinanzhof 

Amtsgehilfe 
- beim Bundesrat -

Amtsgehilfe be~m Deutschen Bun-
destag 

Bauaufseher 

Betriebsassistent 

Betriebsassistent 
- Wasserstraßenverwaltung -

Botenmeister beim Statistischen 
Bundesamt 

Drucker 

Haus,inspektor beim Bundesfinanzhof 

Hausinspektor beim Bundesgerichts-
hof 

Hausinspektor beim Bundesve'rfas-
sungsgericht 

Hausinspektor beim Deutschen 
Patentamt 

Laborant 

Lagermeister 

Maschinist 

Maschinist 
- bei der Deutschen Bundespost-

Ministerialamtsgehilfe 

Ministerialhausinspektor 

Oberbotenmeister 

Postbetriebsassistent 

GMBI.1957 Nr.22 

Besoldun:s~wel'dtungen von d::~:~:;=:::ng 
gruppe oder Dienstgradbezei<nnuDg 

A5kw 

Oberamtsgehilfe 

Oberamtsgehilfe 

Oberamtsgehilfe 

Oberamtsgehilfe 

Oberamtsgehilfe 

Oberbauaufseher 

Oberamtsgehilfe 

Betriebsaufseher 

Oberamtsgehilfe 

A3 Postwart 

A4 Amtsmeister 

A4 Amtsmeister 

A4 Amtsmeister 

A4 Amtsmeister 

A2kw 

Betriebsaufseher 

Maschinenwärter 

A3 Postwart 

Oberamtsgehilfe 

A4 Amtsmeister 

A4 Amtsmeister 

A3 Postobersmaffner 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeidlnung oder Dienstgradi?ezeidlnung 

Schiffsführer 

Schiffsheizer 

Schiffsheizer 
-Wasserzolldienst -

Schleusenverwalter 

Telegraphenleitungsaufseher 

Wachtmeister beim Bundesarbeits-
gericht 

Wachtmeister beim Bundesdiszipli- . 
narhef 

Wachtmeister beim Bundesgerichtshof 

Wachtmeister beim BundessoziciI-
gericht 

Wachtmeister beim Bundesverfas-
sungsgericht 

Wachtmeister beim Bundesverwal-
tungsgericht 

Zollbetriebsassistent 

Hauptgefreiter 

Mittelbarer Bundesdienst 

Amtsgehilfe 
- bei der Bundesversicherungs-

anstalt für Angestellte-

Betriebsassistent 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 14 

Amtsgehilfe in der Hauptverwaltung 
der Deutschen Bundesbahn 

Oberbahnhofsschaffner 

Oberdrucker 

Oberladeschaffner 

Oberlageraufseher 

Oberleitungsaufseher 

Obermatrose 

Oberrangieraufseher 

Oberrottenführer 

Oberweichenwärter 

Oberwerkmann 

Oberzugschaffner 

GMBI.1957 

Abweidlungen von der Regelüberleitung 

Besoldungs- I 
gruppe 

A2kw 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A4 

A2kw 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A3 

A2kw 

A3 

Amtsbezeidlnung 
oder Dienßtgradbezeichnung 

Maschinenwärter 

Zollmaschinenwärter 

Schleusenbetriebswart 

Fernmeldewart 

Justizoberwachtmeister 

Justizoberwachtmeister 

Justizoberwachtmeister 

Justizoberwachtmeister 

Hauptamtsgehilfe 

Justizoberwamtmeister 

Zolloberwachtmeister 

Oberamtsgehilfe 

Oberamtsgehilfe 

Betriebsoberaufseher 

Betriebsoberaufseher 

Betriebsoberaufseher 

Leitungswart 

Bundesbahnoberschaffner 

Betriebsoberaufseher 

Gleiswart 

Betriebsoberaufseher 

Bundesbahnoberschaffner 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Bundesbahnbeloldungsgruppe A 15 

BClhnhoflschaffner 

Botenmeister 

Ladeschaffner 

Lageraufseher 

Leitungsaufseher 

Maschinist 

Matrose 

Oberschrankenwärter 

Rangieraufseher 

Rottenführer 

Weichenwärter 

Werkmann 

Zugschaffner 

Besoldungsgruppe .\.10 b 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Botenmeister 

Botenmeister 
- mit Stellenzulage -

Hausmeister 

Kastellan 

Leuchtfeueroberwärter 

Maschinist 

Pförtner 

Postschaffner 

Schleusenoberwärter 

Signaloberwärter 

Technischer Gehilfe 

ZollwachtIr.eister 

Obergefreiter 

Mittelbarer Bundesdien.t 

Hausmeister 

GMBl.1957 

Abwe,/ichungen von der Regelüberleitung 
Besoldungs- Amtsbezeichnung 

gruppe oder Dienstgradbezei~9 

A3 

A3 

A2kw 

A3 

A2kw 

A2 

Al kw 

Al kw 

A2 

Al kw 

Al kw 

A2 

A3 

Betriebsaufseher 

Hauptamtsgehilfe 

Betriebsaufseher 

Betriebsaufseher 

Leitungswart 

Bundesbahnschaffner 

Oberbahnwärter 

Betriebsaufseher 

Gleiswart 

Betriebsaufseher 

Bundesbahnschaffner 

Amtsgehilfe 

Oberamtsgehilfe 

Amtsgehilfe 

Signalwärter 

Amtsgehilfe 

Signalwärter 

Amtsgehilfe 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 16 

Oberbahnwart 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 17 

Schrankenwärter 

Bundesbahnbesoldungsgruppe A 17 a 

Bahnhelfer 

Besoldungsgruppe A 10 c 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Wachtmeister im Bundesgrenzschutz 

Besoldungsgruppe A 11 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Gefreiter 

Besoldungsgmppe A 12 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Grenzjäger im Bundesgrenzschutz 

Grenzoberjäger im Bundesgrenz-
schutz 

Besoldungsgruppe B 4 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Präsident des Bundesdisziplinarhofes 

Bundesbahnbesoldungsgruppe B 4 

Direktor der Hauptverwaltung der 
Deutschen Bundesbahn 

Besoldungsgruppe B 5 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Oberbundesanwalt beim Bundes-
gerichtshof 

GM BI. 1957 Seite 353 

Abweichungen von der Regelüberleitung 

Besoldungs- I Amtsbezeichnung 
gruppe oder Dienstgradbezeichnung 

Alkw 

At kw 

A4kw 

A2 

A2kw 

B9 

B8 

Bahnwärter 

Grenzjäger 

Direktor bei der Hauptverwaltung 
der Deutschen Bundesbahn 

Generalbundesanwalt beim Bundes-
gerichtshof 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeichnung oder Dienstgradbezeichnung 

Besoldungsgruppe B 6 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Präsident der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt 

Präsident des Deutschen Patent-
amtes 

Präsident des Fernmeldetechnischen 
Zentralamtes der Deutschen 
Bundespost 

Präsident des Statistischen Bundes-
amtes 

Senatspräsident beim Bundesarbeits-
gericht 

Senatspräsident beim Bundes-
disziplinarhof 

Senatspräsident beim Bundes-
finanzhof 

Senatspräsident beim Bundesgerichts-
hof 

Senatspräsident beim Bundessozial-
gericht 

Senatspräsident beim Bundesverwal-
tungsgericht 

Vizepräsident beim Bundesfinanzhof 

Vizepräsident des Bundessozial-
gerichtes 

Mittelbarer Bundesdienst 

Präsident der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte 

Präsident des Landesarbeitsamtes 
N ordrhein-Westfalen 

. Besoldungsgruppe B 'I a 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Bundesdisziplinaranwalt bei dem 
Bundesdisziplinarhof 

Bundesrichter bei dem Bundes-
disziplinarhof 

Präsident der Bundesanstalt für 
Materialprüfung 

Präsident des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz 

GM BI. 1957 Nr.22 

'i3eSOldUn~~welichUngen von d:~:~:~:::~:~:ng 
g,ruppe oder Dienstgradbezeichnung 

B7 

B7 

B7 

B7 

B7 

B7 

B7 

B7 

B7 

R7 

B7 

B6 

B8 

Präsident und Professor der Physi-
kalisch-Technischen Bundesanstalt 

Präsident des Fernmeldetechnischen 
Zentralamtes 

Vizepräsident des Bundesfinanzhofes 

Präsident der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte (als Vor-
sitzer der Geschäftsführung) 

Präsident eines Landesarbeitsamtes 

Bundesdisziplinaranwalt 

Bundesrichter beim Bundesdisziplinar-
hof 

Präsident und Professor der Bundes-
anstalt für Materialprüfung 
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Bisherige Besoldungsgruppe und Amts-
bezeidmung oder Dienstgradbezeichnung 

Mittelbarer Bundesdienst 

Direktor bei der Bundesversiche, 
rungsanstalt für Angestellte 

Präsident des landesarbeitsamtes 
Baden-Württemberg, Nordbayern, 
Südbayern, Berlin, Hessen oder 
Niedersachsen 

Vorstandsmitglied der Deutschen 
Landesrentenbank 

Bundesbahnbesoldungsgruppe B 7 a 

Hauptverwaltungsdirigent 

Besoldungsgruppe B '1 b 

Mittelbarer Bundesdienst 

Präsident des Landesarbeitsamtes 
Hamburg, Rheinland-Hessen-
Nassau oder Schieswig-Hoistein 

Besoldungsgruppe B 8 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Direktor der Bundesdruckerei 

Präsident der Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion Hannover, Münster 
oder Mainz 

Präsident des Posttedmbchen Zen-
tralamtes der Deutschen Bundes-
post 

Mittelbarer Bundesdienst 

Präsident des Landesarbeitsamtes 
Bremen oder Pfalz 

Besoldungsgruppe B 9 

Unmittelbarer Bundesdienst 

Präsident der Bundesanstalt für 
zivilen Luftschutz 

Kommandeur im Bundesgrenzschutz 
eines Grenzschutzkommandos 
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Abweichungen von der Regelüberleitun9 

Besoldungs- I 
gruppe 

B5 

B3 

B5 

Amtsbezeichnung 
oder Dienstgradbezeichnung 

Direktor bei der Bundesversicherungs-
anstalt tür Angestellte (als Mitglied 
der GesduHtsführung) 

Präsident eines Landesarbeitsamtes 

Direktor der Deutschen Landesrenten-
bank 

Ministerialdirigent 

Präsident eines Landesarbeitsamtes 

Präsident der Bundesdruckerei 

Präsident einer Wasser- und Schiffahrts-
direktion 

Präsident des Po'sttechnischen 
Zentral amtes 

Präsident eines Landesarbeitsamtes 

Brigadegeneral im Bundesgrenzschutz 
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1440 
1520 
1536 
1560 
1600 

1620 
1638 
1650 
1690 
1700 

1710 
1740 
1750 
1780 
1790 

1800 
1.824 
1840 
1850 
1870 

1880 
1890 
1900 
1930 
1940 

1960 
1970 
1980 
1990 
2000 

2010 
2020 
2930 
2050 
2060 

GMBI.1957 

'Uberleitungsgrundgehälter (I 37 Abs. 3) 

Spalte 1: Gr!J.ndgehalt einsdlließlidl ruhegehaltfähiger Stellenzulagen 
nadl bisherigem Redlt am Tage vor der Verkündung des 
Gesetzes (Jahresbetrag) 

Spalte 2: Uberleitungsgrundgehalt (Monatsbetrag) 

2 

222 2070 
233 2080 
236 2090 
239 2100 
244 2110 

247 2120 
250 2140 
251 2150 
257 2160 
258 2170 

260 2180 
264 2190 
265 2200 
269 2210 
271 2220 

272 2230 
275 2240 
277 2260 
279 2270 
279 2280 

280 2290 
281 2300 
283 2320 
287 2350 
288 2360 

291 2370 
292 2380 
294 2390 
295 2400 
296 2410 

298 2440 
299 2450 
301 2460 
303 2470 
305 2480 

Nr.22 

Anlage V 

2 

306 
307 
309 
309 
309 

309 
312 
313 
314 
316 

317 
319 
320 
321 
323 

324 
325 
328 
330 
330 

330 
331 
333 
338 
339 

340 
342 
343 
344 
346 

350 
351 
351 
351 
352 
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2 2 

2500.- 355 4200 578 
2520 358 4300 592 
2530 359 4320 594' 
2540 361 4400 605 . 
2550 362 4450 612 

2590 363 4500 619 
2600 364 4560 . 627 
2620 367· 4600 633 ' 
2640 369 4650 640" 
2650 371 4700 647 

2660 372 4800 66,0 
2680 375 4900 674 
2700 378 4950 681 
2720 380 5000 688 
2750 385 5100 702 

2770 385 5150 709 
2800 385 5200 715 
2850 392 5300 729 
2900 399 5350 736 
2950 406 5400 743 

2970 409 5500 757 
3000 413 5600 770 
3050 420 5700 784 
3100 427 5800 798 
3135 432 5900 812 

3200 440 6000 825 
3240 446 6200 853 
3250 447 6400 880 
3300 454 6600 908 
3350 461 6700 922 

3400 468 6800 935 
3420 471 7000 963 
3450 475 7100 977 
3500 482 7200 990 
3550 489 7400 1018 

3600 495 7500 1032 
3700 509 7600 1045 
3750 516 7700 1059 
3800 523 7800 1073 
3900 537 7900 1087 

3950 544 8000 1 100 
4000 550 8100 1114 
4050 557 8200 1128 
4100 564 8400 1155 
4150 571 8500 1169 
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1 2 2 

8600 1183 13000 1188 
8800 1210 14000 1925 
8900 1223 15000 2063 
9100 1252 16000 2200 
9200 1265 11000 2338 

9300 1219 18000 2415 
9400 1293 19000 2613 
9500 1301 22000 3025 
9100 1334 24000 3300 
9900 t 362 26500 3644 

10000 1315 
10500 1444 
10600 1458 
11600 1595 
12600 1133 
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Besoldungsneuregelung; 
bl er: Umstellung auf du neue Remt 

An 
die obersten Bundesbehörden 
und 
die zum Gesmäftsbereim des Bundesministers 
der Finanzen gehörenden Dienststellen 

Nach'richtlich: 

an 
die Herren Finanzminister und Finanzsenatoren 
der Länder 
den Arbeitskreis der Länder für Besoldungsfragen 

Anlg.: 10 
Im Einvernehmen mit den Bundesministern des lnnern, 

der Justiz und für Verteidigung bemerke im gemäß 
§ 61 BBesG zur Umstellung der Besoldung auf das neue 
Remt folgendes: 

I. Allgemeine Folgerung~n aus dem rüdtwlrkenden 
Inkrafttreten des Gesetzes 

Da,s am 7. August 1957 verkündete Bundesbesoldungs· 
gesetz vom 27. Juli 1957 (BGBI I S.993) ist riam seinem 
§ 65 mit Wirkung vom 1. April 1957 - also rück-
wirkend - in Kraft getreten. Bei der Umstellung der 
Besoldung auf das neue Remt ist das rückwirkende 
Inkrafttreten des Gesetzes zu beamten. Das bedeutet: 

1. Die Beamten, Rimter und Soldaten, die am 31. März 
und 1. April 1957 im Sinne des § 37 Abs. 1 Satz 1 im 
Amt waren, d. h. als planmäßige oder außerplan-
mäßige Beamte· oder Rimter oder als Soldaten im 
aktiven Bundesdienst standen, sind so zu behandeln. 
wie wenn sie smon am 1. April 1957 aus der besol-
dungsremtJimen Stellung, die sie am 31. März 1957 
nam bisherigem Remt innehatten, nam §§ 37 ff. in 
das neue Remt übergeleitet worden wären und sim 
nam diesem Tage alle besoldungsremtJim bedeut-
samen Vorgänge (Aufsteigen im Dienstalter, Beförde-
rung, Eintritt in den Ruhestand usw.) von vornherein 
unter der Geltung der Vorsmriften des neuen Geset' 
zes abgespielt hätten. 

2. Die Beamten, Rimter und Soldaten, die in der Zeit vom 
1. April 1957 bis zu dem Tage vor der Verkündung 
des Gesetzes im Bundesdienst eingestellt oder ange-
stellt worden sind, sind so zu behandeln, wie wenn 
ihre Einstellung oder Anstellung von vornherein nimt 
unter dem rückwirkend außer Kraft gesetzten bisheri-
gen Remt, sondern unter der Geltung der Vorsdtriften 
des neuen Gesetzes erfolgt wäre. 

3. Mit dem 1. April 1957 sind alle nadt dem bisherige. 
Redtt festgesetzten Diäten- und Besoldungsdienstalte, 
hinfällig geworden. 

'} Die Uberleitungsübersicht gliedert sich in zwei Teile. Teil I ent 
hält die Regelüberleitung. Teil 2 Abweichungen von der Regel· 
überleitung. Die Ubersicht Teil 2 ist so zu lesen. daß dort. wo in 
der Spalte .Besoldungsgruppe' oder ,Amtsbezeichnung oder 
Dienstgradbezeichnung' ein Strich ~~} steht. sich an dp.r Besal-
dunqsgruppe bzw. Amtsbezeichnung oder' Dienstgradbezeichnung 
gegenüber der Regelüberleitunq (Teil I der Anlaqe IV des Ge-
setzes' nidtts ändert. 

11. Uberleitung nadl § 37 Abi. 1, 2 und .. BBelG 

Im einzelnen gilt folgendes: 
1. Die neue Besoldungsgruppe 

a) Für Besoldungsempfänger (BE), die am 31. März 
und 1. April 1957 im aktiven Dienst standen, tritt 
nam § 37 BBesG mit Wirkung vom 1. April 1957 
an die Stelle der Besoldungsgruppe, der sie am 
31. März 1957 angehörten, die aus der Uberleitungs-
übersimt ') (Anlage IV des Gesetzes) ersidttJime 
Besoldungsgruppe (Uberleitungsgruppe). 

b) Sind soldte BE nam dem 31. März 1957 in eine 
andere Besoldungsgruppe der bisherigen Besol-
dungsordnungen übergetreten, so sind sie mit Wir-
kung vom Tage des jeweiligen Ubertritts aus ihrer 
Uberleitungsgruppe in die Besoldungsgruppe der 
neuen Besoldungsordnungen zu überführen, die 
nam der Uberleitungsübersimt als tTberieitungs-
gruppe für die betreffende Besoldungsgruppe des 
bisherigen Remts vorgesehen ist. 

c) Für BE, die nam dem 31. März 1957 im Bundes-
dienst eingestellt oder angestellt worden sind, tritt 
mit Wirkung vom Tage der Einstellung oder An-
stellung an die Stelle ihrer bisherigen Besoldungs-
gruppe die Gruppe, die nam der Uberleitungs-
übersimt als Uberleitungsgruppe maßgebend wäre, 
wenn sie der bisherigen Besoldungsgruppe bereits 
am 31. März 1957 angehört hätten. Bezüglim der 
nam dem 31. März 1957' erstmals angestellten 
Oberstabsärzte und Oberfeldärzte hat der Bundes-
minister für Verteidigung einen Vorbehalt gemadtt. 

d) Am 31. März 1957 vorhandene außerplanmäßige 
Beamte erhalten mit Wirkung vom 1. April 1957 
Dienstbezüge der Besoldungsgruppe, die Eingangs-
gruppe ihrer Laufbahn ist (§ 5 Abs. 1 Satz 2). 

2. Der neu e G r un dgeh al tssa tz 
Der Grundgehaltssatz, der für die Besoldungsgruppen 
der neuen Besoldungsordnung A nam dem 31. März 
1957 maßgebend ist, ergibt sim aus einem BDA, das 
für die jeweils nam Ziff. 1 in Betramt kommenden 
Gruppen nadt den Vorsmriften des neuen Remts, d. h. 
für Beamte und Richter nam den §§ 6 bis 9, 42, für 
Scildaten und Vollzugsbeamte im Bundesgrenzsmutz 
nam den §§ 34, 45, 46 festzusetzen ist, in den Fällen 
der §§ 6 Abs. 9, 34 Abs. 10 unmittelbar aus diesen 

. Vorschriften. 
Zur Handhabung des § 21 Abs. 2 ergeht noch eine> 

besondere Regelung, die ich abzuwarten bitte 
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3. Der neue Ortszuschlag 

Er ergibt sim ab 1. April 1957 aus den §§ 12 bis 17 in 
Verbindung mit §§ 38, 40 und der Aufstellung An-
lage 11 des Gesetzesi für einen örtlimen Sonder-
zusmlag gilt § 41 Abs. 1. Orte der bisherigen Orts· 
klasse C sind mit Wirkung vom' 1. April 1957 der Orts· 
klasse B zugeteilt. 

Anlage n zum BBesG führt nur 3 Stufen für die 
Monatsbeträge des Ortszusmlages auf. Die Zuge· 
hörigkeit zu den Stufen 4 usw. rimtet sim nam der 
Zahl der Kinder, für die Kinderzuschlag gewährt wird 
(§ 15 Abs.3 BBesG). Sie sind in der Anlage n nicht 
besonders bezeimnet. Zur Stufe. 4 gehören also ver-
heiratete Beamte mit 2 Kindern, zur Stufe 5 verheira-
tete Beamte mit 3 Kindern usw. In die als Anlage 1 
beigefügte Tabelle sind die weiteren Stufen auf-
genommen. 

4. Der neue Kinderzuschlag 
Er ergibt sich aus den §§ 18 bis 20, 38. 

5. 0 i e neu e Amt s b e z e ich nun g 
Soweit sim aus der Uberleitungsübersimt (Anlage IV 
Nr.2 Spalte 3) neue Amtsbezeimnungen ergeben, sind 
mit den neuen Besoldungsgruppen aum die neuen 
Amtsbezeimnungen maßgebend (§ 3.7 Abs. 1 Satz 4. 
Abs.4). 

111. AUlgleldiszulage nadl § 31 Abs. 3 BBesG 
Eine Ausgleichszulage nam § 37 Abs.3 BBesG 

kommt nur für solme BE in Betramt, die am 31. März 
und 1. April 1957 im aktiven Bundesdienst gestanden 
haben. 

Für die Zeit nam Verkündung des Gesetzes rimtet sich 
die' Entsmeidung der Frage, ob und in welmer Höhe 
eine Ausg)eimszulage zu gewähren ist, allein dariam, ob 
und inwieweit das nam neuem Remt jeweils zustehende 
Grundgehalt zurückbleibt 
a} entweder hinter dem Uberleitungsgrundgehalt, das 

sim nam Anlage V für das nam bisherigem Remt am 
Tage vor der Verkündung des Gesetzes bezogenE' 
Grundgehalt ergibt. oder 

b} hinter dem Grundgehalt derjenigen Dienstaltersstufe 
der Regelüberleitungsgruppe (Anlage IV Nr. 1)·, die 
den gleimen Abstand von der Endstufe hat wie die 
Dienstaltersstufe, in der sim der BE in seiner bis-
herigen Besoldungsgruppe am Tage vor der Verkün· 

. dung des Gesetzes befand. 
Die für den BE günstigere Lösung ist maßgebend. Sie ist 
aus der als Anlage 2 beigefügten Tafel der Uberleitungs-
grundgehälter zu ersehen. Die Tafel berücksimtigt be· 
reits die Sondervorsmriften in § 37 Abs.3 Satz 3 und 5. 

Hat sim die Höhe des bisheriger. Grundgehalts in der 
Zeit vom 1. April 1957 JJis zum Tage vor der Verkündung 
des Gesetzes geändert,. so rimtet sim für die Zeit VOI 
der Änderung das Uberleitungsgrundgehalt und damit 
die Bemessung der Ausgleichszulage nach dem niedrige-
ren Grundgehaltssatz. Im übrigen gilt der vorhergehende 
Absatz entspremend. Hienu wird auf die als Anlage 3 
beigefügten Beremnungsbeispiele verwiesen. 

IV. Zahlung der Dienstbezüge nach neuem Recht 
Trotz der Vereinfamung der BOA-Feststellung nam 

neuem Remt wird die Neufestsetzung der BDA längere 
Zeit in Ansprum nehmen. Eine Bemessung der Dienst-
bezqge auf der Grundlage des . bisherigen Besoldungs-
remts muß aber für die Zeit nam dem 30. September 1957 
unter aiIen Umständen vermieden werden, weil sich 
hi~raus für die BE, die aus der Besoldungsneuregelung 
eine wesentlime Einkommensverbesserung zu erwarten 
haben, Benachteiligungen ergeben könnten. 

Durch das Uberleitungsgrundgehalt werden vorerst die 
Dienstbezüge aller BE, die am 31. März 1957 und am 
Tage vor der Verkündung des Gesetzes im aktiven 
BundesdieIist standen, den Dienstbezügen nach neuem 
Recht angeglichen. Es werden z. B. durm das Ober-
leitungsg~undgebalt nam § 37 Abs. 3 Sa~ 3 im wesent-
limen aum die Verbesserungen miterfaßt, die sidl für 
jüngere BE aus der Verminderung des Spannungsver-
hältnisses zwismen Anfangs- und Endgrundgehalt . er-
geben können. Unter diesen Umständen bietet eine vor-
läufige Umstellung der Dienstbezüge auf das Ober-
leitungsgrundgehalt die Möglimkeit, zunächst aum ohne 
förmlime Neufestsetzung des BOA auszukommen. 

Es wird deshalb folgendes angeordnet: 
1. Die Zahlung von Dienstbezügen, deren Bemessung 

auf dem bisherigen Besoldungsremt· beruht, ist späte-
sten~ mit der Auszahlung der Dienstbezüge f.ür den 
Monat September 1957 einzustellen. Ab 1. Oktober 
1957 sind für alle im Bundesdienst stehenden BE 
Dienstbezüge aussmließlich nam dem neuen Besol-
dungsremt zu zahlen. 

2. Soweit bei BE, die am 31. März 1957 und am Ta.ge vor 
der Verkündung des Gesetzes im aktiven Bundes-
dienst standen, das BOA nimt remtzeitig nam neuem 
Remt festgesetzt werden kann, erhalten diese BE vom 
1. Oktober 1957 an bis zur Neufestsetzung des BDA 
statt des Grundgehaltssatzes, der sich aus der Fest-
setzung des BDA ergibt, vorläufig das Oberleitungs-
grundgehalt, das sim nadl § 37· Abs 3 ergibt und aus 
der beiliegenden Tafel der Oberleitungsgrundgehälter 
(Anlage 2) ablesbar ist. Neben dem Oberleitungs-
grundgehalt werdE!ß Ortszuschlag und Kinderzuschlag 
nam neuem Remt (vgl. Ziff. 11 3 und 4) gezahlt. Die 
Tarifklasse des Ortszusmlages ist die der Uberlei-
tungsgruppe (vgl. Ziff. II I). 

3. Für BE, die erst nach dem 31. März 1957 eingestellt 
wordEm sind, ist eine vorübergehende Bemessung der 
Dienstbezüge unter Zugrundelegung eines Uber-
leitlJngsgrundgehalts ni mt möglim. Für diese BE muß 
deshalb das BOA remtzeitig vor dem 1. Oktober 1957 
festgesetzt werden. Die remtzeitige Festsetzung des 
Besoldungsdienstalters ist aum für die BE erforderlim, 
die am Tage vor der Verkündung des Gesetzes nom 
Diäten bezogen haben, weil diese BE, aum soweit sie 
bereits am 31. März 1957 im aktiven Bundesdienst 
standen, nam § 37 Abs. 3 Satz 1 nur das Uberleitun.gs-
grundgehalt nam der. Anlage V des Gesetzes (Teil II 
der Anla~e 2 dieses Rundsmreibens) erhalten können . 

4. Da für alle BE, die am 31. März und 1. April 1957 im 
aktiven Bundesdienst standen, aus der bei1iegenden 
Tafel der Uberleitungsgrundgehälter (Anlage 2) für 
jeden Zeitpunkt nam dem 31. März 1957 die jeweils 
nach neuem Remt zustehenden Mindestbeträge an 
Grundgehalt einsmließlim einer etwaigen Ausgleichs-

. zulage festgestellt werden können (vgl. auch oben Zif-
fer III), wird aum möglimst besmleunigt und ohne 
Rücksimt auf .dle formelle Neufestsetzung der BOA 
über die rückwirkend ab 1. April 1957 nam neuem 
Recht zustehenden Dienstbezüge abzuremnen sein. Die 
nam bisherigem Remt bereits gezahlten Bezüge ein-
schließlim der Vorsmußzahlung gemäß Rundschreiben 

. I B/4 - BA 3004 - 208/57·) . 
vom 29. Jum 1957 - I Af5 _ P 1510 _ 2f57 - smd 
auf die nam neuem Remt zustehenden Dienstbezüge 
anzuremnen. 

5. Erweist sim bei der rückwirkenden Bemessung der 
Dienstbezüge nam neuem Remt im Einzelfall, daß die 
neuen Bezüge hinter den nam bisherigem Remt an-
gewiesenen und ausgezahlten Dienstbezügen zurück-
bleiben, so sind Uberzahlnngen, die sim hieraus für 

') MlnB1Fin 1957 S. 646 
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die Zeit bis zum 30. September 1957 ergeben, in Aus-, 
gabe zu belassen. Ergeben sich Uberzahlungen aber 
auch noch für Zeiten nach dem 30. September 1951, so 
sind diese als Vorschußzahlullgen auf die nach neuem 
Recht anzuweisenden Dienstbezüge zu behandeln und 
dementsprechend zu verrechnen. Hierauf, sind alle 
BE bei Auszahlung der Dienstbezüge für 'den Monat 
Oktober 1957 ausdriiddich hinzuweisen. -

V. Vorläufige BDA-Festsetzung 
Das ~ach dem neuen Recht maßgebende Grundgehal, 

(Ziff. 11, 2) kann in zahlreichen Fällen auch 0 h n e f ö r m· 
liehe Festsetzung des .BDA zutreffend festgestellt 
werden. Von dieser Möglichkeit wird im Zuge der Um-
stellung auf das neue Recht Gebrauch gemacht werden 
müssen, um die Arbeitskräfte, die für die Rechtsumstel· 
lung zur Verfügung stehen, für die beschleunigte Bear-
beitung der Fälle freizumachen, in denen das nach neuern 
Recht zustehende Grundgehalt nur nach förmlicher Fest-
setzung des BDA festgestellt und zahlbar gemacht wer-
den kann. Die bevorzugte Bearbeitung dieser Fälle liegt 
im Interesse ebenso der BE wie dem der Verwaltung. 
Für die BE kann sich hier ein neuer Grundgehaltssatz 
ergeben, der nicht nur über dem bisherigen Grundgehalt, 
sondern auch über dem Uberleitungsgrundgehalt liegt. 
Die Verwaltung muß aber auch Wert darauf legen, daß 
vermeidbare Geh,altsüberzahlungen vermieden werden, 

Von der förmlichen Festsetzung des BDA kann daher 
in folgenden Fällen jedenfalls vorerst abgesehen werden' 

1. Ist an Hand ,der als Anlage 4 beigefügten Ubersicht 
und unter Verwendung von Formblättern nach dem 
Muster der Anlage 5 festzustellen, daß de,r BE allein 
schon auf Grund der Dienstzeit, die er ununterbrochen 
in der Tätigkeit als Beamter oder Richter zurück-
gelegt hat, nach neuem Recht in seiner Uberleitungs~ 
gruppe und ggf. auch in der neuen Besoldungsgruppe, 
die nach Ziffer 11, 1 b an die Stelle der Uberleitungs-
gruppe tritt, das Endgrundgehalt zu erhalten hat, so 
ist das' BDA für die neuen Gruppen vorläufig auf den 
in Spalte 6 der genannten Ubersicht (Anlage 4) auf-
geführten Tag festzusetzen. Das BDA braucht in die-
sen Fällen erst dann förmlich nach den Vorschriften 
des neuen Rechts festgesetzt zu werden, wenn' der BE 
bei einem späteren Ubertrittin eine andere Besol-
dungsgruppe bei Zugrundelegung des vorläufig fest-
gesetzten BDA nicht sogleich das EndgehaIt der neuen 
Besoldungsgruppe erreicht. . Bei der Benachrichtigung 
des BE über die vorläufige BDA-Festsetzung ist hier-
auf hinzuweisen. 

2. Die förmliche Neuberechnung des Besoldungsdienst-
alters kann ferner bei den BE,' die am 31. März und 
1. April 1957 im aktiven. Bundesdienst standen, zu-
rückgestellt werden, wenn sie am Tage vor der Ver-
kündung des Gesetzes das EndgrundgehaIt ihrer bis-

herigen Besoldungsgruppe erhielten, weil das Uber-
leitungsgrundgehalt, das sich nach § 37 Abs. 3 Satz 3 
und nach den unter IV angeordneten Ubergangsmaß-
nahmen ergi~t, mit dem Endgrundgehalt der Regel-
überleitungsgruppe (Anlage IV Nr.l) übereinstimmt 
und damit den Höchstbetrag darstellt, den der BE, der 
in die Regelüberleitungsgruppe überzuleiten ist, über-
haupt erreichen kann. Ein Unterschied zwischen Uber-
leitungsgrundgehalt und neuem Grundgehalt kann 
sich bei BE, die am Tage v{)r der Verkündl'ng des Ge-
setzes das' Endgrundgehalt ihrer bisherigen Besol-
dungsgruppe erhielten, nur. ergeben, 
a) wenn sie in der bisherigen Besoldungsgruppe eine 

ruhegehaltfähige Stellenzulage' erhielten oder 
b) wenn sie nach der Anlage IV Nr.2 nicht in die 

R'egelübelleitungsgruppe, sondern in eine andere 
Besoldungsqruppe überzuleiten sind oder 

c) wenn sie in der für sie zuständigen Regelüberlei-
tungsgruppe auf Grund einer in der Besoldungsord-
nung A enthaltenen Fußnote eine ruhegehalt-
fäbige Stellenzulage zu erhalten haben (z. B. nach 
Fußnote 1 zur BesGr A 6, nach Fußnote 1 oder 2 zur 
BesGr A9). 

In den vorstehend unter abis e bezeichneten Fällen 
ist die förmliche Festsetzung des Besoldungsdienst-
alters alsbald vorzunehmen, wenn nicht eine Prüfung 
nach Zift. 1 auch hier zu dem Ergebnis führt, daß die 
fönnUche Festsetzung zurückgestellt werden kann. . 

J. Filr die förmliche Festsetzung des BDA nach neuem 
Remt können Vordrucke nach den beiliegenden 
Mustern (Anlage 6 bis 9) verwendet werden. Hierzu 
wird auf die als Anlage 10 beigefügten Berechnungs-
beispiele verwiesen. 

VI. Zwellelslragen bei der BDA-Festsetzung 

Bei der Berechnung des BDA werden sich vermutlich 
eine Reihe VOB Zweifelsfragen insbesondere in der Rich-. 
tung ergeben, ob und' in welchem Umfange Zeiten nach 
§§ 6 Abs. 3, 34 Abs. 3 berücksichtigt werden können. Ich 
1?itte, mir über solche Zweifelsfragen zu berichten, damit 
sie in den künftigen Verwaltung'svorschriften einheitlich 
für die Bundesverwaltungen geklärt werden können. Bis 
zum Erlaß der Verwaltungsvorschriften bitte ich in allen 
Fällen, in denen die Anwendung der §§ 6 Abs. 3, 34 
Abs.3 nach Wortlaut und Sinn der Vorschriften nicht 
völlig eindeutig ist, den fraglichen Zeitraum zunächst 
nur nach §§ 6 Abs. 2, 34 ,Abs. 2 zur Hälfte zu berücksich-
tigen und die Besoldungsempfänger auf die spätere 
Uberprüfung der BDA-Berechnung in diesem Punkt aus-
drücklich hinzuweisen. 

Bonn, den 1. August 1957 

I B/4 - BA 3004 - 242/57 
I AIS - P 1500 - 1.3/51 

Der Bundesminister der Finanzen 
Im Auftrag 

Dr. Bretsehneider 



SeIte _ 

Ja 

Ib 

II 

III 

IV 

Zn der 
Tarif-
klasse 

ge-
hörende 
Besol-
dungs-

gruppen 

B7 bis 
Bll 

A 15 und 
A 16, 

Bibis 
B6 

A 11 bis 
A 14 

A7 bis 
AI0 

Al bis 
A6 

S 
A 
B 

S 
A 
B 

S 
A 
B 

S 
A 
B 

S 
A 
B 

Stufe Stufe 
1 2 

200 
170 
140 

156 
131 

. 106 

.126 
106 
86 

102 
8S 
68 

81 
68 
55 

250 
215 
180 

.202 
172 
142 

135 
115 
95 

106 
91 
76 

Stufe 3 
(bei einem 

kinder 
zusdllags-

beredltigten 
Kind) 

262 
226 
189 

214 
183 
151 

178 
152 
125 

147 
126 
104 

118 
102 
8S 

GMBI;l957 Nr .• 

Anlage 1 

Ortszuadllag 

Weitere Stulen, die s/da bel 2 bis 6 klndel%usdalagsberemtlg-
ten Kindern nada dem unter der Tabelle abgedrudcten Satz 

ergeben 

280 
242 
202 

232 
199 
164 

196 
168 
138 

165 
142 
117 

136 
118 
98 

3 
Kinder 

4 
KInder 

Monatsbeträge in DM 

298 
258 
215 

250 
215 
177 

214 
184 
151 

183 
158 
130 

154 
134 
111 

316 
274 
228 

268 
231 
100 

232 
200 
164 

201 
174 
143 

172 
150 
124 

5 
Kinder 

334 
200 
241 

286 
247 
203 

250 
216 
177 

219 
190 
156 

100 
166 
137 

6 
KInder 

358 
312 
259 

310 
269 
221 

274 
238 
195 

243 
212 
IJ4 

214 
188 
155 

Bei mehr als einem kinderzusmlagsberemtigten Kind erhöht sim der Ortszusmlag für jedes weitere zu berild· 
simtigende Kind, und zwar 

fllr das zweite bis zum fünften Kind 
in Ortsklasse S um je 18 DM 
in Ortsklasse A um je 16 DM 
.in Ortsklasse B um je 13 DM. 

fllr das semste und die weiteren Kinder 
in Ortsklasse S um je 24 DM 
in Ortsklasse A um je 22 DM 
In Ortsklasse B um je 18 DM. 
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Anlage 2 

Tafel der Uberleltungsgrundgebälter 
Für die bisherige Besoldungsgruppe (Sp. 1 und 2) und die nadl Anlage IV Nr. I an ihre Stelle tretende 

Regelüberleitungsgruppe (Sp. 3) sind in der Tafel angegeben 
unter a): in J a h res beträgen das bisherige Grundgehalt, 

einsdlließlidl der ruhegehaltfähigen Stellenzulage, nadl dem Besoldungsgesetz vom 16. Dezember 
1921 in der zuletzt geltenden Fassung, 

unterb): die Monatsbeträge, die sidl für die unter a) vermerkten Jahresbeträge nadl § 31 Abs.3 Satz 1,3 
oder 5 für die Regelüberleitungsgruppe (Sp. 3) als die jeweils günstigeren und darum maßgebenden 
Uberleitungsgrundgehälter ergeben. 

I. Planmäßige Beamte 

Bisherige 
Besoldungs- Regel- Dienstal tersstufe gruppe übrrlei- Budl-

Bun- tunqs- stabe 
Bund des- qruppe 

I I I I I I I I I I bahn I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 
AI a AI A 16 a 8400 9500 10600 11 600 12600 

b 1507 1564 1621 1678 1735 

Alb A la AIS a 6200 7000 7800 8500 9200 9900 10600 
b 1202 1250 1298 1346 1394 1442 1490 

Ale - A 16 a 1700 84uO 9500 10600 11600 
b 1507 1564 1621 1678 1735 

A2a - A 14 a 4800 5400 6000 6600 7100 7600 8 lüO 8600 9100 9700 
b 939 983 1027 1071 1 115 1 159 1203 1247 1291 1335 

A2a - A 14 a 5600 6200 6800 7400 7900 8400 8900 9400 9900 10500 
+800 b 939 983 1027 1071 1115 1 159 1223 1293 1362 1444 

A2b A2 A 14 a tOOO 7500 8000 8500 8900 9300 9700 
b 1071 1 115 1159 1203 1241 1291 1335 

A2c 1 - A 13 a 4800 5300 5800 6200 6600 7000 7400 7800 8200 8500 
+55 b 860 895 930 965 1000 1035 1070 1 105 1140 1115 

A2c2 A3 A 13 a 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7500 7800 8100 
b 805 840 875 910 945 980 1015 1050 1085 1120 

A2d A4 A 12 a 4800 5200 5600 6000 6400 6800 7200 7500 7800 
b ,95 830 865 900 935 970 1005 1040 1075 

A3b A5 All a 4800 5200 5600 6000 6400 6100 7000 
b 779 810 841 872 903 934 965 

A3e - All a 4100 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6100 1000 
b 717 748 779 810 841 812 903 934 965 

Ah 1 - A 10 a 3000 3300 3600 3900 4200 4450 4700 4950 5200 5 SOO 
0 540 566 592 618 644 670 696 722 748 774 

A4b 1 A6 A 10 a 4100 4400 4700 4950 5200 5500 5800 
b 644 670 696 722 748 774 800 

A4c 1 - A9 a 3900 4100 4300 4500 4700 4900 5100 5300 
(Krimi- +29 b 582 603 624 645 666 687 108 17ß Dalkom-
mIlIar) 

A4c 1 - A9 a 2800 3100 3400 3600 3900 4150 4400 4650 4900 5100 +29 b 519 540 561 582 603 624 645 666 687 708 

A4c2 A7 A9 a 2800 3050 3300 3550 3800 4000 4200 4400 4600 4800 
b 490 511 532 553 574 595 616 637 658 679 

A4d A1a A1 a 2800 3050 3300 3550 3800 4000 4200 
b 466 485 S04 523 542 561 580 

11 

8800 
1210 

8400 
1 155 

5800 
800 

5300 
729 

5000 
100 

A4e A1b A8 a 2800 3000 3200 3400 3600 3 eoo 4000 4150 4300 4450 4600 
b 425 446 467 488 509 530 551 512 593 614 635 

A4f - A9 a 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 
b 511 532 553 514 595 616 631 658 619 700 
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Bisherige 
Besoldungs- R~el- Dienstaltersstufe gruppe überlei- Buch-

Bun- tungs- stabe 
Bund des- gruppe 

bahn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 '11 

A5a A7 Cl 2800 3000 3200 3400 3600 3750 3900 4050 4200 
b 428 447 466 485 504 523 542 561 580 

A5b A8 A7 a 2300 2550 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 
b 409 428 447 466 485 504 523 54.2 561 580 

A6 - A6 a 2400 2600 2750 2900 3050 3200 3350 3500 3600 
b 373 387 401 415 429 443 4ßl 482 495 

A7a A9 A6 a 2350 2500 2650 2800 2950 3100 3200 3300 3400 3500 
b 359 373 387 401 415 429 443 457 471 485 

- A9 A6 a 2650 2800 2950 3100 3250 340G 3500 3600 3700 3800 
+ 300 b 371 385 406 427 447 468 482 495 509 523 

A7b - A5 a 2400 2550 2700 2800 2900 3000 3100 3200 
+ 25 b 375 385 395 405 415 425 435 445 

A7c - A5 a 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 
b 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 

- A 10 A5 Cl 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 
b 350 360 370 380 390 400 410 420 

A8a All A5 a 2100 2190 2280 2370 2460 2550 2640 2720 2800 
b 340 350 360 370 380 390 400 410 420 

- A 12 A4 Cl 2000 2090 2180 2270 2360 2450 2540 2620 2700 
h 310 320 330 340 350 360 370 380 390 

A9a A 13 A3 a 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 
b 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 

- A 13 A3 a 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 
+ 200 b 296 309 320 331 344 355 364 378 385 399 

A9b - A5 a 2010 2100 2190 2280 2370 
b 298 309 319 330 340 

A 10a A 14 A2 Cl 1750 1840 1930 2020 2110 2200 2290 2380 2470 2550 
b 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 

A lOa - A2 Cl 1870 1960 2050 2140 2230 2320 2410 2500 2590 2670 
+ 120 b 280 291 303 312 324 333 346 355 363 374 

A 10a A 14 A2 Cl 2050 2140 2230 2320 2410 2500 2590 2680 2770 2850 
+ 300 + 300 b 303 312 324 333 346 355 363 375 385 392 

- A 15 A2 Cl 1700 1790 1880 1970 2060 2150 2240 2320 2400 2480 2550 
b 270 280 -290 300 310 320 330 340 350 360 370 

- A 15 A2 a 1900 1990 2080 2170 2260 2350 2440 2520 2600 2680 2750 
+ 200 b 283 295 307 316 328 338 350 358 364 375 385 

A lOb A 16 Al Cl 1700 1790 1880 1970 2060 2150 2240 2320 2400 
b 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

A lOb A 16 Al a 1900 1 990 2080 2170 2260 2350 2440 2520 2600 
+ 200 + 200 b 283 295 307 316 328 338 350 358 364 

- A 17 Al Cl 1600 1700 1800 1900 .1990 2080 2170 2260 2350 
b 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

AlOe - A3 a 1710 1800 1890 1980 2070 
b 260 272 281 294 306 

All A 17a Al a 1600 1690 1780 1870 1960 2050 2140 2220 2300 
b 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

A 12 - Al a 1536 1638 1740 1824 
b 236 250 264 275 
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Bisherige Diätengruppe 

Bund Bundesbahn 

A2,c2 A3 

A4c2 A7 

A 7a A9 

A8a All 

A9a A 13 

A 10a AU 

A lOb 

A 15 

All A 17a 

GMBl.1957 

11. Außerplanmäßige Beamte 

a) ..... Ja h res betrag der Diäten nadl 
dem Besoldungsgesetz vom 16. De-
zember 1927 in der zuletzt gelten-
den Fassung 

b) .... ' Mon a t s betrag des Oberleitungs-
grundgehalts nadl der Anlage V 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

a 
b 

4320 
594 

2520 
358 

2160 
314 

1900 
283 

1560 
239 

1560 
239 

1560 
239 

1440 
222 

1440 
222 

4560 
627 

2660 
372 

2280 
330 

2000 
296 

1650 
251 

'1650 
251 

1650 
251 

1520 
233 

1520 
233 

4800 
660 

2800 
385 

2350 
338 

2100 
309 

1800 
272 

1750 
265 

1700 
258 

1700 
258 

1600 
244 

5200 
715 

3050 
420 

2500 
355 

2190 
319 

1900 
283 

1840 
277 

1790 
271 

1790 
271 

1690 
257 

Seite 365 

'Anmerkung zu allen in Sp. 1 und 2 
bezeidlneten Diätengruppen 

Bei verheirateten außerplanmäßigen 
Beamten, die unter dem bisherigen 
Besoldungsredlt bereits Diäten in Höhe 
des Grundgehaltes der 3. oder einer 
'höheren Dienstaltersstufe der in Sp. 1 
und 2 angegebenen Besoldungsgruppe 
erhielten, bestimmt sidl das für den 
bisherigen Diätensatz zuständige Uber-
leitungsgrundgehalt aussdlließlidl nadl 
der Anlage V. Das Uberleitungsgrund· 
gehalt dieser außerplanmäßigen Be-
amten ist also nidlt aus dem Ab-
sdlnitt I dieser Tafel (planmäßige Be-
amte) ablesbar. 
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Beispiel A 

GMBI.1957 

Beispiele Hir die Beredmung der Ausgleldlszulage na § 37 Aha. 3 

Nr.22 

Anlage 3 

Am, 31. März 1957 Hausinspektor (BesGr A 10 a + 300 DM ruhegehaltfähige Stellenzulage. BDA vom 
1. Mai 1951) 

Nach der Uberleitungsübersicht.---(Anlage IV Nr.2) wird der Beamte mit Wirkung vom 1. April 1957 als 
Amtsmelster in die BesGr A 4 unter Festsetzung seines BDA auf den t. Juli 1945 ühergeleitet. 

Hiernach ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 

1. Nach bisherigem Besoldungsrecht: 
B'3sGr ..........•...••..•.....•.••......... ' .. 
BDA ........•...•••.••.•••..•••••.••••••••.. 
Jahresbetra.g 

des Grundg,ehalts ......................... . 
der ruhegehaltfähig,en Stellenzulage ....... . 

zusammen .... 

2. Monailsbetrag des UberleHung'sgrundgehalts in 
der &egelüberleitungsgruppe A 2 ............ . 

3. Nach neuem Besoldungsrecht: 
Uberleitungsgruppe ......................... . 
BDA .....................................•.. 

MonatS'betrag des Grundgehalts ............. . 

4. Das Uberleitungsgrundgehalt (Ziff.2) übersteigt 
die neuen Bezüge (Ziff. 3) um monatlich ..... . 

1. April 57 I 

A 10a 
1. Mai 51 

1930 
300 

2230 

324 I 
A4 

1. Juli 45 

330 I 
-

ab ab 1. Juli 

I 
und am 

1. Mai 57 1. Juni 57 6. Aug. 57 

2020 
300 

2320 I 2320 I 2320 

333 I 3,33 I 333 

330 I 330 I 340 

3 3 -
Hiernach ist dem Beamten für die Zeit vom 1. Mai bis 30. Juni 1957 eine ruhegehaltfähige Ausgleichs-

zulage in Höhe von monatlich 3 DM zu z,ahlen. 

Beispiel B 

Am 31. März 1957 Technischer Telegrapheninspektor (BesGr A 4 c 2, BDA vom 1. Mai 1945) 
Nach der Uberleitungsübersicht (Anlage IV Nr.2) wird der Beamte mit Wirkung vom 1. April 1957 als 

Technischer Fernmeldeinspektor in die BesGr A 9 mit 40 DM ruhegehaltfähiger Stellenzulage unter Fest-
setzung des BDA auf den 1. Mai 1942 übergeleitet. 

Hiernach ergibt sich folgende Gegenüberstellung: 

1. Nach bi.&herigem Besoldungsrecht: 
BaaGr ................•..•.....••............ 
BDA ............................•........••. 
Jahresbetraq des bisherIgen Grundgehalts ..... 

2. Monatsbetra.g des Uberleitungsgrundgehalts 

3. Nach neuem Besoldungsrecht: 
Uberleitungsgruppa ......................... . 
BOA ..............••.•.••.•...•...•..••.•... 
MODaubetrag 

deI Grundgehalts ........................ , 
der ruhegehaltfähigen Stellenzulage ...... . 

zusammen ... 

4. Das Uberleitungsgrundgehalt (Ziff.2) übersteigt 
. den Gesamtbatra.g der neuen Bezüg,e (Ziff. 3) 

um monatlich ............................... . 

1. April 57 I 

A4c2 
1. Mai 45 

4000 

595 I 
A9 

1. Mai 42 

595 
40 

635 I 

-

ab 

I 
am 

1. Mai 57 1. Juni 57 6. Aug.57 

4200 

616 I 616 I 616 

635 I 635 I 635 

- - -
5. Nach der Gegenüberstellung s'ind die Voraussetzungen iür die Gewährung einer Ausgleichszulage nam 

§ 37 Abs. 3 nicht gegeb~n. ' 
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Beispiel C 

Am 31. März 1951 Regierungsoberinspektor (BesGr A 4 b 1, BDA vom 1. Mai 1953), 
ab 1. Juni 1951 Regierungsamtmann (BesGr A 3 b, BDA vom 1. Mai 1951) 

Oberleitung nach Anlage IV Nr. 1 

Seite 367 

mit Wirkung vom 1. April 1951 als Regierungsoberinspektor in die BesGr A 10 mit BDA vom 1. Juli 1943, 
mit Wirkung vom 1. Juni 1951 als Regierungsamtmann in die BesGr A 11 mit BDA vom 1. Juli 1947. 

Hiernach ergibt lich folgende Gegenüberstellung: 

1. Nach bisherigem Besoldun~srecht: 
BesGr ..............................••....... 
BDA ....................................•.•• 
J ahresbetl'll9 des bilher!9en Grundgehalrts ..... 

2. Monatsbet.rag des Uberleitungsgrundgehalts 

3. Nach neuem Besoldungsrecht: 
Uberleitungsgruppe .......••••..... ' ......... . 
BDA ............................•........... 

Monatsbetrag des Grundgehalts .............. . 

4. Das Uberleitungsgrundgehalt (Zift.2) übersteigt 
das neue Grundgehalt (Ziff. 3) um monatlich ... 

1. April 57 

A4bl 
1. Mai 53 

4400 

670 

AI0 
1. Juld 43 

644 

26 

5. Hiernach ist die ruhegehaltfähige Ausgleichszulage zu bemessen 
für den Monat April 1951 auf 26 DM, 
für den Monat Mai 1957 auf 52 DM, 
für den Monat Juni 1957 auf 62 DM. 

I 

I 

I 

ab ab 1. Juli 

I 
und am 

1. Mai 57 1. Juni 51 6. Aug. 57 

A3b 
1. Mai 51 

4100 4800 

696 I 179 I 179 

All 
1. Juli 47 

644 I 111 I 748 

52 62 31 

Ab 1. Juli 1957 ist die Ausgleichszulage in Höhe des Betrages zu zahlen, um den das dem BE in der 
BesGr A 11 oder einer BesGr mit höherem Endgrundgehalt jeweils zustehende Grundgehalt einschließ-
lich einer etwaigen ruhegehaltfähigen Stellenzulage hinter monatlich 179 DM zurückbleibt. Im vor-
stehenden Beispiel fällt die Ausgleichszulage spätestens mit dem 30. Juni 1959 weg, weil der BE am 
t. Juli 1959 in der BesGr A 11 ein Grundgehalt von monatlich 179 DM erlangt. 
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Tabelle 

Nr.22 

Anlage 4 
(nur für Beamte und Richter) 

zur Feststellung, ob der Beamte .- Richter - nach der Gesamtdauer seiner bis zum 31. März 1951 
als Beamter oder Richter verbrachten Dienst2:eit vom 1. April 1951 an das Endgrundgehalt seln~ 

Uberleitungsgruppe zu erhalten hat 

_. 
Der erstmalig in der Laufbahngruppe des 

einfachen mittleren gehobenen höheren 

Dienstes ernannte ') Beamte - Richter erhält in seiner Uberleitungsgruppe (Sp.l) 
Das BOA für - die Uberlei-

Uber- vom 1. 4. 1957 an das Endgrundgehalt, wenn er spätestens am ............................ I) (siehe unten) tungsgruppe 
leitungs erstmals ernannt') wurde, seit diesem Stichtag ununterbro·chen 3) als Beamter-Richter- ist vorläufig 
gruppe im Dienst verblieb und an dem für die Uberleitungsgruppe nach Sp.2 bis 5 maßgeblichen festzusetzen 

Stichtag das auf den 

21. I 21. I 21. I 23. 
Lebensjahr vollendet hatte 

1 2 I 3 I 4 I 5 6 

Al 1. 4.1937 1. 4. 1937 

A2 1. 4. 1935 1. 4. 1935 

A3 1. 4. 1935 1. 4.1935 

,4,4 1. 4. 1935 1. 4. 1935 

A5 1. 4. 1933 1. 4.1933 1.4.1933 

A6 1. 4. 1933 1. 4. 1933 1. 4.1933 

A7 ,1.4. 1929 1. 4.1929 1. 4.1933 

AB 1. 4. 1929 1. 4. 1929 1. 4.1933 

A9 1. 4.1927 1. 4. 1927 1. 4.1933 1. 4.1933 

A 10 1. 4. 1927 1. 4. 1927 1. 4. 1933 1. 4.1933 

All 1.4.1923 1. 4. 1923 1. 4.1929 1. 4.1933 

A 12 1. 4. 1923 1. 4. 1923 1. 4.1929 1. 4.1933 

A 13 1. 4. 1921 I. 4. 1921 1. 4. 1927 1. 4. 1933 1. 4.1933 

A14 1. 4. 1921 1. 4.1921 1.4.1927 1. 4.1933 1. 4.1933 

A 15 1. 4.1917 1.4.1917 1. 4. 1923 1. 4.1929 1.4.1933 

A 16 1. 4.1917 1.4.1910' 1. 4. 1923 1. 4. 1929 1. 4.1933 

Anmerkungen: 

I) Tag der erstmaligen Ernennung ist die Einstellung als dußerplanmäßiger Beamter oder als Beamter auf Probe In einer Plan.teUe. 

t) Auf die Ermittlung des Kalendertages der Ernennung kann verzichtet werden. wenn erkennbar Ist. daß dieser Tag in einem früheren 
Kalenderjahr als der Stichtag liegt. der nach Sp. Z bis 5 im Einzelfall maßgeblich ist. 

I) Eine ununterbrochene Tätigkeit als Beamter oder Richter ist auch dann gegeben. wenn die Tiligkeit bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen 
Dienstherren ausgeübt worden Ist. Eine Unterbrechung der Tätigkeit. die lediglich darauf beruht. daß der Beamte (Richter) mit dem Zu-
sammenbruch seinen Dienstherrn verloren hat oder nach dem 8. Mal 1945 aus anderen als beamtenremtlimell Gründen nimt im öffentlimen 
Dienst verwendet war. Iit unImidlIm (vgl. hierzu aum § 42 des GesetzesI. 
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Anlage 5 
(nur für Beamte und Richterl 

............................................... , den ............................................ 1957 
(Behörde) 

BDA-Festsetzung aus Anlaß der Uberleltung 
in das Bundesbesoldungsgesetz vom 2'1. Juli 195'1 (BGBI I S,993) 

tür Beamte und Richter, die auf Grund der Gesamtdauer ihrer Tätigkeit als Beamte oder 
Richter in ihrerUberleitungsgruppe das Endgrundgehalt zu erhalten haben·) 

Name des Beamten - Richters .-: ........................................................................................ _ ......... Geburtstag: ................................................................ . 

Beginn der bis zum 31. März 1957 ununterbrochen fortgesetzten Tätigkeit als Beamter - Richter - am .............................. . 

(im Jahre ................ ) mit der Ernennung zum ................................................................ in einer BesGr (Diätengruppe), die zur Lauf· 

bahngruppe des - einfachen - mittleren - gehobenen- höheren - Dienstes gehörte. 

Jetzige Beschäftigungsbehörde: ...................................................................................................................................................................................................................... . 

Am 31. März 1957 befand sich der Beamte - Richter - als ................................................ in der bisherigen BesGr A ....... . 

Aus dieser BesGr ist er nach § 37 des Gesetzes mit Wirkung vom 1. April 1957 als .................................................... in die 

neue BesGr A ............... überzuleiten. 

Der Beamte ist nicht Aufstiegsbeamter 

Der Beamte ist Aufstiegsbeamter aus der Laufbahngruppe des - einfachen - mittleren - gehobenen - Dienstes. 

Nach Sp ................. der Anlage 4 zum RdSchr. vom 7.8. 1957 ist der Beamte - Richter - mit Wirkung vom 1. April 

1957 in das Endgn;ndgehalt seiner Oberleitungsgruppe A ........... einzureihen, weil der Tag seiner erstmaligen 

Ernennung zum Beamten - Richter - nicht nach dem ....................................................... liegt, der Beamte - Richter 
an diesem Stichtag das 21. - 23. - Lebensjahr vollendet hatte und !teine Tätigkeit als Beamter - Richter 
seit dem Stichtag ohne Unt.erbrechung fortgesetzt hat. 

Das BDA des Beamten - Richters - für seine Oberleitungsgruppe (BesGr A ............ ) wird daher mit Wirkung vom 
1. April 1957 vorläufig auf 

den 1. April 19 ........ 

(in Worten: Ersten April Neunzehnhunderl.. ..................................................... ) 

festgesetzt. Die Amtsbezeichnung - bleibt unverändert - lautet fortan: 

Die Neuberechnung des BDA nach den §§ 6 bis 9 BBesG bleibt vorbehalten. Sie wird spätestens bei einem etwaigen 
Ubertritt in eine BesGr mit höherem Endgrundgehalt nachgeholt werden, falls der Beamte - Richter - bei einem 
solchen Ubertritt in der alsdann für ihn zuständig werdenden BesGr nicht sogleich in das Endgrundgehalt gelangt. 

Anmerkung: 

') Die verelnfamte Beremnungsmethode Ir.ann aum dann nom angewandt werden, wenn der Beamte (Richter), der nach der Gesamtdauer 
seiner Dienstzeit in das Endgrundgehalt seiner Uberleitungsgruppe überzuleiten ist, In der Zeit nach dem 31. März 1957 unter dem blsherl. 
qen Besoldungsrecht befördert wurde. In Fällen dieser Art Ist dem Vordrud< vor dem letzten Absatz lolgender Zusatz anzufügen: 

Der Beamte - Rlmter - ist mt! Wirkung vom ....................................... 1957 unter Ernennung zum ........................................................................ aus 
der am 31. 3. 1957 für ihn zuständig gewesenen BesGr A ....... In die BesGr A ........ der bisherigen Besoldungsordnung übergetreten. 
an deren Stelle nach der Uberleitungsübersicht die neue BesGr A ........ tritt. Mit Rüd<sicht hleraul I,t der Beamte - Richter - mit 
Wirkung vom ................................................ 1957 In die neue BesGr A ....... überzuführen. Als Stichta!! für die Einreihung In da. Endgrund 
gehalt dieser BesGr Ist nach Sp. 2-3-4-5- der Anlage 4 der I. 4. 19 ........ bestimmt. Da sowohl der Tag der erstmaligen Emennun!! 
,Is auch der Tag der Vollendung des 21. - 23. - Lebensjahres nicht nach 'diesem Stichtag liegt, wird da. Besoldungsdienstalter für dip 
BesGr A ........ mit Wirkung vom ................................................ 1957 vorläufig auf den I. 4. 19 ........ (in Worten: Erster April NeUDzehnhund~rr 
....................................... , festgesetzt. 
'je Amtabezelchung - bleibt unverlndert - lautet fortan: ..................................................................................................................... _ ... _ ........ .. 
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Anlage 6 

(fe.t.etzende Beb6rde) 
._ ..... : ............. _ ....•.............• den __ ._ .•..... _ .... : ............ __ 1957 

BDA-Festsetzung aus Anlaß der Uberleltung In das BUndesb'esoldwiDgsgesetz 
vom 27. Juli 1957 (BGBII S. 993) 

Name <les Beamten - Ridlters -: _ .•.••. _ .... _._ ............................... _ ..... ilorname: _ .. _._ ..•. _ ...•.. _._ .• __ .......... __ .... ...,._ •••.........• 

Jetzige Besdläftigungsbehörde: 

r. Besoldung des Beamten - Ridlterl -Dam bisherigem Beloldungsremt') 

i\mtlbezeldlnung 

Beloldungsgruppe 

Besoldungsdienltaltel 

Grundgehalt (DUlten) 

ruhegehaltfähige Stellenzulage 

Gesamtbetrag 

.) Jahres· 
beträge 

11. Nam f 31 wird der Beloldungsempfänger (BE)" 

(BB. die 4JII 31. 3. und I. 4. 57 Im altUvu Bund •• dlen.· 
.tandol 

(zulltzllch bel BE. die sm 31. 3. und 1. 4. 57 Im altUnn 
Bunde.dlen.t .tanden und In der Zelt zwl.chen dem 
31. 3. 57 und der Verkündung dei Geletze. In eine an· 
dere BelGr der bilberlgen BelOldunglordnungen Ober-
qetreten lind) 

(BB. die erot In der Zelt zwilchen dem 31. 3. 57 und de, 
VerkilDdung dei Ge.etzel Im Bund .. dlenlt eingeiteIlt 
oder ugeltellt worden lind) 

am 
31. 3.1951 1. 4.1951 

leit 
................ 1957 ................ 1951 

....... _ .. ~ .. _ ... _ ... ~ .. - ..................................................................................................................... . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ............................................................. "!' ••••••••••••••••••••••••• .! ............................. . 

..................................................................................................................................................... _ ....... . 

............................... : ....... .1 .. : ..................................... 1 .......................... : ............. 1 ........... : .......................... .. 

mit Wirkung vom 1. April 1951 aus der am 31. März 1957 
für ihn zUltlndig gewesenen bisherigen BesGr A .• _ ......... _ .... 
in die neue BelGr A ...................... mit der Amtsbezeidlnung 

übergeleitet 

und mit Wirkung vom ............................................... 1951 aus selner 
Oberleltunqsgruppe ln die neue BesGr A ....................... mit der 
Amtlbezeidlnung ................................................................................ , ..................... . 
übergeführt -

- mit Wirkung vom .................................... 1951 aus leiner bisherigen 
BesGr A .............. _..... in die neue BeIGr A ........ _.......... mit der 
i\mtsbezeidlnung 
übergeführt -

Mit Wirkung vom ........................................ 1951 an erhilt der BE 
Dadl der FuBnote ........ ~.... zur BesGr A ......... _ .. ~........ eine uno 
widerrufllme, rubegehaltfähige Stellenzulage von monatlich 
...... __ ... DM -

111. N adl der beiliegenden Beredlnung wird das Besoldungsdienltalter I) 

- für die Oberleitungsgruppe (BelGr A ........... ) mit Wirkung vom 1. April 1951 auf den 1. ........................................ 19 ... . 
(in Budlstaben: ............................................. _._ ............................. _ ........................................ _ ...... ) 

- und-
- für die mit Wirkung vom ....................................................... 1951 an die Stelle der b1sherigen BelGr A ._......... tretende 

neue BesGr A ......... .. 
mit Wirkung vom ................................... _ ................ :...... 1957 auf den ................................................................. _. 19 ........ (in Bumstaben 
......... ~ ............................................................................................................ ) 

'festgesetzt. 
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IV. Feststellung nadt § 31 Abs. 3 4) 

1. Nadt bisherigi:!m Besoldungsredlt: 
BesGr .................................................................................. .. 
Jahresbetrag des Grundgehalts 
einsdlließI. der ruhegehaltfähigen 
Stellenzulage (s. Absdtnitt I) 

2. Regelüberleitungsgruppe nadt Anlage IV 
Nr.l ........................................... ; .......................................... . 
Monatsbetrag des Uberleitungsgrund-
gehalts in der Regelüberleitungsgruppe 
für die vorstehend unter Ziff. 1 ange-
gebenen Jahresbeträge 

3. Nadt neuem Besoldungsrecht: 
a) Uberleitungsgruppe ......••........ 
b) BesoldungsdienstaIter ............. . 
c) Monatsbetrag 

des Grundgehalts ................. . 
der ruhegehaltfähigen Stellenzulage 

zu c) Summe .... 

4. Das Uberleitungsgrundgehalt (Ziff. 2) 
übersteigt den Gesamtbetrag der neuen 
Bezüge (Ziff. 3) um mouatlidt 
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ab 
am 6. 8.1951 

1. 4. 1951 ............ 1957 ...... c 1951 

A ................................. A ................................. A .................................. A ........... .. 

A .................................. A ....... _ ......................... A .................................. A ................................ .. 

....... _ ...................................................................................................................................................... . 

A ....... _ ......................... A .................................. A ................................. A ................................ . 
1. 19........ 1. 19........ 1. 19........ 1. 19. ....... 

.......................................................................................................................................... ~ ................... . 

.... · .. · .......... · ........ · ...... ··· .. ·1 .... · ...................... · ............ 1 .. · .... _ .......... · .................. ·1· ........ · .... · .... · .................. .. 

....................................................................................................................... - ...................................... . 

5. Nadt dem Ergebnis der Gegenüberstellung (Ziff. 4) 
sind die Voraussetzungen für die Gewährung einer Ausgleidtszulage nadt § 31 Abs.3 nidlt gegeben 
ist dem BE nadt § 31 Abs. 3 eine ruhegehaltfähige Ausgleidtszulage zu zahlen, und zwar 

vom 
für die Zeit 

I bis 
in Höhe von monatlidt 

........................ DM 

vom ................................................ 1951 ab in Höhe des Betrages, um den das ihm in der BesGr A ................ oder einer 
BesGr mit höherem EndgrundgehaIt zustehende Grundgehalt einsdtließlidt einer etwaigen ruhegehaltfähigen 
Stellenzulaqe hinter monatlidt ................ DM zurüdtbleibt. -

Anmerkungen: 

t) Im Anschnit! I sind Angaben über die Höhe des in der Zeit vom 31. 3. 1957 bis zum Tage vor der VerkQndung des Gesetzes bezogenen 
Grundgehalts (Diäten) und ggf. der ruhegehaltfähigen Stellenzulage nur bel den BE erforderlich, die am 31. 3. und I. 4. 1957 im aktiven 
Bundesdienst standen. Anzugeben sind in diesen Fällen die nicht erhöhten Jahresbeträge des Grundgehalts (der DiAten) und der ruhe· 
gehaltfihigen Stellenzulage. 

Bei BE, die erst nach dem 31. 3. 1957 Im Bundesdienst eingestellt oder angestellt worden sind, sind nur die bisherige Amtsbezeichnung 
und die bisherige Besoldungsgruppe anzugeben. 

t) Hier sind für jeden BE an Hand der Uberleitungsübersicht die neue BesGr und die in der neuen BesGr zuständige Amtsbezeichnung fest-
zUlegen. 

3) Die hier erforderlichen Angabeu beruh~n auf den in Abschnit! 11 ge troffenen Feststellungen und auf den BOA-Berechnungen nach Muster 7 
oder 8. Insoweit wird auf die Bemerkungen zu diesen Mustern verwiesen. 

C) Hier wird auf die Berechnungsbeispiele in Anlage 2 verwiesen. 
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Anlage 7 

BDA-Beredmung fllr alle Beamten des elnfadlen und des mitUeienDlenstes, sowie fllr die Beamten des 
gehobenen und des höheren Dienstes, die nldlt AufstIegsbeamte sind 1) 

Name: ............................... _ .. _ ........................................................................................... Vorname: ......................................................... . 

Amtsbezeidlnung: .. _ ........................... ~, ..................................................................................................................................................... . 

1. Berechnang für die BesGr A ................. ) 

a) Der BE ist geboren am ............... _ ...................................... _ ............. _ .............................................................................. . 
b) Nadl § ~ Abs. 1 BBesG beginnt das BDA mit dem 1. ................................................................ 19 ....... . 

c) Tag der Ernennung des BE zum - Bundesbeamten' - Ridlter im Bundesdienst -
in der Laufbahngruppe des einfadlen - mittleren·- gehobenen - höheren Dienstes 

d) Am Tage der Ernennung (Buchst. c) war das mit Ablauf des ...................................................... .. 

19 ....... 

19 ....... 

vollendete 21.- 23. Lebensjahr _ nidlt übersdlritten _ überschritten um ........ . .. .......... Tg ............. Mo ............. J. 

e) Von dem unter d) ermittelten Zeitraum sind nadl der anliegenden Aufstellung ab-
zusetzen gemäß § 6 Abs. 3 - in Verbindung mit § 42-

Nr. 1 ........................ Tg. . ....................... Mo ......................... J. 
Nr.2 - ........................ Tg ......................... Mo ......................... J. 
Nr. 3 ........................ Tg. . ....................... Mo. . ....................... J. 
Nr.4 ........................ Tg. . ....................... Mo. . ....................... J. 

insgesamt ._ .... Tg ............. Mo ............. J. 

f) Nach Abzug der unter e) ermittelten Zeit von der Zeit unter d) verbleiben .•....• .. .......... Tg ............. Mo ............. J. 

Hiervon beträgt die nadl § 6 Abs.4 auf volle Monate abgerundete Hälfte......... . ........... Mo ............. J. 

g) Das BDA für die BesGr A ........................ beginnt somit am 1. ....... _ ................................... 19 .......... .. 
(Buchst. b) + ............. J ............. Mo. (Buchstabe f) .- •••••.•••••••••••••••••••...••••. 1. ............................... _ ........... 19 .... .. 

h) - Ein Anlaß zu einer Hinaussdliebung des vorstehend unter g) ermittelten BDA 
nach § 9 Abs. 3 oder 4 besteht nicht. -

- Das vorstehend unter g) ermittelte BDA vom .........•...••..............••.. 
ist hinauszuschieben 
- nadl § 9 Abs. 3 um die Hälfte der Dauer der Beurlaubung ohne Dienstbezüge -
- nach § 9 Abs. 4 um die Dauer des schuldhaften Fernbleibens vom Dienst 
in der Zeit vom ....... _ .............. _ .................................................. _ ...... .. 
bis ............................................................................... _ .............. _ ....................... = .. _ ........ J ............. Mo ............. Tg. 
abgerundet auf ..............................••....•..•..................... 
und infolgedessen hinauszuschieben auf den ....••...••...................... 

2. Beredlnung für die Be5Gr A ................ ") 
Ausgehend von dem vorstehend unter 1 für die BesGr A ................ errechneten BDA 
vom .......................... ; ................................................. . 
ist das BDA für die BesGr A ................ nach § 6 Abs. 5 unter Hinausschiebung um ...... . 
auf den ......................................................................... . 
festzusetzen. 

Anmerkungen: 

1 ............................................. 19 ....... . 

.. .......... Mo ............. J. 
t. ......................... ............. 19 ...... .. 

1.. .. .............................. 19 ....... . 
4 Jahre 

1. ......................................... 19 ....... . 

1) Das Formblatt ist für die BeredlDung des BOA der BE zu verwenden, die seit Ihrer ersten Einstellung oder An.telluu~ ununterbrochen In 
der gleimen Laufbahngruppe verblieben sind. Da der Aufstieg aus dem elnfamen in den mittleren Dienst das BOA nicht beeinflußt (§ 6 
Abs. I), ist das Formblatt auch für BE des mittleren Dienstes zu verwenden, die aus dem einfamen Dienst aufgeltiegen sind. 

I) Die Angaben sind abzustellen: 
a) auf cUe Uberleltungsgruppe. wenn der BE in eine der Beloldungsgruppen A 1 bis A 6, A 9 oder A 10, A 13 oder A 14 überzuleiten oder 

überzuführen ist, 
b) bel Uberleltung oder Uberführung 

In die BesGr A 7 oder A 8 auf die BesGr A 5, 
in die BesGr All oder A 12 auf die BesGr A 9, 
in die BesGr A 15 oder A 16 auf die BesGr A 13. 

Unter Bumst. c) ist für den Tag der Ernennung grundsätzlim auf die erste Ernennung in der Laufbahngruppe des BWldes abzustellen, der 
der BE seit seiner Ernennung bfs zum Zeitpunkt seiner Uberleitung oder Uberführung ununterbromen angehört hat. Etwas anderes gtlt 
nur für BE des mittleren Dienstes, die aus dem einlamen Dien s! aufgestiegen sind. Hier ist bei der Beremnung dei BOA für die BesGr A 5 
von der ersten Ernennung In der Laufbahngruppe des einlamen Dienstes auszugehen, weil beim AullUeg aus Besoldungsgruppen des ein-
lad)en Dienstes In eine der ersten beiden Besoldungsgruppen des mittleren DIenstes (BesGr A 5 und A 6) dal BOA unverAndert bleibi 
(§ 6 Abs. I). 

I) Hier kommen zusätzllme BDA·Beremnungen nam § G Abs. 5 nur in Betramt, wenn BE in die BelGr A 7 oder A 8, A U oder A 12. A 15 
oder A 16 überzuleiten oder überzuführen sind. 
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Anlage 8 

BDA-Beredmung für Anfstiegsbeamte im gehobenen oder höheren Dienst 

Name: ............................................................................................................................ Vorname: .................................................................................................. -..................... . 

Amtsbezeichnung: ....................................................................................................................................................................................................................................................... . 

Der BE gehörte am 31. 3. 1957 zur Laufbahngruppe des - gehobenen - höheren - Dienstes. In diese Laufbahn· 

gruppe ist er am .................................................................................................... (im Jahre ........................ ) aus dem - mittleren - gehobenen 

- Dienst aufgestiegen. 

1. Berechnung für die BesGr A 5 - A 9 -, die niedrigste BesGr 

der Laufbahngruppe, .aus der der BE aufgestiegen ist. 1) 

a) Der BE ist geboren am ...•................•.•...•...........•....•••.•••......... 

b) Nach § 6 Abs.l beginnt das BDA mit dem ..........•. 1. ................................................ 19 ...... .. 

c) Tag der Ernennung des BE zum Bundesbeamten in der Laufbahngruppe des - ein-
fachen - mittleren - gehobenen - Dienstes am ................................ . 

d) Am Tage der Ernennung (Buchst. c) war das mit Ablauf des .........••............ 

19 ...... .. 

19 ....... . 

vollendete 21. Lebensjahr - nicht überschritten - überschritten um ...•...•.....•.. .. .......... Tg ............. Mo. .. ......... J. 

e) Von dem unter d) ermittelten Zeitraum sind nach der anliegenden Aufstellung abzu-
setzen gemäß § 6 Abs. 3 - in Verbindung mit § 42 -

Nr.l ................... Tg ......................... Mo ......................... J . 

Nr.2 ........................ Tg ......................... Mo ......................... J. 

Nr.3 ........................ Tg ......................... Mo ......................... J. 

Nr.4 ........................ Tg ......................... Mo ......................... J. 

insgesamt 

f) Nach Abzug der unter e) ermittelten Zeit von der Zeit unter d) verbleiben 

_ ..... Tg ............. Mo ............. J. 

_ ........ Tg ............. Mo ....... _ .. J. 

Hiervon beträgt die nach § 6 Abs. 4 auf volle Monate abgerundete Hälfte = .....•.. .. .......... Mo ............. J. 

g) Das BDA für die BesGr A ............... beginnt somit am 1. ........................................................ 19 .............. .. 
(Buchst. b) + ................ J. .. .............. Mo. (Buchst. f) = .................................. 1. ............................................ 19 .. .. 

h) - l!in Anlaß zu einer Kürzung dieses BDA nach § 9 Abs. 3 oder 4 besteht nicht. -

- Das vorstehend unter gj ermittelte BDA vom ................................. . 1 ............................................ 19 .. . 

ist hinauszuschieben 

- nach § 9 Abs. 3 um die Hälfte der Dauer der Beurlaubung ohne Dienstbezüge -

- nach § 9 Abs.4 um die Dauer des schuldhaften Fernbleibens vom Dienst 

in 'der Zeit vom ....................................................................... bis ................ __ ..................... ___ ...... .. 

(= ................ J ................. Mo ................. Tg.), abgerundet auf .....•....•••.•••...... __ Mo ............. J. 

und infolgedessen hinauszuschieben auf den ................•••.•••........ 1 ............ __ ... _ .......... 19 ...... .. 
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2. Berechnung für die BesGr A9 - A 13 -, die niedrigste BesGr 
der Laufbahngruppe, in die der BE aufgestiegen ist. l ) 

a) nach § 6 Abs. 6 Satz 2 
Ausgehend von dem unter 1) für die BesGi' A 5 - A 9 - errechneten BOA vom 
1. ................................... _ ............. ,.,........... 19............ ergibt sich unter Hinausschiebung um 6 Jahre für 
die BeliGr A 9 - A 13 - ein BOA v.om ................... ,.' .................... , •..... 

b) nach § 6 Abs.6 Sa17 1 

Bei Berechnung des BOA nach § 6 Abs. 1 bis 3 ergibt sich nach der Anlage ·für die 
BesGr A9 - A 13 - ein BOA vom ................................................ . 

Oa die Berechnung unter a - .b - für den BE günstiger ist, ist das BOA 

für die BesGr A 9 - und auch für die BesGr A 10 -

für die BesGr A 13 - und auch für die BesGr A 14-

auf den 1 ................................................................................. 19 ............ festzusetzen. 

3. Berechnung für die BesGr A ........................ , die 2. oder 3. Beför-
derungsgruppe in der im Aufstiegswege erreichten Laufbahn-
gruppe. I) 

Ausgehend von dem vorstehend unter 2) fÜr die BesGr A 9 - A 13 - ermittelten BOA 
vom 1. ....................................................................... , 19 ............ ergibt sich für die BesGr A _ .................... nad! 

§ 6 Abs. 5 unter Hinausschiebung um 4 Jahre ein BOA v(\m 1. " ............ """"" .................... 19 ....... " .. " 

Anmerkungen, 

1) Die Angaben sind abzustellen, 
a) für BE. die aus dem mIttlereIl In den gehobenen Dienst aufgestiegen sind. auf die BesGr A 5, 

b) für BE, die aus dem gehobenen in den höheren Dienat aufge.tlegen sind. auf die BesGr A 9. 

Nr. ' 22' 

1. ............... " .................. " ..... " 19""." 

1 ............................................ , 19". 

Hat ein aus dem mittleren Dienst aufgestiegener Beamter vor seiner ersten Ernennung Im mittleren Dienst bereits Besoldungsgruppen des 
elnfamen Dienstes angehört. so Ist bei den Angaben unter 1 c) von dem Zeitpunkt der ersten Ernennung Im eintamen Dienst auszugehen 

I) Hier I.t unter Bumst. a) da. BOA der Auf.tleg.beamten nam J 6 Abs. 6 .s. 2 zu beredmen. und zwar 
bei Oberleitung oder Oberführung In eine der Be.oldungsgruppen A 9 bis A 12 für die BesGr A 9, 
bel Oberleitung oder Oberführung in e.ne der Besoldungsgruppen A 13 bis A 16 für die Be.Gr A 13 
Die unter Bumat. h) vorgesehene Vergleimsberemnung nam t 6 Abs. 6 Satz I wird .Im in der Mehrzahl der Pille erübrigen, weil die 
Pe.t.tellung, ob .Im bel dieser Beremnung Oberhaupt ein günstigeres BOA ergeben kann, vereinfamt getroffen werden kann. Betrlgt 
nimllm die Zeitspanne zwlsmen der Vollendung dea 21. Lebenajahrea und dem Tage des Aufstiegs, gekürzt um die Zeiten, die nam I 6 
Abs. 3 Nr. I, 3 und 4 In Verbindung mit t It Aba. I voll absetzbar alnd, bei den aus dem mittleren Dienst in den gehobenen Dienst aufge-
stiegenen Beamten 12 Jahre ud mehr, bel den aus dem gehobenen in den höheren Dienst aufgestiegenen Beamten 10 Jahre und mehr, 
ao .teht damit feit, daß da. nam I 6 Abi. 6 Satz 2 ermittelte BOA die gilDlUgere Regelung darstellt. lat die. formpIle Verglelmlberemnung 
nlmt zu vermelden, so ist für sie das Pormblatt nam Anlage 1 zu verwenden. 

') Diese Beremnung kommt nur In Betramt, wenn der Im Aufstiegswege In den gehobenen Dienst gelangte Beamte In eine der Besoldungs. 
gruppen A 11 oder A 12, oder wenn der Im AufstIegswege In den höheren Dienst gelangte. Beamte In eine der Besoldunglgruppen A 15 
oder A 16 OberzuleIten oder überzuführen Ist 
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Feststellung der nadl § 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 42 absetzbaren Zeiten·) 

nadl Nr. 1 (Ausbilduhgszeiten nadl dem 17. Lebensjahr) 

ci) praktisdle Ausbildung ..........•....•.•...•..............•...•................ 

b) Fadlsdlule - Hodlschule 

vorgeldlliebene 
Mindestdauer 
T.' M.' J. 

Nr.22 

tatlldllidle 
Deu"! 

T. 'iM. J. 

x x x c) PfÜfungszeit zu b) . üblidle Dauer .... -....................................... -.. . 
x x x tatsädllidle Dauer .... . .......................................... . 

d) Vorbereitungsdienst 
x x x e) Prüfungszeit zu d) übliche Dauer .... . .......................................... . 

x x x tatsädllidle Dauer .... . .......................................... . 

Die aus den jeweils kürzere\l Zeitabsdlnitten zu erredlnende Mindestzeit der Aus-
bildung. beträgt ................................................................. . ............ T ............. M ................. J. 

Absetzbar ist der 1-3 Jahre übersteigende Teil ................................ = .. .......... T ............. M ................ J. 

2. nadl Nr. 2 (vorgesdlriebene praktisdle hauptberuflidle Tätigkeit) 

vorgesdlriebene Mindestzeit ............................................•........ .. .......... T .............. M ................. J 

tatsächlidle Dauer der Tätiglteit nach Vollendung des 17. Lebensjahres.............. .. .......... T ............. M ................. J. 

Absetzbar ist die nadl vorstehender Gegenüberstellung kürzere Zeitspanne ....•.. = ........... T ............. M ................. J. 

3. nadl Nr. 3 (hauptberufliche Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
nadl Vollendung des 20. Lebensjahres) 

als Beamter 

de.amtdauer 

T.' M.' J. 

Davon sind gleidlzubewerten 
mit der Tätigkeit Im 

gehobenen' höheren 
Dienst 

T. M.' J. I ·T. , M. , J. 

x x x x x x 

ebletzbar lind 

T.' M. , J. 

als Angestellter .•.••.....•.............................. 

als Arbeiter ..•..•.......•..•......•..........•......... 

als Berufssoldat .... ; ••••........•...•................... 

....... ....... ........ ....... ....... ........ ....... ....... ........ ....... ....... ....... . 

im Reidlsarbeitsdienst (berufsmäßig) ........... ~ ......... . 
Summe .... ....... ....... ........ ....... ....... ........ ....... ....... ............... ....... ....... . 

4. nadl Nr. 4 (folgende nadl Vollendung des 17. Lebensjahres liegende, unter Nr. 3 
nidlt berücksichtigte Zeiten) 

Kriegsdienst und Kriegsgefangensdlaft 

Kriegsbedingter Notdienst .........................................•............. 

nidltberufsmäßiger Reichsarbeitsdienst .....••.....•...............•.............. 

nidltberufsmäßiger Wehrdienst ..........•........•........ , .........•... " ....... . 

Reidlsarbeitsdienst } 

Wehrdienst 
berufsmäßig; absetzbar mit der' Dauer der für den BE maß· 
gebenden Dienstpflidlt 

Summe ... 

') In den mi~ x bezeldlneten Feldern sind Blntragungen nldlt zu madlen. 

Gesamtdeuer 

T. , M.' J. 

Davon lind 
absetzbar 

T. IM. , J. 
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Jel.plele Hlr die Beredinung d •• Be.oldung.dleutalteli 
Beispiel A 
Reglerungloberinspektor, geboren am 3.9. 1912 
. am 31. 3. 1957 in BesGr A ~ b 1 (BDA vom 1. 2. 1949) 
ab 1. ~. 1957 überzuleiten in die BesGr /( 10 (BDA vom 1. 6. 1934). 

Werdegang 
Oltern 1932 Reifeprüfung 

1. ~. 193~ bis 12. 10. 1935 (=. 1. J. 6 M. 12 Tg.) nimtberufsmäßiger Wehrdienst 
15.10.1935 Eintritt alB Regierungssupernumerar in den 3jährigen Vorbereitungsdienst 
15.10.1938 Ernennung zum Regierungspraktikant im Reimsdienst 

1. 5.1940 Anstellung als Regierungsinspektor im Reimsdienst 
Nam dem Zusammenbrum bis 30.9. 1952 nimt im öffentlimen Dienst 
1. 10. 1952 Wiederanstellung als Regierungsinspektor im Bundesdienst 
1. ~. 195~ Regierungsoberinspektor 

Neuberechnung des BDA nach i 6 BBesG 
Tag der Ernennung zum Regierungsinspektor im Bundesdienst .••.••.•.••...•.••.•.•... 
Tag nam Vollendung des 21. Lebensjahres ...........•••.••••••••••.•....•..••...•.••. 

Zeituntersmied 

Nam I 6 Abs. 3 sind hiervon abzusetzen: 
nam Nr. 1: der 1 Jahr übersteigende Teil des vorgesmrlebenen und aum tatsächlim 
abgeleisteten Vorbereitungsdienstes ........................... ; ............ " .... ~ ... . 
nadl Nr.3 in Verbindung mit i 42: die Zeit vom 15.10. 1938 bis 30.9. 1952 ...••.••.•••. 
nam Nr.4: die nimtberufsmäßige Wehrdienstzeit .................................... . 

zusammen 

Als Zeituntersmied verbleiben 
Hiervon beträgt die gemäß i 6 Abs. ~ auf volle Monate abgerundete Hälfte ........... . 

Das BDA für die BesGr A 10 beginnt somit am (3.9.1912 + 21·J. =) 1. 9.1933 + 9 Monate, 
also am .............................................................................. . 

Nam diesem BDA erhält der Beamte vom 1. April 1957 an ein Grundgehalt von monat-
Um 774 DM. Da das für das bisherige Grundgehalt (jährUm 5200 DM) zuständige Uber· 
leitungsgrundgehalt monatlim 748 DM beträgt. ist eine Ausgleidlszulage nam i 37 Abs. 3 
nimt zu zahlen .. 

Beispiel B 
Zollinspektor. geboren am 12. 9. 1907 
am 31. 3.1957 in BesGr A 4 c 2 (BDA v. 1. 12. 1939) 
ab 1. 4. 1957 in BesGr A 9 (BDA v. 1. 9. 193~) 

Werdegang 

~. 11. 192~ bis 2.11:-1936 Berufssoldat, letzter Dienstgrad Feldwebel 

Seite 877 

Anlage 10 

1. 10. 1962 
3. U. 1933 

l8 Tg. lU J. 

2 J. 
16 Tg. 11 M.· 13 J. 
12 Tg. 6 M. 1 J. 
l8 Tg. 5 M. 17 J. 

'1 M. 1 J. 
9 Monate 

1. 6. '1934 

3.11. 1936 Eintritt in den Vorbereitungsdienst für den mittleren Zolldienst (vorgesmriebene Dauer: 1 Jahr) 
3.11. 1937 Prüfung und Ernennung zum Zolldiätar 

23. 12. 1937 Anstellung als Zollassistent (BesGr A 8 a) 
28. 8.1939 bis 2'1.8.1946 Kriegsdienst und Kriegsgefangensmaft (6 Jahre) 

1. 7.1942 Zollsekretär (BesGr A '1 a) 
1. 6.1948 Wiederanstellung als Zollsekretär im Landesdienst 
1. 10. 1950 Obertritt als Zollsekretär in den Bundesdienst 

13.12.1951 Zollinspektorprüfung 
1. 1. 1952 Zollinspektor (BesGr A 4 c 2) 

Neuberechnung des BDA nach i 6 BBesG 
a) für die BesGr A 5 und A 6 

Ubarilahme als Zollsekretär in den Bundesdienst ...........••........•.. : ........••••. 
Tag nam Vollendung des 21. Lebensjahres .......................................... .. 

Zeituntersmied 
Gemäß § 6 Abs.3 Nr. 3 in Verbindung mit § 42 sind hiervon abzusetzen: 
a) der nam Vollendung des 20. Lebensjahres liegende Teil des hauptberuflimen Wehr·' 

dienstes (12.9.1927 bis 2. 11. 1936) = ............................................ . 
bl die Zeit vom 3. 11. 1937 bis 30.9. 1950 ........................................... . 

zusammen 
Das BDA für die BesGr A 6 ist somit auf den (12.9: 1907 + 21 J. =) 1. 9.1928 zu bestimmen 

. 1. 10 . 1950 
12. 9. 1928 
19 Til. 22J 

21 Tg. 1 M. 9 J. 
2B Tg. 10 M. 12 J. 
1" Tg. 22 J 
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b) für die BesGr A 9 

N~ch § 6 Abs.6 Satz 2 ergibt sith ein BDA vom (1. 9. 1928 + 6 J. =) 

Nr.22 

1.9. 193~ 
Eine Berethnung nach § 6 Abs.6 Satz 1 kann kein günstigeres Ergebnis haben, weil die Zeitspanne zwischen Voll· 

endung des 21. Lebensjahres (12. 9. 1~28) und Anstellung als Zollinspektpr (1. 1. 1952) mehr als (2 X 6. =) 12 Jahre 
beträgt und durch Absetzung von Zeiten nach § 6 Abs.3 auch nicht unter 12 Jahre absinken könnte. Die fönlilil;he 
Berechnung nach § 6 Abs.6 Satz 1 erübrigt sith daher. Das BOA für die BesGr A 9 ist mithin mit Wirkung Vom 
1. 4.1951 /luf den 1. 9. 1934 festzusetzen. 

Beispiel C 
RegieIungsrat, geboren am 1.9. 1920 
am 31. 3.1957 in BesGr A 2 c 2 (BDA vom 11.12.1954) 
ab 1. 4. 1957 überzuleiten in die BesGr A 13 (BDA vom 1. 9. 1943) 

Werdegang 

4. 3. 1939 Reifeprüfung 
1. 4. 1939 bis 25.8. 1939 Reichsarbeitsdienst 

26. 8. 1939 Eintritt in die Wehrmacht als Fahnenjunker, anschließend aktiver Offizier 
15. 8. 1945 Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft (letzter Dienstgrad Major) 
WS 1945/46 bis SS 1948 (6 Semester) Rechtsstudium (vorgeschrieben waren 6 Semester) 
24. 2. 1949 I. juristische Staatsprüfung 
5. 3. 1949 Ernennung zum Referendar und Beginn des vorgeschriebenen 3jlh~igen Vorbereitungsdienstes 

21. 11. 1952 Große Staatsprüfung 
23. 3.1953 Einstellung im Bundesdienst als Vertragsangestellter (VergGr TO.A I1I) 

1. 4. 1954 Ernennung zum Regierungsassessor 
1. 1.1955 Anstellung als Regierungsrat (BesGr A 2 c 2, BOA 17.12.1954) 

Neu b e r e c h n u ng des BOA n ach § 6 B B e s G 

Tag der Ernennung zum RegieruI!gsassessor ......................................... . 
Tag nach VOllendung des 23. Lebensjahres .......................................... . 

Zeitunterschied 
Hiervon sind nach § 6 Abs. 3 absetzbar: 

nach Nr. 1: (s. Anmerkung) ..................................... '.' ............... . 
nach Nr. 3: die in VergGr TO.A III vom 23. 3. 1953 bis 31. 3. 1954 verbrachte Zeit ... . 
nach NT. 4: die Zeit vom 1. 4. 1939 bis 15.8. 1945 .................................. . 

zusammen 

1. 4. 
1. 9. 

24 Tg. e M. 

24 Tg. 10 M. 
8 Tg. 

15 Tg. 4 M. 
17 Tg. 3 M. 

1954 
1943 
10 J. 

3 J. 
1 J. 
6 J. 

11 J. 

Da die nach § 6 Abs. 3 absetzbare Zeit den nach § 6 Abs. 2 sich ergebenden Zeitunterschied übersteigt, ist das BOA 
für die BesGr A 13 mit Wirkung vom 1. 4.1957 an auf den 1. 9.1943, den Ersten des Monats festzusetzen, in dem 
der Beamte das 23. Lebensjahr vollendet hat. 

Nach diesem BDA erhält der Beamte vom 1. 4.1951 an ein Grundgehalt von monatlich 945 DM. Nach dem bisheri; 
gen Besoldungsrecht bezog er in der Zeit vom 1. 4. 1951 bis zum Tage vor der Verkündung des Gesetzes ein Grund-
gehalt von jährlich 5200 DM, dem ein Uberleitungsgrundgehalt von monatlich 840 DM entspricht. Da das aus dem 
BDA sich ergebende Grundgehalt (945 DM) höher ist als das Uberleitungsgrundgehalt (840 DM). sind die Voraus-
setzungen für die Gewährung einer Ausgleichszulage nach § 31 Abs.3 nicht gegeben. 

Anmerkung; 

Die nach dieser Vorschrift absetzbare Zeit ist wie folgt berechnet: 
a) Vorgeschriebene Mindestdauer des Rechtsstudiums 6 Semester = ................. . 

tJbliche Prüfungszeit höchstens = ................................................ . 
zusammen 

Tatsächliche Dauer des Studiums bis zur I. Staatsprüfung (WS 1945/46 = 1. 10. 1945 
bis 24.2. t949) = ................................................. ; ............ . 

b) Vorgesduiebene Dauer des Vorbereitungsdienstes ............................... . 
Ubliche Prüfungszeit höchstens .................................................. . 

zusammen 
Tatsächliche Dauer vom Beginn des Vorbereitungsdienstes bis zur Großen Staats-
prüfung (5.3. 1949 bis 21. 11. 1952) = .............................. " ............ .. 

c) Die Mindestzeit der vorgeschriebenen Ausbildung einschließlich der üblichen Pru-
fungszeit beträgt somit 

nach a) ..........•.................................................. ,., .. , .. 
'nach b) ..........•.••........•.....•....•..•..•......•.....••..•..••• " ••••. 

Sie ist mit dem 3 Jahre übersteigenden Teil 
aba.tzbu. 

zusammen 

3 J. 

3 J. 

3 J. 
3 J. 

3 J. 

3 J. 

3 J. 
3 J. 
6 J. 

3 J. 

6 M. 
6 M. 

4 M. 24 Tq. 

6 M. 
6 M. 

8 M. 17 Tg. 

4 M. 24 Tg. 
6 M. 

10 M. 24 Tg. 

10 M. 24 Tg. 
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Besoldungsoeuregeluog; bl er: Auslandsbesolduog 

An die obersten Bundesbehörden 
und die zum Geschäftsbereich des Bundelministers deIr Finanzen gehörenden Dienststellen 
Nachrichtlich: 
den Herren Finanzministem und Finanzsenatoren der Länder 

Seite 8'19 

Das Bundesbesoldungsgesetz vom 27. Juli 1951 (BGBI I S.993) tmterscheidet in seinem 6. Titel des Abschnitts Il 
(§§ 24 bis 29) nicht mehr zwischen den AuslandsdienstbezÜgen der Beamten (Soldaten) des diplomatischen und 
kons~larischen Dienstes einerseits und der Beamten (Soldaten) anderer Dienstzweige im' Ausland andererseits. 
FÜr alle Bediensteten mit dienstlichem Wohnsitz im Ausland - abgesehen von den Beamten, die wegen ihrer 
Tätigkeit im Grenzverkehr ihren dienstlichen Wohnsitz in einem ausländischen Grenzort haben (§ 24 Abs. 3) ~ 
gelten nunmehr einheitliche Grundsätze der Auslandsbesoläung. 

Zur Klarstellung weise ich noch auf folgendes hin: 
1. Auslandszulage (§ 25) 

Die Auslandszulage wird erst ab 1. Januar 1958 nam den Sätzen der Anlage in gewährt. Bis dahin gelten 
für die Auslandszulage die im Haushaltsplan festgelegten Grundsätze (§ 65 Abs. 2). Danam gelten bis zum 
31. Dezember 1951 die Sätze der namstehenden Tabelle: 

Besoldungsgruppe Zone 
neu I bisher I I 11 I III I IV I V VI 

A2 A 10a 206 228 266 304 342 380 
A5/" A7a/8a 227 252 294 336 378 420 
A7 A5b 249 276 322 368 414 .60 
A9 A4c2 270 300 350 400 450 500 
A 10 A4b 1 292 324 378 432 486 540 
All/12- A2d/3b 314 348 406 464 522 580 
A 13 A2c2 335 312 434 496 558 620 
A 14 A2b 357 396 462 528 .594 660 
A 15 Alb - - - - - -
A 16 A la 378 4.20 490 560 630 100 
B5 B 1a 400 444 518 592 666 740 
B8 B4 422 468 546 624 702 180 

Vorbehaltlich der Uberprüfung und Neuordnung der Zut~ilung der Auslandsdienstorte zu den einzelnen Zonen 
(§ 25 Abs.2) verbleibt es vorläufig bei der bisherigen Zonenstufeneinteilung. Beispielsweise gilt die folgende Ein-
teilung: . 

Zone Zone Zone Zone 

Amsterdam I Istanbul V Madrid IV Stodtholm 11 
Athen V Kairo V MaUand 1II Wien I 
8agdad VI Kopenhagen I Paris 11 ZÜrich 11 
Basel I London 11 Rom III USA V 
BrÜssel 11 Luxemburg I Rotterdam I Kanada IV 
Die für andere Auslandsdienstorte in Betracht kommende Zone bitte im nötigenfalls in meinem Besoldungsreferat 
zu erfragen. -

2. Kinderzuschlag (§ 27 Ab!. 1) 
Der Kinderzuschlag nach § 27 A Q s. 1 ist entsprechend der unterschiedlimen Höhe der Auslandszulage in den ein-

zelnen Zonen untersmiedlich hom .. Er beträgt 

3. Mietzuschuß (§ 28) 

an A uslands-
dienstorten 

der Zone I 
der Zone 11 
der Zone 111 
der Zone IV 
der Zo'ne V 
der Zone VI 
der Zone VII 
der Zone VIII 

I bis 31. 12.51 I ab 1. 1. 58 
monatlim DM monatllch DM 

86,50 93,50 
89,5097,50 
94,50 104,50 
99,50 109,50 

104,50 114,50 
109,50 119,50 

129,50. 
139,50 

Bei der Berechnung des Mietzuschusses ist von der Miete für den als notwendig anerkannten leeren Wohn-
raum auszugehen. Wenn es sich um möblierte Wohnungen, möblierte Zimmer, Hotelunterkunft USW. handelt und 
in der Miete aum Kosten für die Gestellung von Möbeln, für Heizung, Beleuchtung usw. enthalten sind, werden 
isher für die Ermittlung der reinen Wohnungskosten abgezogen 

10 v. H. für Möbelmiete, 
5 v. H. für Heizung und Beleuchtung. 

Es bestehen keine Bedenken, daß weiterhin so verfahren' wird. 
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4. Kaufkraftausglefch (§ 2 Abs.2) 
Der .Kaufkraftausgleich·, tritt an die Stelle des .Ortszuschlags· oder auch .WähTungsausgleichs·, der bisher im 

Rahmen der Auslandsbesoldung gewäh~·t worden ist. Er unterliegt je nach den Veränderungen der Währungs- und 
Prei$Verhältnisse im Ausland mehr o'der weniger großen Schwankungen. Er wird ' zu ,den gesamten Auslands-
dienstbezügen ,- abgesehen von dem :Kiildeizuschlag ,nach § 21 Ab s. 2 -'- gewährt. Es wird sich empf' hlen, 
vor der Neufestsetzung von Auslandsdienstbezügen jeweils in meinem Besoldungsreferat den geltenden Satz des 
Zuschlags zu erfragen. ' 

Für die gbenerwähnten Auslandsdienstorte gelten gegenwärtig die folgeriden Sätze des Zuschlags als Kauf-
kraftausgleich: 

Amsterdam 
Athen 

,Bagdad 
Basel 
Brüssel 

10 v.H. lstanbul 
65 v.H. Kairo 
80 v.H. Kopenhagen 
50 v.H. London 
50 v.H. Luxemburg 

Bonn, den 1. August 1951 
I B/4 - BA 3021- 260/51 
T A/5-P 1550-4/51 

110 v. H. 
10 v . H. 
30 v.H. 
50 v.H. 
55 v.H. 

Madrid 50 v. H. Stoc;kholm 
Mailand 60 v.H. Wien 
Paris 80 v.H. Zürich 
Rom 60 v. H. USA 
Rotterdam 10 v.H. ' Kanada 

Der Bundesminister der Finanzen 
Im Auftrag 

Dr. Bretschneider 

45 v.H. 
40 v.H. 
50 v.H. 

100 v. H. 
100 v. H. 

Anpassung der Versorgungsbezüge 
an das neue Bundesbesoldungsredlt (§ 48 BBesG) 

An 
die obersten Bundesbehörden 
die obersten Landesbehörden 
und 
die zum Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Finanzen gehörenden Dienststellen 

Zu der Anpassung der Versorgungsbezüge nach § 48 
des Bundesbesoldungsgesetzes weise ich im Einverneh-
men mit dem Bundesminister des Innern auf folgendes 
hin: 

1. Zu Abs. 1: 

Zu den Bezügen des Abs. 1 rechnen auch 
a) Zahlungen \lnd' Bezüge nach den §§ lla, 21 Abs.l, 

21a Abs·. 1 und 31d des Gesetzes zur Regelung der 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
für Angehörige des öffentlichen Dienstes in der 
Fasung vom 23. Dezember 1955 (BGBI I S. 820), 

b) Bezüge nach den §§ 51 und 52 G 131 in der Fa! 
, sung vom 1. September 1953, 

,cl Bezüge nach den §§ 31b und 31c G 131 in dr 
Fassung vom 1. September 1953, 

d) Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen Grun< 
sätzen und Ruhelohn, auf die ehemalige Ang 
stellte, Arbeiter und deren Hinterblie:bene na' 
anderen als den vorstehend bezeichneten Vo 
schriften einen Anspruch haben. 

2. Zu Abs. ~ Nr. h 

Bei der Berechnung des neuen Grundgehalts ist au 
zugehen von dem nidlt erhöhten Grundgehalt eil 
schließlich der ruhegehaltfähigen Zulagen, das de 
Beredlnung <Jer ruhegehaltfähigen Dienstbezüge an 
31. März 1951 zugrunde zu legen war. Unter ruhE 
gehaltfähigen Zulagen im Sinne, dieser Vorschrif 
sind, wie sich aus dem Gesamtzusammenhang ergibt 
nicht die ruhegehaltfähigen Zulagen nach dem Erster 
und Dritten Besoldungsrechtsänderungsgesetz und deo 
besondere Zuschlag nach § 5 Abs. 2 des Ersten Be , 
.oldungsrechtsänderungsgesetzes zu verst!lhen. 

3. Zu Abs. 1 Nr.l Buchst. b: 

Eingangsbesoldungpgruppe tliner Laufbahngruppe ist 

nam der Be- nam dem Be- nam der Be· 
soldungs- soldungsplan soldungs-
ordnung A der (Reims-) ordnung A 
des Reims- Bundesbahn des Be-tür die Laufbahn- besoldungs- soldungs-gruppe des bis I ab gesetzes 31. 12. 1. 1. gesetzes vom 

von 1921 1952 1953 30. April 1920 

die Besoldungsgruppe 

einfachen A lOb 16, A 16, 11 
Dienstes und 11 A11 und 

All und und I 
mittleren 11 a A l1a 

Dienstes A8a 11 All V 

gehobenen 
Dienstes A4c2 1 A1 VII 

höheren 
Dienstes A2c2 3 A3 X 

'.iegt in der Laufbahngruppe des einfachen Dienstes 
len Versorgungsbezügen das Grundgehalt der ersten 
')is dritten Dienstal·tersstufe einer anderen BEl5ol-
iungsgruppe als der oben bezeichneten Eingangsbe-
mldungsgruppen zugrunde, so ist das neue Grund-
:Jehalt mindestens auf den Betrag festzusetzen, der 
sich für die entsprechende Dienstaltersstufe der oben 
bezeichneten Eingangsbesoldungsgruppen A 10 b, 16. 
A 16 oder 11 ergibt. 
Zu Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c: 

Bei der Berechnung des neuen Grundgehalts darf das 
für das Endgrundgehalt der gleichen Besoldungs-
gruppe nach Buchstabe a ermittelte neue Grundgehalt 
nicht überschritten werden (vgl. Sperrvorschrift in 
§ 48 Abs. 1 Nr. 1 letzter Satz). Ist bei der Berechnung 
nach Buchstabe c eine ruhegehaltfähige Stellenzulage 

,(vgI. vorstehende Nr. 2) zu berüc;ksichtigen, so ist 
diese auch bei der Vergleichsberechnung nach Buch-
stabe a in Ansatz zu bringen. 
Zu Abs. 1 Nr.2: 
Zu den Yersorgungsbezügen, denen ~in Grundgehalt 
nicht zugrunde liegt, rechnen auch Versorgungsbe-
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züge, zu deren Bemessungsgrundlage eine Grundver-
gütimg gehört, z. B. Versorgungsbezüge von Ange-
stellten mit Bezügen nach TarHrecht (§ 52 G 131. § 2 
Nr.5 Abi;. 2 Satz 1 der Dritten DV zum G 131). Die 
Zulage von 65 v. H. tritt an Stelle der bisherigen Zu-
lage von 55 v. H. zu der Grundvergütung. 

Wegen der Versorgungsbezüge der unter § 64 G 131 
fallenden Berufssoldaten, die - auf- der' Grundlage 
früherer Renten nach dem Kapitulantenversorgungs-
gesetz bemessen sind, ergeht besonderes Rundschrei-
ben. 

6. Zu Abs. 1 Nr.5: 

Nr. 5 Satz 2 kommt nur in Betracht für Versorgungs-
bezüge, die nicht an der Änderung der Zuweisung 
der Tarifklassen des WGZ für die Besoldungsgruppen 
der Besoldungsordnung Ades Besoldungsgesetzes 
von 1927 auf Grund des § 2 Abschn. I Nr. 1, § 4 
Abschn. 11 in Verbindung mit § 10 des DriHen Be-
soldungsrechtsänderungsgesetzes vom 27. März 1953 
(BGBI I S.81) teilgenQmmen haben. 

7. Zu Abs.2: 

Bei der Ermittlung des neuen Grundgehalts der Bes-
Gr A 8 a für Beamte des Zollgrenzdienstes, die als 
Zollgrenzassistenten vor dem 1. AprÜ 1957 gestorben 
oder in den Ruhestand getreten sind, ist das Be-
soldungsdienstalter auf den Tag festzusetzen, auf den 
es nach bisherigem Besoldungsrecht festzusetzen ge-
wesen wäre, wenn der Beamte an dem Tage, an dem 
der Versorgungsfall eingetreten ist, aus der BesGr 
A 9 a in die BesGr A 8 a übergetreten wäre 

8. Zu Abs.4: 

Abs, 4 ist z. B. anzuwenden auf durch Dienstunfall 
verletzte frühere Beamte, die vor dem 1. April 1957 
entlassen worden sind, aber Ansprüche auf Unfall-
fürs-arge nach dem BBG P.FSt nach diesem Zeitpunkt 
erwerben, auf Beamte z. Wv., die erst nach dem 
1. April 1957 durch Erfüllung der 10jährigen Warte-
zeit einen Anspruch auf Ubergangsgehalt nach dem 
G 131 erhalten, sowie insbesondere auf Personen, die 
infolge einer Änderung des G 131 nach dem 1. April 
1957 eine Versorgungsberechtigung erwerben. 

9. Mindestversorgungsbezüge nach dem BBG: 

Die Mindestversorgungsbezüge errechnen sich unab-
hängig von dem Tag des Eintritts des Versorgungs-
falles vom 1. April 1957 ab nach § 118 Abs.l Satz 3 
und § 140 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BBG in der Neu-
fassung des § 62 Abs. 1 NT. 5 Buchst. a und Nr.6 
BBesG. Hiernach werden als Ruhegehalt mindestens 
sechzig vom Hundert der jeweils ruhegehaltfähigen 
Dienstbezüge aus der dritten Dienstaltersstufe der Be-
soldungsgruppe AI und als Unfallruhegehalt min-
destens sechsundsechzigzweidrittel vom Hundert der 
jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Bes<>ldung-sgruppe AI gewährt. Aus diesen 
Mindestbezügen sind die entsprechenden Mindest-
bezüge für Witwen- und Waisengeld zu errechnen. 

Die Bezüge der Versorgungsempfänger, denen am 
31. März 19:>7 Mindestversorgungsbezüge gewährt 
wurden, sind unter Außerachtlassung dieser Mindest-
versorgung nach § 48 Abs. 1 BBesG neu festzusetzen. 
Erreichen die hiernach errechI'eten- Bezüge nicht die 
vom 1. April 1957 ab geltenden Mindestversorgungs 
bezüge, so sind diese zu gewähren. 

10. Bevorzugte Anpassung der Versorgungsbezüge; 

Nach Abschnitt B Ziffer 11 meines Rundschreibens VOlL 

29. Juni 1957 (MinBIFin S. 646) sind die Bezüge der 
VersQrgungsempfänger, denen ein Vorschuß nach 
diesem Rundschreiben nicht gewährt wird oder bei 
denen der Versorgungsfall seit dem 1. April 1957 ein-
getreten ist, unverzüglich auf das neue Recht umzu-
stellen. 

11. Versorgungsempfänger, denen für einen Zeitraum 
zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 1957 Sterbe-
geld gewährt w.()rden ist: 
Ist der Versorgungsfall in der Zeit vom 1. Januar bis 
31. März 1957 eingetreten und ist für einen Zeitraum 
zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 1957 Sterbe-
geld nach § 122 Abs. lader Abs. 2 Nr. 1 BBG gewährt 
worden, so ist das auf diesen Zeitraum entfal-. 
lende Sterbegeld wie folgt zu berechnen: 
a) Beim Tod eines aktiven Beamten: 

Für die Berechnung des Sterbegeldes sind zu-
grunde zu legen als Grundgehalt das neue Grund-
gehalt aus § 48 Abs.l Nr.l BBesG und als Woh-
mingsgeldzuschuß der Ortszuschlag aus § 48 Abs. 1 
Nr.5 Satz 1 BBesG. 

Die Hinterbliebenenbezüge, die nach Ablauf des 
Sterbegeldzeitraums zu zahlen sind, sind aus dem 
Ruhegehalt zu errechnen, das sich aus diesen nach 
§ 48 BBesG errechneten ruhegehaltfähigen Dienst-
bezügen ergibt. 

b) Beim Tod eines Ruhestandsbeamten oder Emp-
fängers von Unterhaltsbeitrag: 
Zugrunde zu legen ist der Betrag, der sich für das 
Ruhegehalt oder den Unterhaltsbeitrag auf Grund 
der Neufestsetzung nadi § 48 BBesG ergiLt. 

Das für einen Zeitraum zwischen dem 1. April und 
dem 30. Juni 1957 unter Zugrundelegung der Dienst-
bezüge, des Ruhegehalts oder des Unterhaltsbeitra-
ges des Sterbemonats bereits gezahlte Sterbegeld ist 
anzurechnen. 

12. Versorgungstafeln: 
Zur Erleichterung der Umrechnung der Versorgungs-
bezüge nach dem neuen Recht beabsichtigt die Deut-
sche Bundesbahn, besondere Versorgungstafeln (ge-
trennt für Versorgungsbezüge 0 h n e und mit ört-
lichem Sonderzuschlag) herzust311en. Es werden Tafeln 
für Versorgungsfälle gedruckt, die eingetreten sind 
a) vom Inkrafttreten des Bundesbesoldungsgesetzes 

an, 
b) zwischen dem 1. Juli 1938 und dem Inkrafttreten 

des Bundesbesoldungsgesetzes, 
c) zwischen dem 1. Oktober 1927 und dem 30. Juni 

1938, 
d) vor dem 1. Oktober 1927. 
Aus den Versorgungstafeln kann die Höhe des Ruhe-
gehalts und des Witwengeldes für die einzelnen Be-
soldungsgruppen nach den Vomhundertsätzen abge-
lesen werd~n, jedoch nur soweit der Ortszuschlag 
nach den Stufen 2 bis 4 in Betracht kommt (Ver-
heiratete ohne, mit ein oder zwei kinderzuschlags-
berechtigten Kindern). Jede Tafel enthält außerdem 
eine Ubersicht über die Mindestversorgungs- und 
Mindestunfallversorgungsbezüge. 

Die Deutsche Bundesbahn ist bereit, auch anderen 
Behörden diese Versorgungstafeln zum Selbstkosten-
preis zur Verfügung zu stellen. Sie hat gebeten, falls 
von ihrem Angebot Gebrauch gemacht wird, die Ver-
sorgungstafeln möglichst bis zum 20. August 1957 
beim PersonalbürQ der Bundesbahndirpktion HannQver 
zu bestellen. Die Tafeln über Versorgungsbezüge mit 
örtlichem Sonderzuschlag können beim Per-
sonalbüro der Bundesbahndirektion Hamburg bestellt 
werden. 

Bann, den 7. August 1957 
I BI2 - BA 1050 - 17/57 
[AiS - P 1604 - 32/57 

Der Bundesminister der Finanzen 
Im Auftrdg 

Dr. Bretschneider 
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Auswirkungen des Bundesbesoldungsgesetzes 
(BBuG) vom 21. Jult 1951 (BGBt I S.993) 

auf das Tarifrecht 

An 
die obersten Bundesbehörden 
die zum Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Finqnzen gehörenden Dienststellen 

Nachrichtlich: 
der Deutschen Bundesbank 
den Herren Finanzministern und Finanzsenatoren 
der Länder 
der Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
der Vereinigung der ko=unalen Arbeitgeberverbände 
tlem Deutschen Städtetag 
den Vereinigungen"und Verbäsnden 
der Gewerkschaft Offentliche Dienste, Tranaport und 
Verkehr - Hauptvorstand -
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 
- Hauptvorstand -

8 e zug: Tarifverträge vom 21. Dezember 1955 (MinBIFin 
1956 S. 137) und vom 4. Juni 1957 (MlnBIFin 
S.594) 

Anlg.: -2-
Der Erlaß des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) macht 

eine Anpassung der Tarifverträge üb'er die Gewährung 
von Wohnungsgeldzuschuß und Kinderzuschlag 
MinBIFin 1956 S. 138 ff. und S. 140 ff. - erforderlich 
Diese Anpassung der gemeinsam vom Bund, den Län-
dern und den Gemeinden abgeschlossenen Tarifverträge 
dur.ch eine neue tarifvertragliche Regelung soll aber erst 
vorgenommen werden, wenn auch die Länder ihre ent-
sprechenden neuen Besoldungsgesetze verabschiedet 
haben. 

Für die Angestellten und Arbeiter des B und es, er-
geben sich aus dem Bundesbesoldung~gesetz nach· 
stehende Folgerungen: 

Das Bundesbesoldungsgesetz regelt die Bestimmunger. 
über den Ortszuschlag und den Kinderzuschlag (§§ 12 
bis 20, 40 BBesG) erschöpfend. Die Bezugnahme auf die 
für die Beamten des Bundes geltenden Bestimmungen in 
den Tarifverträgen vom 21. Dezember 1955 ergibt, daß 
die entsprechenden Bestimmungen des Bundesbesoldungs· 
gesetzes auf die Angestellten und, soweit es sich um den 
Kinderzuschlag handelt, auch auf die Arbeiter sinn-
gemäß mit dem In:"rafttreten des Bundesbesoldungs-
gesetzes, d. h. mit Wirkung vom 1. April 1957, anzuwen-
den sind. 

Damit ist § 7 des Tarifvertrages vom 4. Juni 1957 
gegenstandslos geworden und nicht mehr anzuwenden. 

An die Stelle des Wohnungsgeldzuschusses ist nach 
dem Bundesbesoldungsgesetz der Ortszuschlag getreten. 
Demgemäß sind mit Wirkung vom 1. April 1957 nur noch 
die für den Ortszuschlag geltenden Bestimmungen des 
Bundesbesoldungsgesetzes anzuwendf-

Zur Anwendung der Anlage II des Bundesbesoldungs-
gesetzes für Angestellte (Zuteilung der Vergütungs-
gruppen zu den Tarifklassen des Ortszuschlages) ist vor-
behq1tlich der endgültigen Festlegung durch Tarifvertrag 
die als Anlage 1 zu diesem Rundschreiben beigefügte 
Hilfstabelle maßgebend, Als folgende Stufen (Stufe 4 und 

-höher) im Sinne des § 15 Absatz 3 BBesG gelten die 
Sätze, die sich für Angestellte mit zwei und mehr Kin-
dern durch Hinnrechnung der Stejgerungsbeträge je 
Kind ergeben (Hinweis auf die Vorschrift am Schluß der 
Hilfstabelle) . 

Beim Kinderzuschlag ist für die Anwendung des §19 
BBesG zu beachten, daß grundsätzlich der Kinderzuschlag 
dem Vater qllein gewährt wird, Die bisherige Zahlung 
je zur Hälfte an die Anspruchsberechtigten wird nur noch 
auf Antrag vorgenommen. Weiblichen Arbeitnenmern 
wird grundsätzlich zu empfehlen sein, den Antrqg zu-
nächst zu stellen, sofern der Ehemann nicht auch im Bun-
desdienst tätig ist. Ist, die Ehefrau eines im Bundesdienst 
tätigen Ehemannes im öffentlichen Dienst (§ 16 Absatz 2) 
außerhalb des Bundes tätig, so wird ein Antrag des Ehe-
mannes auf Zahlung je zur Hälfte vorerst immer zu stei-
len sein, da andernfalls, solqnge das Landesrecht nicht 
dem Recht des Bundes angepaßt ist, die Möglichkeit einer 
gegen § 19 Absatz 1 BBesG verstoßenden Uberzahlung 
':>esteht. 

Die in § 3 des Tarifvertrages vom 4. Juni 1957 fest-
gelegten und dort in der Anlage 5 errechneten Gesamt-
vergütungen der Angestellten, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sind bis zur endgültigen 
Feststellung durch eine tarifvertragliche Neuregelung 
der durch das Bundesbesoldungsgesetz bezüglich des 
Ortszuschlages geschaffenen veränderten Rechtslage an-
zupassen. Die sich nunmehr ergebenden Monatsbeträge 
sind der Tabelle der Anlage 2 zu diesem Rundschreiben 
~u entnehmen. . 

Ich bitte, unter sorgfältiger Berücksichtigung der durch 
das Bundesbesoldungsgesetz geschaffenen Änderungen 
des bisherigen materiellen Rechts die erforderlichen Maß-
1ahmen sofort zu veranlassen und die Auszahlung der 
Unterschiedsbeträge sobald als möglich durchzuführen. 
31elben im Einzelfall bei der rückwirkenden (1. Apri11g57) 
Berechnung des Ortszuschlags oder des Kinderzuschlags 
nach neuem Recht diese neuen Bezüge hinter dEm ent-
sprechenden Bezügen nach bisherigem Recht zurück, so 
sind die Uberzahlungen einschließlich der für den Monat 
<\ugust 1957 geleisteten insoweit in Ausgabe zu belassen. 

Die Absätze 1 bis 4 meines Rundschreibens· vom 
t. März 1956 _ I B/5 - BA 4037 - 2/56 _ (MinBIFi S 137) 

I AIS - P 2100 _ 3/56 n . 
sind für die Zeit ab 1. April 1957 gegenstandslos gewor-
den. 

Bonn, den 7. August 1957 
[ Bis - BA 4101 -,222157 
I A/5 - P 2101 - 43/57 

Dir Bundesminilter der Pinlnzen 
Im Auftrag 

Dr. B re t sehn eid er 
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Ortszusdllag 

Stufe 1 
Tarif- Zu der TarifklalSa (Ledige 
klasse gehörende Orts- Angestellte, 

I Stufe 2 
(Verheiratete 

Angestellte ohne 
Kinderzuschleg 

Seite S8S 

AnllLllel 

Stufe 3 
(bei einem 

kinderzuschlag&' 
des Orts- V.rgiitunglgruppen klasse ~ 15 AbI. 1 usw., berechtigten Kind. 

der TO.A und der Kr.T BBesG) § 15 Abs. 2 zuschlags BBesG) ---
Monatsbeträge in DM 

Ib ADO für übertarifliche S 156 202 214 
Angestellte A '131 172 183 

B 106 142 151 

11 I-IVa S 126 166 178 
A 106 141 152 
B 86 116 125 

m IVb-VI S 102 135 147 
Kr. a A 85 115 126 

B 68 95 104 

IV VlI-X S 81 106 118 
Kr.b-e A 68 '91 102 

B 55 76 85 

Bei mehr als einem kinderzusmlagsberechtigten Kind erhöht sim der Ortszuschlag für jedes weitere zu 
belÜdtsichtigende Kind, und zwar 

für das zweite bis zum fünftAn Kind 

für du sechste und die waiteren Kinder 

in Ortsklasse S um je 18 DM 
in Ortsklasse A um je 16 DM 
in Ortsklasse B um je 13 DM, 

in Ortsklasse S um je 24 DM 
in 'Ortsklasse A um je 22 DM 
in Ortsklasse B '1m je 18 DM. 

Anlage 2 

Gesamtbeztlge der Angestellten, die das 18. Lebensjahr noch nimt vollendet h.ben 
(ADO in der Fassung des § 3 des Tarifvertrages vom 4. 6. 1957) 

in DM 

Orts- In den Vergütungsgruppen 
Alter klasse I I I I VI VII VIII IX X 

Vor Vollendung dei S 254,- (6,07)·) 208,- (5,04) 193,- (4,58) 176,50 (~,08) 164,50 (3,7ZJ 
15. Lebensjahres A 245,- 201,50 186,SO 170,- 158,-

B 236,00 195,- 180,- 163,50 151.50 

Nach Vollendung dei S 219,50 (8,69) 229,- (5,38) 212,50 (5.04) 194,50 (4,491 181,- (4,101 
15. Lebensjahres A 269,50 222,- 205,50 187,- 114,-

B 260,50 214,50 198,- 180,- 161,-

Nach Vollendung da. S 305,- (7,29) 250,- (6,0.4) 232,- (5,49) 212,- (4,90) 197,50 (4,471 
16. Lebensjahres A 294,- 242,- 224,- 204,- 190,-

B 284,- 234,- 216,- 196,50 182,-

Nach Vollendung da. S 330,50 (7,90) 210,50 (6,55) 25~,'7 (5',95) 229,50 (5,041 214,- (4.841 
17. Lebensjahres A 318,50 262,--- 242,50 22t,- 205,50 

B 307,50 253,50 234,- 213.- 191.-

All me r kUli g ' '1 HI1lter den fllr die Ortsklasse S geltenden Betrlgen Ist Jeweils In Klammem der tsr Berlln ulld Hamburg zusätzlldl zu 
gewahrende 90nden:u6d1lag von 3 v. H. angegeben . 

GMBI. 1957. S. 306 
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Durmführung des Bundesbesoldungscelletzes und 
'Auswirkungen auf das Tarifredd 

- Belt. d. BMI v. 8.8.1957 - 118 -7400 r - 4948/57 -
:Die vorstehend abgedrudc:ten Rundschreiben des Bundes-
ministers tier Finanzen vom 7. 8. 1957 

I B/4 - BA 3004 - 242/57 . 
a) , betr. Besoldungsneuregelung; 

I A/5 - P 1500 - 13/57 

h i er: Umstellung auf das neue Remt, 

I BJ4 - BA 3027 - 200/57 
b) , betr. Besoldungsneuregelung: 

I A/5 - P 1550 - 4/57 

h i er: Auslandsbesoldung, 

I B/2 - BA 1050 -17/57 . 
c) , betr. Anpassung der Versor-

I Al5 - P - 1604 - 32/57 
gungsbezüge an das neue Bundesbesoldungsgesetz (§ 48 
BBesG), 

I B/5 - BA 4101 - 222/57 
d) . , betr. Auswirkungen des Bun-

I Al5 - P 2101 - 43/57 
desbesoldungsgesetzes (BBesG) vom 27. Juli.1957 (Bun-
desgesetzbl. I S. 993) auf das Tarifremt, 

gebe im hiermit bekannt .. 

GMBI. 1957, S. 38~ 
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